
npoR Zeitschrift  
für Das recht 
Der NoN Profit 
orgaNisatioNeN

Aktuelles
arbeitnehmerüberlassung durch gemeinnützige einrichtungen s. 86
empfehlungen des Deutschen Vereins zur Modernisierung und entbürokratisierung des  
Zuwendungsrechts s. 86

Aufsätze
Die neuere rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichts zur gemeinnützigkeitsschäd-
lichkeit eines zu engen Destinatärkreises (Prof. Dr. thomas Koller) s. 87
Wie viel Markt braucht eine Nonprofit-organisation? (Prof. Dr. Silke Michalski/Christian Scherhag)  s. 94
Bringt die Pflichtteilsreform Vorteile für stiftungen? (Prof. Dr. anne röthel/Kerstin Meyer) s. 96

Rechtsprechung
Bfh: abzugsfähigkeit von auslandsspenden s. 98
fg hamburg: sonderausgabenabzug bei Zuwendungen von todes wegen s. 98
Bgh: Keine formbedürftigkeit eines Vertrages über die Zuwendung von stiftungsgeldern s. 98

Non-Profit-Recht konkret
flexibilisierung der rücklagenbildung bei gemeinnützigen stiftungen (Prof. Dr. Birgit Weitemeyer) s. 107

www.npoR.de    Heft 4/2009    Seiten 85–116



Das iNstitut WirD geförDert Durch Die

Herausgeber:
institut für stiftungsrecht und das 
recht der Non-Profit-organisationen,
Bucerius Law school
Prof. Dr. Birgit Weitemeyer

Redaktion:
esther Kindler
Kerstin Meyer (LL.B.)
Matthias Peukert (LL.M.)
Dr. gregor roth
Janne seelig

npoR
Zeitschrift für das  
Recht der Non Profit  
Organisationen

heft 4/2009

Titelbild:
Das titelbild zeigt einen Kirschbaum vor dem auditorium der Bucerius 
Law school. Das Bäumchen wurde 2006 in gedenken an Prof. Dr. W. rainer 
Walz, Direktor des instituts für stiftungsrecht und das recht der Non-Pro-
fit-organisationen von 2002-2006, auf initiative des stifters Dr. hansgeorg 
Jehner gepflanzt. herr Walz hatte zu studentenzeiten in tübingen hin und 
wieder Kirschen von fremden Bäumen genossen. Dies nahm sein studi-
enfreund Dr. Jehner, gründer der humanistischen stiftung frankfurt a.M., 
zum anlass, ihm jährlich zum geburtstag einen großen Korb Kirschen zu 
schenken. Diese tradition lebt bildlich in dem Kirschbaum fort.

Beirat des Instituts für  
Stiftungsrecht und das 
Recht der Non-Profit- 
Organisationen:

rolf hunck
Prof. Dr. rainer hüttemann
Prof. Dr. thomas Koller
Prof. Dr. Karl-heinz Paqué 
Prof. Dr. Peter rawert (LL.M.)
Prof. em. Dr. Dieter reuter
Dr. andreas richter (LL.M.)
Prof. Dr. Dres. h.c. Karsten schmidt

Bibliographische Hinweise: 

Die Zeitschrift wurde als BLs NoN Profit LaW NeWs eingeführt (ausgabe 0/2003 bis 4/2008). 

seit 2009 trägt sie den Namen „Zeitschrift für das recht der Non Profit organisationen“. 

Zitierweise: npor

issN 1868-3762

Herausgeber: 

institut für stiftungsrecht und das recht der Non-Profit-organisationen

Bucerius Law school

hochschule für rechtswissenschaft ggmbh

Jungiusstraße 6

20355 hamburg

geschäftsführer: Dr. hariolf Wenzler,

Vorsitzender des aufsichtsrats: Dr. Markus Baumanns, 

amtsgericht hamburg, hrB 75325

redaktionelle gesamtverantwortung: Prof. Dr. Birgit Weitemeyer

Redaktionsleitung:

esther Kindler und Janne seelig

Jungiusstraße 6

20355 hamburg

Redaktionsassistenz:

Julia theele

tel.: 040-30706-274

fax: 040-30706-275

e-Mail: redaktion@npor.de

mailto:Redaktion@npoR.de


inpoR Heft 4/2009  | Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser,

ein für stiftungen und andere gemeinnützige organisationen bewegtes 
Jahr 2009 neigt sich dem ende zu. Die auswirkungen der finanzkrise und 
der dadurch ausgelöste rückgang bei spenden, Mitgliedschaftsbeiträgen, 
fördermitteln und Vermögenseinnahmen stellen alle Non-Profit-organisa-
tionen vor herausforderungen. Die Vermögensanlage und das Projektma-
nagement mussten neu justiert werden. Zusätzliche Belastungen bringt 
es mit sich, dass bei wichtigen rechtlichen und steuerlichen rahmenbe-
dingungen wenig rechtssicherheit besteht. Welchen einfluss Verluste im 
Vermögen oder im wirtschaftlichen geschäftsbetrieb, der vorübergehende 
rückgang der fördertätigkeit oder eine rechnerische überschuldung trotz 
zu erwartender regelmäßiger spendenzuflüsse haben, ist größtenteils 
höchstrichterlich noch nicht geklärt. auch über die Maßstäbe für eine zi-
vilrechtliche haftung bei einer rendite- und risikoorientierten anlagepolitik 
gibt es noch keinen Konsens, obwohl sich eine an die Business Judgment 
rule des § 93 aktg angenäherte ex-ante-Betrachtung zur Bestimmung des 
sorgfaltsmaßstabs des Vorstands mit einem weiteren unternehmerischen 
ermessen abzeichnet.

Der gemeinnützige sektor in Deutschland befindet sich in einem Verän-
derungsprozess. Die soziale Wohlfahrtspflege hat sich zu einem fest ver-
ankerten Baustein der Leistungserbringung entwickelt und steht in einem 
Leistungsgefüge zum staat, vor allem in form der sozialversicherungsträ-
ger. auf der anderen seite sind kommerzielle unternehmen zunehmend al-
truistisch tätig, was wiederum auf Non-Profit-organisationen zurückwirkt, 
die sich fragen, ob sie neben den klassischen Managementlehren der for-
Profit-unternehmen auch deren corporate social responsibility-aktivitä-
ten übernehmen sollten. hierbei ist zu beobachten, dass die bestehen-
den rechtlichen und steuerlichen regelungen den neuen Vermischungen 
von unternehmerischem und altruistischem handeln nicht immer gerecht 
werden. so werden gemeinnützige Zweckbetriebe dem europarechtlichen 
Beihilfenregime unterworfen, das an sich für unternehmen im Wettbewerb 
konzipiert ist. Vorübergehende Verluste im wirtschaftlichen geschäftsbe-
trieb gefährden die gemeinnützigkeit der ganzen Non-Profit-organisation 
und die regelungen des insolvenzrechts sind auf gemeinnützige organisa-
tionen nicht abgestimmt. 

all diese fragen waren gegenstand spannender Vorträge und lebhafter 
Diskussionen bei den diesjährigen 9. hamburger tagen des stiftungs- und 
Non-Profit-rechts am 6. und 7.11.2009 (siehe den Veranstaltungsbericht 
auf s. 112). Dr. christian Jacobs, Vorsitzender des stiftungsrats der Jacobs 
foundation mit sitz in der schweiz, die mit Millionenbeträgen zum erhalt 
der Jacobs university in Bremen beigetragen hat, machte in der diesjähri-
gen hamburger rede (siehe die homepage des instituts) deutlich, welcher 
reputationsverlust im ausland durch die einführung der inlandsklausel in 
§ 51 ao eingetreten ist. er erinnerte an die frühere stadtgrenze hamburgs 
am heutigen standort der Bucerius Law school und warb dafür, dass die 
heute bestehenden grenzen für eine internationale stiftungsarbeit eben-
falls bald der Vergangenheit angehören. 

Diesem appell möchte ich mich anschließen und ihnen zugleich eine 
frohe Weihnachtszeit, ein gutes Neues Jahr und uns allen wünschen, dass 
wir gerade in dieser Zeit auch persönlich diejenigen Menschen bedenken, 
die unserer hilfe bedürfen. 

ihre Birgit Weitemeyer 
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1. Jahrgang
14. Dezember 2009

1. Termine des Instituts

• 10. Hamburger Tage des Stiftungs- und Non-Profit-
Rechts – recht, Wirtschaft und Management im ge-
meinnützigen sektor – 5.-6. November 2010, www.
hamburger-tage.org

• Gesprächskreis Stiftungszivilrecht, Bundesverband 
Deutscher stiftungen, Bucerius Law school, hamburg, 
4.-5. März 2010

2. Aus der Gesetzgebung

• in seiner sitzung am 18.9.2009 hat der Bundesrat den 
Weg für das „gesetz zur Begrenzung der haftung von 
ehrenamtlichen Vereinsvorständen“ und das „gesetz 
zur erleichterung elektronischer anmeldungen zum 
Vereinsregister und anderer vereinsrechtlicher Ände-
rungen“ frei gemacht. Beide gesetze wurden veröf-
fentlicht und sind am 3.10.2009 bzw. 30.9.2009 in Kraft 
getreten.

• Die eckpunkte zur künftigen engagementpolitik der 
neuen Bundesregierung können sie im Koalitionsver-
trag ab seite 76 nachlesen

3. Verwaltungsanweisungen

Gemeinnützigkeitsrechtliche Folgerungen aus der 
Anwendung des § 3 Nr. 26a EStG: Zahlungen an 
Mitglieder des Vorstands

Mit schreiben vom 14.10.2008 hat das BMf erneut 
(vgl. schon npor 2/2009) stellung zu Zahlungen an 

Vorstandsmitglieder von gemeinnützigen Vereinen ge-
nommen. Die Zahlung von pauschalen Vergütungen für 

arbeits- oder Zeitaufwand an den Vorstand ist nur dann 
zulässig, wenn dies durch bzw. aufgrund einer satzungs-
regelung ausdrücklich zugelassen ist. ansonsten werde 
gegen das gebot der selbstlosigkeit verstoßen. Der ersatz 
tatsächlich entstandener auslagen ist auch ohne entspre-
chende regelung in der satzung zulässig. Keine für die 
gemeinnützigkeit des Vereins schädlichen folgerungen 
sind zu ziehen, wenn die Zahlungen nicht unangemessen 
hoch waren (§ 55 abs. 1 Nr. 3 ao) und die Mitgliederver-
sammlung bis zum 31.12.2010 eine satzungsänderung 
beschließt.

BMF, Schreiben v. 14.10.2009 Az. IV C 4 – S 2121/07/0010 
(2009/0680374)

Umsatzsteuer bei Verpflegung von Schülern durch 
Schulfördervereine

Nachdem der Bfh mit urteil vom 12.2.2009 (vgl. npor 
3/2009) entschieden hatte, dass umsätze aus der 

entgeltlichen Verpflegung von Lehrern und schülern einer 
ganztagsschule durch einen privaten förderverein weder 
nach dem ustg noch nach art. 13 teil a abs. 1 lit. i der 
richtlinie 77/388/eWg steuerfrei sind, hat das finanzmi-
nisterium Baden-Württemberg mit einem „aktuellen tipp“ 
hierzu stellung genommen. Mit diesem aktuellen tipp soll 
die rechtslage dargestellt und den betroffenen eltern und 
fördervereinen rechtssicherheit gegeben werden. insbe-
sondere werden verschiedene Konstellationen dargelegt 
und erörtert, inwieweit in diesen fällen Leistungen um-
satzsteuerbar sind.

Finanzministerium Baden-Württemberg, „Der aktuelle 
Tipp“

http://www.hamburger-tage.org
http://www.hamburger-tage.org
http://www.edrucksachen.de/pdf/bgbl109s3161.pdf
http://www.edrucksachen.de/pdf/bgbl109s3161.pdf
http://www.edrucksachen.de/pdf/bgbl109s3145.pdf
http://www.edrucksachen.de/pdf/bgbl109s3145.pdf
http://www.edrucksachen.de/pdf/bgbl109s3145.pdf
http://www.edrucksachen.de/pdf/bgbl109s3145.pdf
http://www.cdu.de/doc/pdfc/091024-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf
http://www.cdu.de/doc/pdfc/091024-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/abgabenordnung/078__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.finanzministerium.baden-wuerttemberg.de/fm7/2347/Aktueller_Tipp_ust-schulfoerderv_02.503280.pdf
http://www.finanzministerium.baden-wuerttemberg.de/fm7/2347/Aktueller_Tipp_ust-schulfoerderv_02.503280.pdf
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Steuerbarkeit von Transferentschädigungen an 
ausländische Fußballvereine im internationalen 
Profifußball; Urteil des BFH vom 27.5.2009

sich auf das urteil des Bfh vom 27.5.2009 beziehende 
rechtsbehelfe sollen nach einem schreiben des BMf 

so lange zurückgestellt werden, bis eine abschließende 
entscheidung über die anwendung des urteils getroffen 
worden ist.

BMF, Schreiben v. 20.10.2009 Az. IV C 3 – S 4211/07/10013 
(2009/0637039)

Verfügung betreffend die umsatzsteuerliche Be-
handlung der Überlassung von Fahrzeugen (Wer-
bemobile) an soziale Institutionen, Sportvereine 
und Kommunen

Die unterschiedlichen Konstellationen des Zurverfü-
gungstellens von sogenannten Werbemobilen an ins-

titutionen und die umsatzsteuerlichen auswirkungen be-
handelt eine bereits im Januar ergangene Verfügung der 
ofD Karlsruhe.

OFD Karlsruhe, Verfügung v. 28.1.2009 – S 7100 Karte 16

Arbeitnehmerüberlassung durch gemeinnützige 
Einrichtungen

Bereits im april 2009 hat die ofD rheinland zur arbeit-
nehmerüberlassung durch gemeinnützige einrichtun-

gen stellung genommen. gemeinnützige einrichtungen 
stellten vermehrt den antrag, die arbeitnehmerüberlas-
sung als gemeinnützigen Zweck im freistellungsbescheid 
zu bescheinigen. Da die arbeitnehmerüberlassung selbst 
keinen eigenständigen gemeinnützigen Zweck darstelle, 
sei im einzelfall zu prüfen, ob die Voraussetzungen für 
die steuerbegünstigung erfüllt sind und die arbeitneh-
merüberlassung als Maßnahme zur Verwirklichung der 
gemeinnützigen satzungszwecke einen begünstigten 
Zweckbetrieb begründe. anderenfalls sei dieser Bereich 
als steuerpflichtiger wirtschaftlicher geschäftsbetrieb zu 
behandeln. 

OFD Rheinland, Verfügung v. 26.4.2009, Der Betrieb 2009, 
S. 935.

4. Sonstiges

Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Moder-
nisierung und Entbürokratisierung des Zuwen-
dungsrechts des Bundes an Regierung und Minis-
terien

staatliche Zuwendungen haben für die finanzierung 
zivilgesellschaftlicher aktivitäten in Deutschland eine 

große Bedeutung. rechtsgrundlage für die staatliche 
förderung durch Zuwendungen (auch an die Wirtschaft) 
bildet das Zuwendungsrecht. seine unübersichtlichkeit, 
fehlende einheitlichkeit und seine starren Vorgaben ver-
ursachen hohen Verwaltungsaufwand bei den Zuwen-
dungsempfängern und schränken ihre handlungsspiel-

räume ein. Vor diesem hintergrund veröffentlichte der 
Deutsche Verein für öffentliche und private fürsorge e.V. 
am 30.9.2009 reformvorschläge seiner arbeitsgruppe 
„reform des Zuwendungsrechts“, die sich aus Vertretern 
von Zuwendungsgebern und -nehmern, den Verantwortli-
chen für Bürokratieabbau im Bundeskanzleramt und von 
der wissenschaftlichen seite der ehemaligen wissen-
schaftlichen  Mitarbeiterin des instituts für stiftungsrecht 
der Bucerius Law school, Anika Gilberg, zusammensetzte. 
als wesentliche empfehlungen wurden formuliert: eine 
entbürokratisierung der Verwaltungsvorschriften zu § 44 
Bho und der sogenannten „allgemeinen Nebenbestim-
mungen“, die Zuwendungsbescheiden beigefügt werden. 
insbesondere wurde angeregt, die Pflichten zu ausschrei-
bungen von auftragsvergaben nach dem Vergaberecht 
zu vereinheitlichen und Zuwendungen nur bei schweren 
Verstößen gegen das Vergaberecht zurückzufordern. Des 
Weiteren soll größere flexibilität durch eine Lockerung 
des „Besserstellungsverbots“, das die Besserstellung von 
Beschäftigten des Zuwendungsempfängers im Vergleich 
zu Beschäftigten des Bundes verbietet, erreicht werden. 
um wirtschaftliches handeln der Zuwendungsempfän-
ger anzuregen, wird empfohlen, Projekte verstärkt durch 
die festbetrags- an stelle der fehlbetragsfinanzierung zu 
fördern. Wegen unklarheiten über die Vereinbarkeit von 
Zuwendungen mit den Vorgaben der Mehrwertsteuersys-
temrichtlinie, die durch das ustg umgesetzt wurde, und 
mit dem Beihilfenrecht der eg, wird angeregt, die nationa-
len regelungen zu prüfen und ggf. gemeinschaftsrechts-
konform zu fassen.

Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Modernisie-
rung und Entbürokratisierung des Zuwendungsrechts v. 
30.9.2009

ISTR – Dissertation Award

Die international society for third-sector research 
(istr) ruft erneut ihren “istr Young scholar Disserta-

tion award” aus. Der Preis geht an Dissertationen mit ver-
gleichenden untersuchungen über zivilgesellschaftliche 
organisationen, Ngos, Philanthropie und Bürgerengage-
ment. Die arbeiten müssen zwischen dem 1.7.2007 und 
30.6.2009 abgeschlossen und in englisch, französisch, 
Deutsch, spanisch oder Portugiesisch verfasst worden 
sein. Der Preis in höhe von 1.000 usD wird im rahmen der 
istr 9th international conference vom 7.-10.7.2010 in der 
türkei verliehen. einsendeschluss ist der 29.1.2010. 

Janne Seelig

Aktuelles |

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_92/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/einkommensteuer/122__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.deutscher-verein.de/05-empfehlungen/2009/pdf/DV%2009-09.pdf
http://www.istr.org/conferences/istanbul/emergindscholar.html
http://www.istr.org/conferences/istanbul/emergindscholar.html


npoR Heft 4/2009 87

aufsätze

Prof. Dr. Thomas Koller*

Die neuere Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts zur Gemeinnützigkeitsschädlichkeit eines 
zu engen Destinatärkreises im schweizerischen Steuerrecht

Prof. Dr. Thomas Koller – Gemeinnützigkeitsschädlichkeit | Aufsätze

I.	 Einleitung

es dürfte ein länderübergreifender grundsatz des gemein-
nützigkeitsrechts sein, dass Non-Profit-organisationen nur 
dann anspruch auf eine steuerlich privilegierte Behand-
lung haben, wenn der Kreis der Destinatäre, die in den 
genuss von Leistungen kommen können, nicht allzu eng 
ist. Zwar wird das gemeinnützigkeitsrecht in aller regel 
nicht verlangen, dass die gesamte Bevölkerung profitiert, 
damit von einer förderung im interesse der allgemeinheit 
gesprochen werden kann. ist aber der Kreis der Destina-
täre sehr eingeschränkt, fehlt es an einer förderung der 
allgemeinheit, so dass die (steuerlichen) sonderregeln des 
gemeinnützigkeitsrechts nicht mehr zum tragen kommen 
können. Wie weit der Destinatärkreis (mindestens) sein 
muss, ist in den nationalen steuerrechten unterschiedlich 
geregelt. Zudem dürften sich wohl in allen Jurisdiktionen 
im einzelfall immer wieder schwierige abgrenzungsfragen 
stellen.1

auch das schweizerische gemeinnützigkeitsrecht ver-
langt unter dem Kriterium der Förderung des Allgemein-
interesses grundsätzlich einen offenen Destinatärkreis. im 
folgenden soll kurz skizziert werden, wie das schweizeri-
sche Bundesgericht mit diesem außerordentlich konkre-
tisierungsbedürftigen Kriterium in seiner neueren recht-
sprechung umgegangen ist.

II.	Die rechtliche Ausgangslage2

1.	Die gesetzlichen Grundlagen

gemäß art. 56 lit. g DBg3 sind juristische Personen, die 
öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, bei 
der direkten Bundessteuer für den gewinn von der steu-
erpflicht befreit, der ausschließlich und unwiderruflich 
diesen Zwecken gewidmet ist. freiwillige Leistungen von 
geld oder übrigen Vermögenswerten, die an solche juris-
tischen Personen mit sitz in der schweiz erbracht wer-
den, können im umfang von maximal 20% der um gewisse 
aufwendungen verminderten einkünfte (bei natürlichen 
Personen) bzw. von maximal 20% des reingewinns (bei 
juristischen Personen) in abzug gebracht werden.4 für die 
kantonale und kommunale Einkommenssteuer gilt – abge-
sehen von der obergrenze der jährlich zulässigen abzüge 
(die jeder Kanton selber festlegen kann) – grundsätzlich 
dasselbe.5 sodann kennt auch das schweizerische Mehr-
wertsteuerrecht sonderregeln im Zusammenhang mit ge-
meinnützigen institutionen.6 im Weiteren enthalten auch 
die ausschließlich vom kantonalen recht beherrschten 
erbschafts- und schenkungssteuern Bestimmungen für 
gemeinnützige institutionen.7

eine nähere umschreibung, was unter gemeinnützig zu 
verstehen ist, findet sich in den erwähnten gesetzlichen 
Bestimmungen nicht. 

2. Das Kreisschreiben Nr. 12 der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung vom 8.7.1994 und die Praxishin-
weise zuhanden der Kantonalen Steuerverwaltun-
gen vom 18.1.2008

Die gesetzlichen regeln über die steuerliche Behandlung 
von freiwilligen Zuwendungen an gemeinnützige organi-
sationen in der schweiz sind außerordentlich knapp und 
ganz besonders konkretisierungsbedürftig. es ist daher 
sache der steuer- und der steuerjustizbehörden sowie 
der steuerrechtslehre, den Normen des schweizerischen 
gemeinnützigkeitsrechts genauere Konturen zu verleihen. 
um eine einigermaßen gleichmäßige handhabung der 

* ordinarius für Privatrecht und sozialversicherungsrecht, unter 
Berücksichtigung des steuerrechts, an der universität Bern.
ich danke meinem assistenten lic.iur. Norbert sennhauer, für-
sprecher, herzlich für die konstruktiv-kritische Durchsicht des 
textes. Das Manuskript wurde am 4.11.2009 abgeschlossen.

1 siehe dazu etwa den überblick bei von Hippel/Walz, rechts-
vergleichender generalbericht, in: Walz/von auer/von hippel 
(hrsg.), spenden- und gemeinnützigkeitsrecht in europa, 2007, 
s. 89 ff., 117 ff. Zur konkreten rechtslage in verschiedenen 
Ländern vgl. die entsprechenden Länderberichte im selben 
Werk.

2 Zum steuersystem der schweiz (soweit es vorliegend von in-
teresse ist) sowie zur gesetzlichen regelung der steuerlichen 
Privilegierung wegen gemeinnützigkeit vgl. etwa Th. Koller, 
gemeinnützigkeits- und spendenrecht in der schweiz, in: 
Walz/von auer/von hippel (hrsg.), spenden- und gemeinnüt-
zigkeitsrecht in europa, 2007, s. 441 ff.

3 Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14.12.1990 
(sr 642.11).

4 art. 33a und art. 59 abs. 1 lit. c DBg.
5 art. 23 abs. 1 lit. f sthg (Bundesgesetz über die harmonisie-

rung der direkten steuern der Kantone und gemeinden vom 
14.12.1990; sr 642.14) betreffend die Befreiung gemeinnüt-
ziger institutionen von der steuerpflicht; art. 9 abs. 2 lit. i und 
art. 25 abs. 1 lit. c sthg betreffend abzugsfähigkeit von spen-
den. gemeinnützige institutionen sind in den Kantonen und 
gemeinden nicht nur von der gewinnsteuer, sondern auch von 
der Kapitalsteuer befreit. auf Bundesebene existiert keine Ka-
pitalsteuer.

6 art. 14 Ziff. 7 MWstV (Verordnung über die Mehrwertsteuer 
vom 22.6.1994; as 1994 s. 1464 ff.; gültig für die Jahre 1995 
bis 2000); art. 18 Ziff. 8, 10, 12 und 17, art. 25 abs. 1 lit. d so-
wie art. 33a aMWstg (Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer  
vom 2.9.1999; sr 641.20; gültig für die Jahre 2001 bis 2009); 
art. 3 lit. i und j, art. 10 abs. 2 lit. c sowie art. 21 abs. 2 Ziff. 8, 
10, 12, 17 und 27 nMWstg (Bundesgesetz über die Mehrwert-
steuer vom 12.6.2009 in Kraft ab 1.1.2010).

7 Th. Koller (fn.2), s. 451.

http://www.admin.ch/ch/d/sr/6/642.11.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/6/642.14.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/6/642.14.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/6/641.20.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/4407.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/4407.pdf
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bundessteuerrechtlichen Bestimmungen über die steu-
erbefreiung gemeinnütziger juristischer Personen zu er-
reichen, hat die eidgenössische steuerverwaltung (estV) 
am 8.7.1994 das Kreisschreiben Nr. 12 über die steuer-
befreiung juristischer Personen, die öffentliche oder ge-
meinnützige Zwecke oder Kultuszwecke verfolgen, sowie 
über die abzugsfähigkeit von Zuwendungen erlassen (im 
folgenden: Ks Nr. 12).8 für die steuerjustizbehörden ist 
dieses Kreisschreiben nicht verbindlich. Da es aber im We-
sentlichen die langjährige Praxis des Bundesgerichts zur 
steuerbefreiung gemeinnütziger juristischer Personen im 
recht der direkten Bundessteuer wiedergibt, kommt ihm 
eine hohe faktische geltung zu. formal anwendbar ist das 
Kreisschreiben an sich nur auf die direkte Bundessteuer, 
nicht aber auf die direkten steuern der Kantone und ge-
meinden. in der Praxis befolgen allerdings die kantonalen 
steuerbehörden die richtlinien des Kreisschreibens über 
weite strecken auch bei der Veranlagung der kantonalen 
und kommunalen direkten steuern. Zudem wird es von 
den Behörden in den grundzügen ebenso im (eidgenös-
sischen) Mehrwertsteuerrecht sowie im kantonalen erb-
schafts- und schenkungssteuerrecht befolgt.9

in diesem Kreisschreiben werden unter anderem die 
Kriterien umschrieben, welche eine juristische Person zu 
erfüllen hat, damit sie als gemeinnützig gilt. erforderlich 
sind die Unwiderruflichkeit der Zweckbindung,10 die Aus-
schließlichkeit der Mittelverwendung, die tatsächliche Ver-
wirklichung der vorgegebenen Zwecksetzung, Uneigen-
nützigkeit sowie – und das steht vorliegend im Zentrum 
des interesses – die Verfolgung des Allgemeininteresses.11 

Die (engere oder weitere) umschreibung des Destinatär-
kreises tangiert das letztgenannte Kriterium. im Kreis-
schreiben steht dazu wörtlich:12

„ein allgemeininteresse wird regelmäßig nur dann 
angenommen, wenn der Kreis der Destinatäre, 
denen förderung bzw. unterstützung zukommt, 
grundsätzlich offen ist. ein allzu enger Destinatär-
kreis (z.B. Begrenzung auf den Kreis einer familie, 
die Mitglieder eines Vereins oder die angehörigen 
eines bestimmten Berufes) schließt eine steuer-
befreiung wegen gemeinnützigkeit aus.“

eine nähere umschreibung, was unter einem hinreichend 
offenen Destinatärkreis zu verstehen ist, findet sich im 
Kreisschreiben nicht. es ist daher sache der steuer- und 
insbesondere der Steuerjustizbehörden, dieses Kriterium 
zu konkretisieren. Von besonderem interesse ist in diesem 
Zusammenhang naturgemäß die höchstrichterliche Recht-
sprechung zu dieser frage.

im Weiteren hat die arbeitsgruppe steuerbefreiung der 
schweizerischen steuerkonferenz, einer Vereinigung der 
schweizerischen steuerbehörden, am 18.1.2008 zuhan-
den der Kantonalen steuerverwaltungen Praxishinweise 
über die steuerbefreiung juristischer Personen, die öffent-
liche Zwecke oder Kultuszwecke verfolgen, und über die 
abzugsfähigkeit von Zuwendungen veröffentlicht.13 Der 
genaue stellenwert dieser Praxishinweise wird sich noch 
zeigen müssen. immerhin finden sich bei den einzelnen 
fallgruppen, die in diesen hinweisen besprochen werden, 
verschiedentlich interessante und zum teil recht konkrete 
hinweise zum erfordernis der offenheit des Destinatär-

kreises. so soll etwa eine Kindertagesstätte, um steuer-
befreit zu sein, Kinder ohne unterschied bezüglich rasse, 
Nationalität, sprache, religion, geschlecht, sozialer her-
kunft oder unternehmenszugehörigkeit aufnehmen müs-
sen; unzulässig wäre – immer nach diesen Praxishinwei-
sen – eine Beschränkung auf Kinder einer gemeinde (sic!) 
oder eines einzigen Quartiers oder bei von unternehmen 
gegründeten tagesstätten auf die Kinder des Personals.14

III.	Das Kriterium des offenen Destinatärkreises in der 
schweizerischen Steuerrechtslehre

Die schweizerische steuerrechtslehre schließt sich im We-
sentlichen der umschreibung des Kriteriums des offenen 
Destinatärkreises im Kreisschreiben Nr. 12 an. ergänzend 
und konkretisierend wird etwa ausgeführt, es sei nicht ge-
meinnützigkeitsschädlich, wenn jemand als Destinatär be-
stimmte objektive Voraussetzungen erfüllen müsse, solan-
ge der Kreis der potentiellen anwärter offen bzw. nicht zu 
klein sei.15 Die Beschränkung auf einen vordefinierten, be-
grenzten Destinatärkreis sei in vielen fällen aus verschie-
denen gründen (finanzielle, materielle oder personelle 

8 eine Druckversion dieses Kreisschreibens findet sich z.B. im 
archiv für schweizerisches abgaberecht (asa) Band 63, s. 130 
ff.

9 Dazu bereits Th. Koller (fn. 2), s. 443 f.; ders., Der steuerbe-
freite Verein im schweizerischen recht – eine „unmögliche“ 
rechtsform?, in: Kohl/Kübler/ott/schmidt (hrsg.), Zwischen 
Markt und staat, gedächtnisschrift für W. rainer Walz, 2008, 
s. 353 ff., 356.

10 Besonders einlässlich zu diesem Kriterium Th. Koller, Der steu-
erbefreite Verein (fn. 9), s. 353 ff.

11 Ks Nr. 12 (fn. 8), Ziff. ii. 2. lit. b, c und d sowie Ziff. ii. 3. lit. a und 
b. einlässlich zum ganzen Th. Koller (fn. 2), s. 450 ff., und ders., 
stiftungen und steuern, in: riemer (hrsg.), Die stiftung in der 
juristischen und wirtschaftlichen Praxis, 2001, s. 39 ff., 60 ff. 
aus der neueren schweizerischen standardliteratur zum steu-
errecht seien hier im sinne einer auswahl nur etwa erwähnt: 
Zigerlig/Jud, art. 33a rn. 1 ff., in: Kommentar zum schweizeri-
schen steuerrecht, Band i/2a, Bundesgesetz über die direkte 
Bundessteuer (im folgenden: DBg) art. 1-82, 2. aufl. 2008; DBg/
Greter, art. 56 rn. 23 ff.; DBg/Brülisauer/Helbing, art. 59 rn. 
11 ff.; Noël, art. 33a rn. 1 ff., in: commentaire romand, impôt 
fédéral direct, Bâle 2008 (im folgenden LifD); LifD/Urech, art. 
56 rn. 52 ff.; LifD/Danon, art. 59 rn. 15 ff.

12 Ks Nr. 12 (fn. 8), Ziff. ii. 3. lit. a in fine.
13 siehe zu diesen Praxishinweisen etwa Imthurn, Die Praxis der 

steuerbefreiung bei privatrechtlich organisierten juristischen 
Personen mit öffentlichem Zweck, steuer revue (str) 2008, s. 
760 ff. Stählin/Nyffenegger, steuerbefreiung juristischer Perso-
nen mit öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecken – schwei-
zerische steuerkonferenz publiziert Praxishinweise, Der 
schweizer treuhänder (st) 2008, s. 235 ff., Th. Koller, schwei-
zerisches gemeinnützigkeitsrecht – Praxishinweise zuhanden 
der Kantonalen steuerverwaltungen, BLs Non Profit Law News 
4/2008, s. 22.

14 siehe Ziff. 4 ii. e. der Praxishinweise (fn. 13). anders soll es sich 
demgegenüber mit Kinderkrippen von universitäten verhalten 
(a.a.o. in fine).

15 Locher, Kommentar zum DBg (Bundesgesetz über die direkte 
Bundessteuer), ii. teil, 2004, art. 56 rn. 87; ähnlich Trümpy, Die 
gemeinnützigkeit im recht der direkten Bundessteuer, der staats- 
sowie der erbschafts- und schenkungssteuern, Diss. Zürich 1987, 
s. 86 („eine nicht zum voraus bestimmte Zahl von Personen“); Th. 
Koller, stiftungen und steuern (fn. 11), s. 74; ders. (fn. 2), s. 453.

http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00380/index.html?lang=de
http://www.steuerkonferenz.ch/pdf/2008_praxishinweise_steuerbefreiung.pdf
http://www.law-school.de/fileadmin/user_upload/medien/BLS-Publikationen/SR__News_2008_4.pdf
http://www.law-school.de/fileadmin/user_upload/medien/BLS-Publikationen/SR__News_2008_4.pdf
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Kapazität, territoriale ausrichtung usw.) unumgänglich.16 

Die tätigkeit einer institution könne im allgemeinen nicht 
der gesamten Bevölkerung zukommen, müsse aber zu-
gunsten eines unbestimmten teils der Bevölkerung („une 
partie indéterminée de la population“) ausgerichtet sein, 
also einen offenen Kreis potentieller Destinatäre anvisie-
ren.17 eine (zulässige) Beschränkung des Destinatärkreises 
könne sich aus der Natur der sache (z.B. hilfe für arme 
und Kranke) oder wegen der beschränkten Mittel der ins-
titution (z.B. auf einen bestimmten geographischen Kreis) 
ergeben.18 eine einschränkung sei insoweit gestattet und 
oft auch notwendig, als sich dies aus der umschreibung 
des statutarischen Zwecks ergebe.19 habe aber nur ein im 
Voraus beschränkter enger Kreis von Personen Zugang zur 
gemeinnützigen tätigkeit, sei eine steuerbefreiung nicht 
möglich.20 Beschränkungen des Destinatärkreises in ob-
jektiver Hinsicht sind somit – darüber herrscht einigkeit 
– grundsätzlich möglich.21 gewisse Beschränkungen in 
subjektiver Hinsicht dagegen – etwa auf eine familie, das 
Personal eines unternehmens, die Mitglieder eines Vereins 
oder die angehörigen eines bestimmten Berufes,22 auf die 
Mitglieder der betreffenden juristischen Person selbst23 

etc. – werden allgemein als gemeinnützigkeitsschädlich 
bezeichnet. Vereinzelt wird geltend gemacht, es sei ange-
bracht, den Begriff des „allgemeininteresses“ eher exten-
siv auszulegen, da es im interesse der allgemeinheit liege, 
dass auch interessen von Minderheiten berücksichtigt 
und gefördert werden. allerdings sei eine Beschränkung 
des Destinatärkreises nur insoweit möglich, als die allge-
meinheit zumindest noch ein mittelbares interesse an der 
tätigkeit habe.24

insgesamt sind die ausführungen in der schweizeri-
schen steuerrechtslehre zur frage der hinreichenden of-
fenheit des Destinatärkreises in der regel eher knapp und 
wenig konkret. Dies mag damit zusammenhängen, dass 
das Kriterium des offenen Destinatärkreises in der Leh-
re zum teil als „zu wenig griffig“ aufgefasst wird.25 eine 
gewisse Berechtigung ist dieser auffassung nicht abzu-
sprechen, hatte sich doch die höchstrichterliche recht-
sprechung in der schweiz bis vor kurzem nur vereinzelt 
– und dann oft in eindeutigen fällen26 – zu diesem Problem 
auszusprechen. Damit fehlten auch der steuerrechtsleh-
re bisher genügend konkrete anhaltspunkte, um sich mit 
diesem Kriterium detailliert auseinandersetzen zu können.

IV. Die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichts 
zum Kriterium des offenen Destinatärkreises

Dies hat sich nun – von der Lehre noch weitgehend unbe-
merkt – geändert. Das schweizerische Bundesgericht hat-
te in den letzten zwei Jahren nach einer Phase relativer 
ruhe im gesamten Bereich des gemeinnützigkeitsrechts 
mehrmals gelegenheit, zum Kriterium des offenen Desti-
natärkreises bzw. genau besehen zur Gemeinnützigkeits-
schädlichkeit eines zu engen Destinatärkreises stellung 
zu nehmen.27 Die augenfällige häufung entsprechender 
höchstrichterlicher urteile ist (jedenfalls für schweizeri-
sche Verhältnisse) bemerkenswert. es lohnt sich daher, 
einen Blick auf diese entscheide zu werfen.

1. Der (scheinbar) eindeutige Fall: Ein einziger Desti-
natär („Sekten-Fall“)

in seinem entscheid 2c_664/2007 vom 6.3.2008 hatte das 
Bundesgericht den fall einer „philanthropischen“ stiftung 
mit sitz in genf zu beurteilen, die in den Jahren 2002 bis 
2004 alle ihre Leistungen ausschließlich einem Verein 
ebenfalls mit sitz in genf zukommen ließ, der die entspre-
chenden Mittel seinerseits an eine weitere stiftung, einen 
anderen Verein sowie an organisationen auf den Philippi-
nen und in rumänien weiterleitete, die ebenfalls im huma-
nitären Bereich tätig waren.28 Das Bundesgericht erachte-
te zwar die statutarischen Ziele der Beschwerdeführerin 
(„des activités à caractère caritatif et humanitaire“) als 
gemeinnützig, sprach ihr aber die steuerbefreiung ab, weil 
sie freiwillig („volontairement“) einen einzigen Destinatär 
direkt begünstigt habe.29 unter Berufung auf die Lehre und 
das Ks Nr. 12 führte das Bundesgericht dazu aus, gemein-
nützigkeit verlange einen „unbegrenzten“ Destinatärkreis 
(„un cercle de destinataires illimité“). Zwar dürfe die Zahl 
der Destinatäre begrenzt sein, aber der Kreis potentiell Be-
günstigter müsse unbegrenzt sein. Die abgrenzung habe 
nach objektiven und nicht nach subjektiven Kriterien zu 
erfolgen; dabei müsse verhindert werden, dass interes-
sengruppen bevorzugt würden, die nicht im allgemeinin-
teresse tätig seien.30

16 DBg/Greter (fn. 11), art. 56 rn. 30; ähnlich: Mettrau, 
L’exonération fiscale des institutions d’utilité publique, Diss. 
Lausanne 1992, s. 116.

17 LifD/Urech (fn. 11), art. 56 rn. 64; Mettrau (fn. 16), s. 118.
18 LifD/Urech (fn. 11), art. 56 rn. 65 f.; Mettrau (fn. 16), s. 116 ff.
19 Trümpy (fn. 15), s. 85.
20 Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, handkommentar zum DBg, 

2. auflage 2009, art. 56 rn. 75.
21 Dazu etwa LifD/Urech (fn. 11), art. 56 rn. 66 („limitation ob-

jective“); Locher (fn. 15), art. 56 rn. 87; ähnlich Mettrau (fn. 
16), s. 118; Reich, gemeinnützigkeit als steuerbefreiungs-
grund, archiv für schweizerisches abgaberecht (asa) Band 58, 
s. 466 ff., 469; Fleiner-Gerster/Maissen, Die steuerbefreiung 
von stiftungen, 2. aufl. 1992, Kommentar s. 38; Häfliger, Zum 
steuerrechtlichen Begriff der Wohltätigkeit und gemeinnützig-
keit, in: fs 500 Jahre solothurn im Bund, 1981, s. 307 ff., 312.

22 LifD/Urech (fn. 11), art. 56 rn. 65; ähnlich Reich (fn. 21), s. 469; 
Häfliger (fn. 21), s. 312; graf, steuerbefreiung von sportvereini-
gungen, Diss. Zürich 1992, s. 52.

23 Richner/Frei/Kaufmann/Meuter (fn. 20), art. 56 rn. 75.
24 Häfliger (fn. 21), s. 311.
25 DBg/Greter (fn. 11), art. 56 rn. 30.
26 Vgl. als krassen fall (allerdings aus dem recht der Personal-

vorsorge) das urteil des Bundesgerichts vom 10.4.1987 i.s. 
Personalvorsorgestiftung der firma t.K. ag, archiv für schwei-
zerisches abgaberecht (asa) Band 58, s. 39 ff. (faktischer al-
leindestinatär), und dazu Th. Koller, stiftungen und steuern 
(fn. 11), s. 74.

27 Die im folgenden erwähnten Bundesgerichtsentscheide sind 
alle nicht amtlich publiziert. sie sind jedoch auf der Datenbank 
des schweizerischen Bundesgerichts unter der rubrik „recht-
sprechung/Weitere urteile ab 2000“ abrufbar. Dazu ist in der 
suchmaske die jeweilige aktennummer einzugeben.

28 so ausdrücklich der sachverhalt (lit. a) im urteil 2c_664/2007 
vom 6.3.2008.

29 a.a.o., erwägung 3.3.
30 a.a.o., erwägung 3.2.
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auf den ersten Blick scheint dieses urteil absolut zutref-
fend zu sein. Wer während längerer Zeit faktisch nur eine 
einzige Person (hier einen Verein) begünstigt, wird dem 
Kriterium der offenheit des Destinatärkreises offensicht-
lich nicht gerecht. Bei näherem hinsehen ergeben sich 
allerdings gewisse Zweifel. Das schweizerische gemein-
nützigkeitsrecht kennt soweit ersichtlich kein Unmittel-
barkeitsgebot, d.h. eine steuerbefreite organisation darf 
ihre Mittel grundsätzlich an andere gemeinnützige orga-
nisationen weiterleiten.31 trifft dies aber zu, so wäre im 
grunde nicht einzusehen, weshalb die die steuerbefrei-
ung anstrebende organisation ihre Leistungen mehreren 
und nicht bloß einer „unterorganisation“ zukommen las-
sen muss. Maßgebend sollte eigentlich nur sein, ob am 
schluss einer organisationskette gemeinnützige Zwecke 
gegenüber einem hinreichend offenen Destinatärkreis 
tatsächlich verwirklicht werden (wobei selbstverständlich 
sämtliche organisationen in der Kette alle Voraussetzun-
gen für die steuerbefreiung erfüllen müssten). in casu 
finden sich immerhin gewisse anhaltspunkte dafür, dass 
möglicherweise eine solche organisationskette hätte vor-
liegen können. 

organisationsketten, die sich als gemeinnützig ausge-
ben, sind allerdings – vor allem wenn sie grenzüberschrei-
tend tätig sind – aus praktischen gründen außerordentlich 
heikel. Vielfach sind sie intransparent, d.h. es lässt sich oft 
nicht mit genügender sicherheit feststellen, ob letztlich 
wirklich gemeinnützige Zwecke verfolgt werden oder ob 
die Kette nur der Verschleierung dient.32 gerade der hier 
diskutierte fall scheint so zu liegen. Die zuständigen gen-
fer instanzen haben die steuerbefreiung unter anderem 
auch deshalb verweigert, weil sie den Verein, dem die 
Beschwerdeführerin ihre Leistungen zukommen ließ, als 
„humanitäres fenster“ einer bestimmten organisation 
qualifizierte, deren „sektiererisches treiben“ durch zahl-
reiche Quellen bestätigt sei („ … constituaient la vitrine 
humanitaire de Z., dont les dérives sectaires étaient 
confirmés par de nombreuses sources“).33 andeutungs-
weise lässt das Bundesgericht durchblicken, dass die 
„bekehrerischen“ Bestrebungen der von der Beschwerde-
führerin Bedachten zu gunsten sektiererischer organisati-
onen („un caractère prosélytique en faveur d’organisations 
sectaires“) letztlich der Selbsthilfe („assistance mutuelle“) 
bzw. der Unterstützung von Interessengruppen gleichkä-
me, was die gemeinnützigkeit (ebenfalls) ausschließen 
würde.34 auch diese beiläufige erwägung des Bundesge-
richts betrifft die frage der fehlenden offenheit des De-
stinatärkreises, hat aber mit der im Zentrum des urteils 
stehenden Problematik, dass die Begünstigung nur einer 
Person die gemeinnützigkeit ausschließe, nichts zu tun.

2. Die Förderung eines (einzelnen) Berufsstandes 
(„Berufsbildungsstiftung“)

selbsthilfe schließt – wie das Bundesgericht im vorstehend 
diskutierten urteil zutreffend ausführt – nach ständiger 
rechtsprechung gemeinnützigkeit aus. Noch deutlicher 
kommen die gemeinnützigkeitsschädlichkeit der selbst-
hilfe im urteil 2c_592/2008 vom 2.2.2009 zum ausdruck. 
Die Beschwerde führende Berufsbildungsstiftung be-
zweckt die förderung des aus- und Weiterbildungswesens 
im sattler-, reiseartikel-, Karrosseriesattler-, tapezierer-, 

Bodenleger-, innenausstatter- und Möbeldetailhandelsge-
werbe sowie in weiteren branchenverwandten Berufen 
auf dem gebiet der schweizerischen eidgenossenschaft 
und des fürstentums Liechtenstein. seit Jahren überwies 
die stiftung rund zwei Drittel ihrer erträge dem stifterver-
band mit dem Vermerk „unterstützung Berufsbildung“. 
ob die jeweiligen „Berufsbildungsstiftungs-Beiträge“ vom 
stifterverband effektiv diesem Zweck zugeführt wurden, 
war aber nicht klar, da der Verband nicht steuerbefreit ist 
und keiner aufsichtsrechtlichen Kontrolle unterliegt.35

ebenso wie die Vorinstanzen lehnte auch das Bundes-
gericht die steuerbefreiung ab. Zur Begründung führte es 
(unter Berufung auf das Ks Nr. 12) aus, ein allzu enger De-
stinatärkreis, z.B. die Begrenzung auf den Kreis einer fa-
milie, die Mitglieder eines Vereins oder die angehörigen 
eines bestimmten Berufes, schließe die steuerbefreiung 
wegen gemeinnützigkeit aus. in casu fehle es an einer 
genügenden offenheit des Destinatärkreises, weil die Be-
schwerdeführerin in den letzten Jahren nur einen einzi-
gen Destinatär, nämlich den stifterverband, berücksichtigt 
habe. selbst wenn der Destinatärkreis der Beschwerde-
führerin im Zweckartikel ihrer statuten recht weit gefasst 
sei, existiere hier faktisch nur ein „alleindestinatär“. Die 
Beschwerdeführerin sei im grunde nichts anderes als ein 
Finanzierungsinstrument für die Ausbildungstätigkeiten 
des Verbandes. aber auch wenn eine „integrierte Betrach-
tungsweise“ zulässig wäre (d.h. wenn die tätigkeiten des 
stifterverbandes im ausbildungsbereich der stiftung zu-
gerechnet würden), würde sich der Destinatärkreis der 
Beschwerdeführerin auf wenige Berufszweige erstrecken, 
so dass er selbst aus dieser optik als zu eng bezeichnet 
werden müsste.36 ergänzend führte das Bundesgericht 
schließlich noch aus, dass die Beschwerdeführerin mit der 
unterstützung des stifterverbandes in aus- und Weiterbil-
dungsbelangen vorab Selbsthilfezwecke des Verbandes 
verfolge.37

in diesem fall hätte es an sich genügt, die steuerbefrei-
ung mit dem formalen argument des „alleindestinatärs“ 
zu verweigern. anders als im zuerst diskutierten „sekten-
fall“ bietet der aspekt der organisationskette hier keine 
Probleme, da der Destinatär nicht steuerbefreit ist und die 
Voraussetzungen der steuerbefreiung bei ihm als reinem 
Berufsverband offenkundig nicht erfüllt. Zu recht lehnt 
das Bundesgericht in diesem Zusammenhang die von der 
stiftung monierte „integrierte Betrachtungsweise“ ab, mit 
welcher die tätigkeiten des Berufsverbandes der stiftung 
zugerechnet worden wären. Dass das Bundesgericht dar-
über hinaus aber auch „materiell“ argumentiert, ist für das 
gemeinnützigkeitsrecht von zentraler Bedeutung: Die för-
derung der aus- und Weiterbildung weniger Berufszweige 

31 Th. Koller (fn. 2), s. 461.
32 in Ziff. 5 der Praxishinweise (fn. 13) finden sich detaillierte 

ausführungen über die steuerbefreiung von institutionen mit 
gemeinnütziger oder öffentlicher Zwecksetzung bei tätigkeit 
im ausland. Dabei wird verschiedentlich betont, wie groß die 
gefahr von Missbräuchen, wie schwer die Kontrolle und wie 
wichtig die forderung nach höchster transparenz sei.

33 a.a.o., sachverhalt lit. B.
34 a.a.o., erwägung 3.4.
35 urt. v. 2.2.2009 –  2c_592/2008, erwägung 3.
36 a.a.o., erwägung 4.1 und 4.2 (hervorhebungen von mir).
37 a.a.o., erwägung 4.3.
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über einen Berufsverband hat selbsthilfecharakter und 
genügt dem erfordernis der hinreichenden offenheit des 
Destinatärkreises nicht.38

überinterpretieren darf man dieses höchstrichterli-
che urteil allerdings nicht. Die besondere gemengelage 
des konkreten falles – formal begünstigt wurde von der 
stiftung nur der stifterverband, die Mittel wurden nur für 
die förderung weniger Berufszweige verwendet und die 
behauptete Mittelverwendung war nicht einmal hinrei-
chend nachgewiesen – dürfte den entscheid maßgebend 
beeinflusst haben. Bei etwas anders gelagerten fällen 
im Bildungsbereich kommt eine steuerbefreiung wegen 
gemeinnützigkeit selbst bei einer sehr konkreten Desti-
natärumschreibung durchaus in Betracht. so werden z.B. 
stiftungen, die von natürlichen Personen auf ihr ableben 
hin errichtet werden und die förderung bestimmter stu-
dierender (etwa der rechtswissenschaft und der Medi-
zin an der universität Bern) bezwecken, in der Praxis als 
gemeinnützig anerkannt.39 Das sollte eigentlich mit der 
rechtsprechung des Bundesgerichts in einklang zu brin-
gen sein. Denn das Bundesgericht verkennt keineswegs, 
dass sowohl die Grundausbildung als auch die Weiterbil-
dung das Gemeinwohl fördern,40 aber eben nur, wenn kei-
ne selbsthilfezwecke verfolgt werden; und solche liegen 
nicht vor, wenn außenstehende auf den todesfall hin eine 
stiftung zu gunsten von schülern oder studierenden einer 
bestimmten ausbildungsrichtung errichten. Problema-
tisch könnte in solchen fällen nur die enge des Destina-
tärkreises sein. ob aber als Destinatäre die Lehrlinge des 
sattlergewerbes in der ganzen schweiz oder studierende 
zweier bestimmter (wenn auch nicht kleiner) fakultäten 
einer universität genannt werden, macht im grunde, was 
die „Weite“ des Destinatärkreises betrifft, keinen großen 
unterschied. Nach meinem Dafürhalten sollte daher die 
Beschränkung des Destinatärkreises auf angehörige we-
niger Berufszweige oder studienrichtungen (oder gar auf 
angehörige nur eines ausbildungszweiges) nicht gemein-
nützigkeitsschädlich sein, sofern die Zahl potentiell Be-
günstigter nicht sehr klein ist. aus dem hier diskutierten 
höchstrichterlichen urteil wird man – so bleibt zu hoffen 
– nichts gegenteiliges ableiten zu müssen.

3. Die Unterstützung von Angehörigen einer be-
stimmten Konfession, in deren Dienst sie tätig sind 
(„Fall der selbständigen frommen Stiftung des ka-
nonischen Rechts“)

Beschwerdeführerin im fall, den das Bundesgericht mit 
entscheid 2c_220/2008 vom 9.9.2008 beurteilte, war eine 
kirchliche stiftung gemäß art. 87 ZgB41, die vom zustän-
digen Bischof gleichzeitig als „selbständige fromme stif-
tung“ im sinne des kanonischen rechts anerkannt ist. 
sie bezweckt die hilfeleistung an Priester und alle gott-
geweihten Personen, namentlich seelsorger, hilfspriester, 
spiritualen, Diakone, ordensfrauen und ordensmänner, 
die einen Dienst oder eine aufgabe innerhalb der römisch-
katholischen Kirche des Bistums a. erfüllen oder erfüllt 
haben, sowie an jene Personen, die vollamtlich oder in 
teilzeit eine bedeutende tätigkeit im Dienste der katho-
lischen Kirche ausüben oder ausgeübt haben, namentlich 
Pfarrhaushälterinnen, andere helfer und helferinnen der 
Diakonie der Kirche, seminaristen u.a.m. Die von der stif-

tung erbrachten hilfeleistungen bestehen zur hauptsache 
in der Bereitstellung einer Wohnung im falle von alter, ge-
brechlichkeit, invalidität, erholungsbedürftigkeit etc. Zum 
Vermögen der stiftung gehören verschiedene heime, dar-
unter auch alters- und Pflegeheime.

sowohl die eidgenössische steuerverwaltung als auch 
das Bundesgericht lehnten in diesem (mehrwertsteu-
errechtlichen) fall die steuerbefreiung unter Berufung 
auf die fehlende offenheit des Destinatärkreises ab. Das 
Bundesgericht führte dazu aus, eine stiftung, die ihre 
Leistungen gemäß ihren statuten nur Angehörigen einer 
bestimmten Konfession, in deren Dienst sie tätig sind, zu 
erbringen habe, könne grundsätzlich nicht als gemeinnüt-
zig bezeichnet werden. ein interesse der allgemeinheit 
daran, dass der Destinatärkreis auf diese Personen bzw. 
Personengruppe beschränkt werde, sei nicht zu erkennen. 
Vielmehr gehe es um die förderung eines anliegens, das 
die Kirche selbst betreffe.42

im Kern enthalten auch diese erwägungen anklänge 
an die Selbsthilfeproblematik. Der tendenz nach wür-
den sie so mit den entsprechenden ausführungen in 
den Praxishinweisen übereinstimmen. Denn steuerbe-
freiungsschädliche selbsthilfezwecke sollen nach diesen 
Praxishinweisen vorliegen, wenn der Heimbetrieb den 
Interessen von Mitgliedern der Trägerorganisation dient 
(z.B. wenn diese zu Vorzugsbedingungen Zugang zu den 
Leistungen des alters- und Pflegeheims haben).43 handelt 
es sich bei der trägerorganisation um eine stiftung, kann 
dies allerdings nicht wörtlich verstanden werden, weil die 
stiftung keine Mitglieder hat. in einem solchen fall wäre 
eigentlich zu prüfen, ob (wie z.B. im vorher besprochenen 
„Berufsbildungsstiftungs-fall“) hinter der stiftung eine 
weitere trägerorganisation steht, deren Mitglieder von der 
stiftung begünstigt werden. in casu scheint aber gerade 
dies nicht zuzutreffen, ist die stiftung doch offenbar nicht 
von der römisch-katholischen Kirche oder einer ihrer un-
terorganisationen errichtet worden, sondern von einem 
(im urteil allerdings nicht näher bezeichneten) stifter, auf 
dessen wirklichen Willen sich die Beschwerdeführerin im 
Prozess berief.44 Dann aber ist das urteil rigide: Wer als 
Privatperson eine stiftung errichtet, welche die führung 
von alters- und Pflegeheimen ausschließlich für Priester 
und ordensleute einer bestimmten Konfession bezweckt, 
handelt gemäß Bundesgericht nicht gemeinnützig (auch 
wenn die Zahl der potentiell Begünstigten recht hoch ist!). 
Das Kriterium der hinreichenden offenheit des Destinatär-
kreises wird damit außerordentlich eng gefasst. gleichzei-
tig scheint sich hier – ohne dass das Bundesgericht dies 
ausdrücklich sagt – eine bedeutsame Praxisänderung ab-
zuzeichnen: im Jahre 1961 stellte sich das Bundesgericht 

38 Zur ähnlich gelagerten Problematik des gemeinnützigkeits-
schädlichen selbsthilfezwecks bei Privatschulen siehe Ziff. 2. 
V. der Praxishinweise (fn. 13).

39 ich selber bin z.B. als Vertreter der rechtswissenschaftlichen 
fakultät der universität Bern Mitglied des stiftungsrates einer 
solchen steuerbefreiten stiftung.

40 urt. v. 2.2.2009 – 2c_592/2008, erwägung 4.2 (unter hinweis 
auf DBg/Greter (fn. 11), art. 56 rn. 25).

41 schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10.12.1907 (sr 210).
42 urt. v. 9.9.2008 – 2c_220/2008, erwägung 3.
43 Ziff. 3. iii. der Praxishinweise (fn. 13).
44 urt. v. 9.9.2008 – 2c_220/2008, erwägung 4.

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/210.de.pdf
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noch ausdrücklich auf den standpunkt, die Beschränkung 
des Destinatärkreises nach religiösen Kriterien stehe nach 
der in der Schweiz herrschenden Auffassung der Gemein-
nützigkeit nicht entgegen, auf alle Fälle soweit es sich um 
Angehörige einer Landeskirche handle.45 47 Jahre später 
scheint das Bundesgericht nun einen deutlichen schritt in 
richtung säkularisierung im steuerrecht gemacht zu ha-
ben. in der schweizerischen steuerrechtslehre,46 welche 
eine abgrenzung des Destinatärkreises nach religiösen 
Kriterien bis anhin nicht als gemeinnützigkeitsschädlich 
erachtet hat, wurde ein solcher Weg nicht vorgezeichnet.

Bemerkenswert ist schließlich, dass die Stiftung von 
der direkten Bundessteuer wegen Gemeinnützigkeit be-
freit ist. Das Bundesgericht hat der Beschwerdeführerin 
zwar konzediert, dass der Begriff der gemeinnützigkeit im 
recht der Mehrwertsteuer und im recht der direkten Bun-
dessteuer grundsätzlich gleich auszulegen sei und dass 
die Befreiung von der direkten Bundessteuer ein indiz für 
die gemeinnützigkeit bilde. Die Mehrwertsteuerbehörden 
seien aber nicht an den entscheid über die direkte Bun-
dessteuer gebunden und hätten die Pflicht, die frage der 
gemeinnützigkeit selber zu prüfen.47 Daraus wird man ab-
leiten dürfen, dass das Bundesgericht die Befreiung der 
stiftung von der direkten Bundessteuer wohl (ebenfalls) 
als nicht gesetzeskonform erachten würde, darüber aber 
nicht befinden konnte, weil diese frage nicht Prozessge-
genstand war.48

Nicht zur Diskussion stand im vorliegenden fall eine 
steuerbefreiung wegen Verfolgung eines öffentlichen 
Zwecks. Der Betrieb von alters- und Pflegeheimen kann 
einer öffentlichen aufgabe entsprechen, sofern bestimm-
te Vorraussetzungen erfüllt sind.49

4. Der Grenzfall: Die Förderung der solothurnischen 
Wirtschaft („Fall der Stiftung der Baloise Bank 
SoBa“)

Die „stiftung der Baloise Bank soBa zur förderung der so-
lothurnischen Wirtschaft“ bezweckt, die solothurnische 
Wirtschaft zu fördern, indem sie Maßnahmen zur stärkung 
des solothurnischen Wirtschaftsraumes mit dem Ziel ei-
ner gedeihlichen, strukturell und regional ausgewogenen 
Wirtschaftsentwicklung initiiert und unterstützt. Zu die-
sem Zweck richtet sie den sogenannten „innoPrix soBa“ 
mit Preissummen von bis zu 25.000 sfr pro prämiertes 
Projekt aus.50 Die zuständige steuerbehörde des Kantons 
solothurn gewährte der stiftung – nicht weiter erstaun-
lich – bei der direkten Bundessteuer (ebenso wie bei der 
direkten steuer des Kantons und der gemeinde) steuerbe-
freiung wegen gemeinnütziger tätigkeit. Dagegen wehrte 
sich die eidgenössische steuerverwaltung – ebenfalls 
nicht weiter verwunderlich – durch alle instanzen; sie blieb 
damit allerdings – auch vor dem Bundesgericht – erfolglos.

Das Bundesgericht bezeichnete die umstrittene steuer-
befreiung als einen Grenzfall.51 Zur Begründung führte es 
aus, je enger der Destinatärkreis definiert sei, desto eher 
rechtfertige es sich, an der uneigennützigkeit zu zweifeln. 
Diese fehle praxisgemäß bei wirtschaftlichen oder beruf-
lichen Vereinigungen, deren interessen allein auf die för-
derung jener des Berufsstandes oder eines oder mehre-
rer (beschränkter) Wirtschaftszweige gerichtet seien.52 in 
casu diene die stiftung zwar bis zu einem gewissen grad 

indirekt eigenen wirtschaftlichen interessen der stifterin 
– einer Bank (sic!) – mit Public relations, imageförderung, 
allfälliger herstellung von geschäftskontakten, Pflege von 
Kundenbeziehungen etc.53 Bei der Vergabe des „innoPrix 
soBa“ gehe es aber nicht primär darum, das wirtschaftli-
che fortkommen einzelner Personen oder unternehmen 
zu fördern, sondern den Wirtschaftsstandort solothurn 
im allgemeinen interesse mittels finanzieller anreize für 
innovative Projekte attraktiver zu gestalten und arbeits-
plätze zu schaffen bzw. zu erhalten sowie den Know-how-
transfer zwischen forschung und technischer applika-
tion zu fördern. Die damit verbundenen wirtschaftlichen 
Vorteile für die einzelnen unternehmer oder fachhoch-
schulen würden Mittel zum Zweck bilden und seien nicht 
eigentliches wirtschaftliches Ziel der aktivitäten der Be-
schwerdegegnerin.54 Die tätigkeit der Beschwerdegegne-
rin erfolge altruistisch, da sie nicht nur Projekte aus dem 
engeren gebiet des Kantons solothurn (herkunftsprinzip) 
oder von der stiftung oder der stifterin nahestehenden 
unternehmen oder forschungseinheiten fördere, sondern 
generell solche von Wettbewerbsteilnehmern, die dem 
Wirtschaftsraum solothurn positive wirtschaftliche im-
pulse verleihen würden (auswirkungsprinzip). Der Kreis 
der möglichen Destinatäre gehe über die „solothurnische 
Wirtschaft“ bzw. den „solothurnischen Wirtschaftsraum“ 
hinaus. Zwar bestehe zu gunsten der stifterin eine gewis-
se „imagefördernde Bekanntmachungsleistung“; diese sei 
indessen gegenüber der im allgemeininteresse (regionale 
innovationsförderung) liegenden tätigkeit von untergeord-
neter Bedeutung.55

in der tat wird man dem Bundesgericht – gerade auch 
im Vergleich zu den vorher diskutierten entscheiden – 
beipflichten müssen, dass es sich beim vorliegenden fall 
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45 Bge 87 i 19 e. 4 s. 26. in casu ging es um den Betrieb eines 
heimes für italienische fremdarbeiter römisch-katholischer 
Konfession und deren angehörige. Der um steuerbefreiung 
nachsuchende Verein stellte im fraglichen heim unter ande-
rem auch 32 Wohnzimmer für Mädchen zur Verfügung. Dazu 
führte das Bundesgericht aus: „ebenso leuchtet ein, dass für 
alleinstehende Mädchen in einem fremden Lande mit anderer 
sprache ein erhöhtes Bedürfnis nach sittlich einwandfreien 
Wohnzimmern besteht, dem durch das normale, zurzeit ohne-
hin fast überall zu kleine angebot nicht genügt wird.“ (Bge 87 
i 19 e. 4 s. 28); der sittliche schutz römisch-katholischer itali-
enerinnen wurde seinerzeit als im allgemeininteresse liegend 
erachtet. interessant wäre nun zu wissen, ob heute nach dem 
hier besprochenen urteil der sittliche schutz z.B. von Musli-
minnen anders gewertet würde.

46 Dazu vorn Ziff. iii.
47 a.a.o., erwägung 5.1.
48 Die Befreiung von der direkten Bundessteuer wird nicht von 

der eidgenössischen steuerverwaltung, sondern von der kan-
tonalen steuerverwaltung desjenigen Kantons, in dem die 
stiftung ihren sitz hat, verfügt. ob diese steuerbefreiung im 
Nachgang zum hier diskutierten Bundesgerichtsurteil von der 
zuständigen steuerverwaltung überprüft wurde, entzieht sich 
meiner Kenntnis.

49 Vgl. dazu etwa Ks Nr. 12 (fn. 8) Ziff. ii. 4. sowie Praxishinweise 
(fn. 13) Ziff. 3. ii.; Imthurn (fn. 13), s. 766; DBg/Greter (fn. 11), 
art. 56 N 35 ff.; LifD/Urech (fn. 11), art 56 N 80 ff.

50 urt. v. 11.6.2008 – 2a.42/2007, lit. a des sachverhalts.
51 a.a.o., erwägung 3 (ingress).
52 a.a.o., erwägung 2.1.
53 a.a.o., erwägung 3.1.
54 a.a.o., erwägung 3.2.1.
55 a.a.o., erwägung 3.2.3.
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nicht um einen klaren fall von gemeinnützigkeit handelt, 
sondern – wenn überhaupt – um einen grenzfall. auf den 
ersten Blick unproblematisch erscheint der fall unter dem 
gesichtspunkt der offenheit des Destinatärkreises. Denn 
weiter gefasst könnte der Destinatärkreis gar nicht sein: 
Jedermann (woher auch immer er stammt), der dem so-
lothurnischen Wirtschaftsraum positive impulse verleiht, 
kommt als potentiell Begünstigter in Betracht. heikel sind 
in casu allerdings die enge Verbindung der stiftung zur 
stifterin und vor allem die Werbeeffekte zugunsten der 
stifterin, die mit der tätigkeit der stiftung verbunden sind. 
Bei genauerer Betrachtung könnte der fall aber auch un-
ter dem gesichtspunkt der offenheit des Destinatärkrei-
ses problematisch sein. Direkt profitieren von den Leistun-
gen der stiftung zwar die urheber und urheberinnen der 
prämierten Projekte, indirekt aber (nur) die angehörigen 
des Wirtschaftsraumes solothurn, also eines begrenzten 
geographischen gebiets. eine gewisse Nähe zur selbsthil-
fe ist somit (auch hier) nicht ganz von der hand zu weisen.

insgesamt ist nach meinem Dafürhalten jedenfalls mehr 
als fraglich, ob die stiftung wirklich das Kriterium der un-
eigennützigkeit erfüllt.56 

V.  Fazit

Die skizzierten höchstrichterlichen urteile zeigen einen 
deutlichen trend auf: Das schweizerische Bundesgericht 
ist in neuerer Zeit bei der annahme einer zur steuerbe-
freiung berechtigenden gemeinnützigkeit äußerst zurück-
haltend.57 Insbesondere das Kriterium der hinreichen-
den Offenheit des Destinatärkreises wird relativ streng 
gehandhabt. Die einschränkung des Kreises potentiell 
Begünstigter auf angehörige einer sekte, auf Mitglieder 
eines Berufsstandes oder auf Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen einer (Landes)Kirche gilt als zu eng und soll daher 
gemeinnützigkeitsschädlich sein. Besonders kritisch wird 
die frage des Destinatärkreises, wenn die umschreibung 
der Begünstigten die Verfolgung von Selbsthilfezwecken 
auch nur in anklängen suggeriert. Das ist je nach den um-
ständen nicht unproblematisch. im „sekten-fall“ und im 
fall der Berufsbildungsstiftung lagen die selbsthilfezwe-
cke aufgrund der gesamten Organisation, in welche die 
fraglichen Stiftungen eingebunden waren, auf der hand. 
anders dürfte es sich damit aber im fall der kirchlichen 
stiftung gehandelt haben, hatte doch nicht die Kirche 
selbst, sondern ein (im urteil nicht näher bezeichneter) 
stifter Vermögen für die alters- und invalidenvorsorge von 
geistlichen etc. zur Verfügung gestellt. indem das Bundes-
gericht auch hier (recht rigide) von einem zu engen Desti-
natärkreis ausging und ausführte, es sei kein interesse der 

allgemeinheit daran zu erkennen, dass der Destinatärkreis 
auf diese Personengruppe beschränkt werde, konnte es 
aber wenigstens den Vorwurf vermeiden, eine kirchliche 
stiftung günstiger behandelt zu haben als eine stiftung 
aus dem umfeld einer sekte. 

Das urteil im fall der „stiftung der Baloise Bank soBa 
zur förderung der solothurnischen Wirtschaft“ steht zu 
den anderen drei entscheiden, insbesondere zum fall der 
kirchlichen stiftung, der tendenz nach in einem gewissen 
gegensatz. Die unterstützung von Projekten zur förde-
rung der Wirtschaft einer bestimmten region soll gemein-
nützig sein, das führen von alters- und Pflegeheimen für 
Priester, ordensleute, Pfarrköchinnen etc. aber nicht? 
Dass das Bundesgericht den solothurner fall als grenzfall 
bezeichnet, ist ein schwacher trost. ein gewisses unbe-
hagen bleibt, wenn die höchstrichterliche rechtsprechung 
im gemeinnützigkeitsrecht die förderung wirtschaftlicher 
anliegen steuerlich günstiger behandelt als die Vorsorge 
für alte und invalide Menschen (auch wenn es sich dabei 
„nur“ um angehörige einer bestimmten Konfession han-
delt).

Positiv an der sache ist demgegenüber ein anderer 
umstand: Die zu beurteilenden fälle haben dem schwei-
zerischen Bundesgericht die Möglichkeit gegeben, sich 
innerhalb eines kurzen Zeitraums mehrfach näher zur 
gemeinnützigkeitsschädlichkeit eines zu engen Destina-
tärkreises zu äußern und so diesem Kriterium ein wenig 
konkretere Konturen zu verleihen. Damit ist nicht nur den 
Praktikern im schweizerischen steuerrecht gedient. auch 
der steuerrechtslehre eröffnet sich so die chance, sich 
mit der (eher restriktiven) stoßrichtung der höchstrich-
terlichen rechtsprechung zum gemeinnützigkeitsrecht 
auseinanderzusetzen. allerdings vermögen die skizzierten 
urteile erst eine gewisse tendenz aufzuzeigen. Weitere 
Konkretisierungen des Kriteriums des offenen Destinatär-
kreises sind über kurz oder lang unerlässlich.
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56 es ist nicht ausgeschlossen, dass das Bundesgericht gegen-
teilig entschieden hätte, wenn die Vorinstanz die steuerbefrei-
ung nicht gewährt hätte und so die stiftung hätte Beschwerde 
führen müssen. Das Bundesgericht neigt in steuerbefreiungs-
sachen in grenzfällen erfahrungsgemäß dazu, eher das urteil 
der Vorinstanz zu bestätigen, als es aufzuheben (vgl. dazu als 
Beispiel bereits etwa Bge 113 ib 7 [„Welttheatergesellschaft 
einsiedeln“]).

57 Diese Zurückhaltung hat auf der ebene der rechtsprechung 
(auch unterer instanzen) in der schweiz tradition (vgl. dazu 
etwa die fallbeispiele bei Locher (fn. 15), art. 56 N 92 f.). Die 
Praxis der steuerbehörden dagegen dürfte – wie das oben be-
sprochene Beispiel der kirchlichen stiftung sehr schön illust-
riert – zum teil großzügiger sein.
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Wie viel Markt braucht eine Nonprofit-Organisation?
Betriebswirtschaftliche Orientierung von gemeinnützigen Stiftungen und Vetreinen

I. Nonprofit-Organisationen und Märkte

Das thema Marktorientierung von Nonprofit-organisa-
tionen hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung ge-
wonnen.1 ausgangspunkt dieser Diskussion ist die frage, 
welche inhalte unter dem Begriff Marktorientierung für 
Nonprofit-organisationen zu verstehen sind und inwie-
fern sich eine stärkere Marktorientierung positiv auf den 
erfolg von organisationen auswirkt. in der Nonprofit-Ma-
nagementforschung ist hierzu bekannt, dass einerseits 
die spezifische rechtsform (stiftungen, Vereine) und an-
dererseits auch die Wettbewerbsdynamik auf den jewei-
ligen Märkten (spendenmarkt, arbeitsmarkt) eine rolle 
spielt. abbildung 1 zeigt in diesem Zusammenhang zwei 
grundsätzliche Dimensionen der Marktorientierung von 
Nonprofit-organisationen.

 Austauschprinzip 
 Effizienzprinzip
 Prinzip Homo Oeconomicus
 Wettbewerbsprinzip
 Risikoprinzip
 Prinzip der Bedürfnisorientierung
 Anspruchsgruppenorientierung

Marktorientierung von NPO

Berücksichtigung von Marktprinzipien Einführung von betriebswirtschaftlichen 
Handlungsprinzipien

 Funktionen (z. B. MarketingleiterIn)
 Managementkonzepte (z. B. Balanced Scorecard)
 Instrumente (z. B. integrierte Kommunikation)
 Mitgliederbefragungen
 Aufbau einer NPO-Marke

Abb. 1: Dimensionen der Marktorientierung von Nonprofit-
Organisationen (Quelle: Helmig/Michalski 2008)

eine steigerung der Marktorientierung ist demnach fest-
zustellen, wenn Nonprofit-organisationen einerseits ver-
mehrt verschiedene Marktprinzipien berücksichtigen. Zum 
Beispiel fordert das Prinzip der anspruchsgruppenorien-
tierung eine ausrichtung der aktivitäten an den Bedürf-
nissen der anspruchsgruppen wie spendern, Leistungs-
empfängern oder Mitgliedern.2 andererseits kann sich 
eine vermehrte Marktorientierung durch die anwendung 
von betriebswirtschaftlichen handlungsprinzipien, wie 
beispielsweise der einführung von Managementkonzep-
ten oder der umsetzung von Kommunikationskampagnen, 
zeigen. Beispielsweise setzt die felix Burda stiftung zahl-
reiche Kommunikationsmaßnahmen wie die Verleihung 
des „felix-Burda-awards“ oder die Kommunikationskam-
pagne „i feel good“ erfolgreich um.

trotz dieser positiven einzelbeispiele im stiftungssektor 
stoßen die Begriffe Markt, Marktorientierung, Marketing 
und Wettbewerb bei zahlreichen stiftungen und Vereinen 
auch heute noch unverändert auf akzeptanzbarrieren. ein 
grund hierfür ist darin zu sehen, dass Nonprofit-organi-
sationen vor allem eine innovationsfunktion zugespro-
chen wird, nach der die gestaltung der gesellschaft und 
nicht eine „Marktbearbeitung“ im Zentrum der aktivitäten 
steht.3 Vor diesem hintergrund stellt sich die frage nach 

der Notwendigkeit einer konsequenten analyse und um-
setzung marktorientierter themen in Nonprofit-organisa-
tionen.

II. Notwendigkeit der Marktorientierung von Nonpro-
fit-Organisationen

abbildungen 2 und 3 zeigen studienergebnisse,4 die Bei-
träge zur frage der Notwendigkeit einer Marktorientie-
rung von Nonprofit-organisationen leisten. im rahmen 
einer schriftlichen Befragung von 209 geschäftsführen-
den von stiftungen in der schweiz auf die frage, welche 
stiftungsziele diese verfolgen, zeigte sich, dass 53,1% 
der Befragten die Zufriedenheit der Leistungsempfänger 
als sehr wichtiges Ziel einstufen. ferner gaben 52,6% der 
Befragten an, dass die inanspruchnahme der Leistungen 
durch die Zielgruppe ebenfalls von hoher Bedeutung ist. 
Die beiden ergebnisse sind deshalb interessant, weil hier 
marktorientierte Ziele (Zufriedenheit und Zielgruppenori-
entierung) noch vor den typischen Zielsetzungen von Non-
profit-organisationen, wie transparenz oder fundraising, 
rangieren.

30,3%

34,4%

34,7%

38,5%

42,0%

42,8%

52,6%

53,1%

0% 20% 40% 60% 80%

"sehr wichtiges"„Sehr wichtiges“ Stiftungsziel in %

Zufriedenheit der Leistungsempfänger

(insgesamt N = 209)

Inanspruchnahme der Leistungen durch Zielgruppe

Transparenz der Stiftungsarbeit gegenüber Dritten

Erzielung von Einnahmen/Spenden

Kostendeckung und Kostenoptimierung

Steigerung der Dienstleistungsqualität

Pflege des Image der Stiftung

Professionalisierung der Stiftungsarbeit

N = 94

N = 90

N = 77

N = 74

N = 67

N = 58

N = 62

N = 53

Abb. 2: Strategische Zielsetzungen von Stiftungen (Quelle: 
Michalski et al. 2008)

insgesamt lässt sich aus den studienergebnissen von ab-
bildung 2 schließen, dass grundsätzlich eine Notwendig-
keit zur Marktorientierung von stiftungen besteht.

* Professur für BWL, insb. Management von öffentlichen, Priva-
ten und Nonprofit-organisationen, universität hamburg

1 Helmig/Michalski, Wie viel Markt braucht eine Nonprofit-or-
ganisation?, Die unternehmung 2008, 309 ff.; Meyer, Wie viel 
Wettbewerb vertragen NPo?, Befunde zum Nutzen und scha-
den von Wettbewerb im Dritten sektor, in: helmig/Purtschert/
schauer/Witt (hrsg.), Nonprofit-organisationen und Märkte, 
2007, s. 59 ff.

2 Bruhn, Marketing für Nonprofit-organisationen, grundlagen - 
Konzepte - instrumente, 2005, s. 43 ff.

3 Anheier, Nonprofit organizations, theory, Management, Policy, 
2005, s. 317.

4 Michalski/Beck/Lustenberger/Zumbühl, Zur betriebswirt-
schaftlichen orientierung von gemeinnützigen stiftungen, er-
gebnisse einer explorativen empirischen studie, Zögu 2008, 
4 ff.
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ferner zeigte die erhebung, dass die umsetzung der stif-
tungsziele je nach betriebswirtschaftlicher funktion stark 
unterschiedlich ausfällt. Während beispielsweise finanz- 
und controllingziele sehr gut umgesetzt sind, wurde hin-
sichtlich der funktionen strategisches Management und 
Marketing von stiftungen ein umsetzungsdefizit ermit-
telt. abbildung 3 zeigt die ergebnisse zur umsetzung der 
Marktorientierung im überblick.

42,6%

67,3%

48,0%

13,4%

28,3%

25,9%

49,2%

40,9%

28,2%

39,6%

0% 20% 40% 60% 80%

"sehr wichtig" "voll umgesetzt"
„Sehr wichtige“ bzw. „vollständig umgesetzte“ 
betriebswirtschaftliche Funktion in der Stiftung in %

Strategisches Management
Wichtigkeit N =72; Median = 3.0; St.abw. 0.86
Umsetzung N = 53; Median = 3.0; St.abw. 1.02

Marketing
Wichtigkeit N =53; Median = 3.0; St.abw. 1.08
Umsetzung N = 25; Median = 3.0; St.abw. 1.00

Finanzen
Wichtigkeit N =63; Median = 3.0; St.abw. 0.86
Umsetzung N = 72; Median = 3.0; St.abw. 0.92

Rechnungswesen & Controlling
Wichtigkeit N =91; Median = 3.0; St.abw. 0.84
Umsetzung N = 132; Median = 4.0; St.abw. 0.77

Organisation
Wichtigkeit N =42; Median = 3.0; St.abw. 0.90
Umsetzung N = 66; Median = 3.0; St.abw. 0.99 (insgesamt N = 209)

abb. 3: Bedeutung und umsetzung von betriebswirtschaftli-
chen funktionen in gemeinnützigen stiftungen in der schweiz 
(Quelle: Michalski et al. 2008)

Die Diskrepanz zwischen Wichtigkeit und umsetzung in 
diesen Bereichen kann dadurch erklärt werden, dass die 
Verantwortlichen häufig ehrenamtlich tätig sind und da-
her eine vollständige umsetzung nicht bewältigt werden 
kann. Vor allem die umsetzung von strategischen aufga-
ben, wie der festlegung einer förderstrategie oder der 
Leitbildentwicklung, erfolgt noch nicht in dem gewünsch-
ten Maß. insgesamt lässt sich somit festhalten, dass eine 
Marktorientierung von Nonprofit-organisationen durch-
aus notwendig erscheint.

III. Marktorientierung versus Gesellschaftliche Orien-
tierung von NPO

Die bisherigen ausführungen erwecken den anschein, 
dass sowohl in der Nonprofit-forschung als auch in der 
Praxis allgemein akzeptiert ist, dass das Konstrukt Markt-
orientierung auf Nonprofit-organisationen angewendet 
werden kann und stärker berücksichtigt werden sollte. 
grundsätzlich wird dieser Meinung auch zugestimmt, je-
doch gleichzeitig die forderung nach einem ausgegliche-
nen Verhältnis zwischen Markt- und gesellschaftlicher ori-
entierung (societal orientation) gestellt. in abbildung 4 ist 
diese forderung nochmals grafisch dargestellt.

Abb. 4: Theoretischer Bezugsrahmen zur Führung von Nonproft-
Organisationen

es wird deutlich, dass führungskräfte in Nonprofit-organi-
sationen eine entscheidung dahingehend treffen müssen, 
wie stark Markt- und/oder gesellschaftliche orientierung 
für den erfolg der organisation verantwortlich sind. inso-
fern sind analysen, strategien und konkrete Maßnahmen 
in Bezug auf beide Bereiche erforderlich. im gegensatz zu 
gewinnorientierten unternehmen, bei denen der erfolg im 
sinne von Profitabilität meist das endziel der Wirkungs-
kette darstellt, sind Nonprofit-organisationen gefordert, 
sich intensiv mit den gesellschaftlichen Wirkungen der ge-
schäftstätigkeit auseinanderzusetzen und diese zu mes-
sen. Dies entspricht beispielsweise auch einer forderung 
innerhalb des Neun-Punkte-Plans der VeNro-transparenz-
initiative, in der es heißt: „Wir wollen mehr Wirkung in der 
arbeit der hilfsorganisationen.5“

IV. Fazit

Die vorangegangene Diskussion hat gezeigt, dass die fra-
ge nach einer Marktorientierung von Nonprofit-organisati-
onen und vor allem nach ihrem ausmaß durchaus kontro-
vers beantwortet werden kann. im ergebnis erscheint eine 
stärkere Marktorientierung von Nonprofit-organisationen 
im einklang mit der sozialen orientierung grundsätzlich 
sinnvoll. Die Vorteile einer stärkeren Berücksichtigung von 
Marktprinzipien und betriebswirtschaftlichen handlungs-
prinzipien können einen wesentlichen Beitrag zur Zieler-
reichung von Nonprofit-organisationen leisten. in diesem 
sinne wird mit dem Kurzbeitrag die hoffnung verbunden, 
dass die funktionsbereiche strategisches Management 
und Marketing in stiftungen und Vereinen stärker umge-
setzt werden, jedoch bei gleichzeitig deutlichem fokus 
auf der gesellschaftlichen orientierung. Die Nonprofit-for-
schung ist demnach aufgefordert, das Konstrukt „societal 
orientation“ zu operationalisieren sowie die einflussstär-
ke auf erfolg und gesellschaftlichen Nutzen (social Value) 
empirisch nachzuweisen.

5 www.welthungerhilfe.de/transparenzinitiative.html (Zugriff: 
27.10.2009).

NPO-Erfolg

Markt-
orientierung

Social
Value
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www.welthungerhilfe.de/transparenzinitiative.html
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Bringt die Pflichtteilsreform Vorteile für Stiftungen?

I. Einleitung

Zum 1.1.2010 tritt das gesetz zur Änderung des erb- und 
Verjährungsrechts vom 24.9.20091 in Kraft. ein anlass der 
reform war die entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts zur Verfassungsmäßigkeit der Pflichtteilsentzie-
hungsgründe aus dem Jahr 20052. Die Änderungen gelten 
für alle erbfälle, die nach dem 1.1.2010 eintreten (art. 229 
§ 23 abs. 4 egBgB n.f.). für erbfälle vor dem 1.1.2010 
bleibt es beim bisherigen rechtszustand. 

für stiftungen bringt die reform nur wenige Änderun-
gen mit sich. einer pflichtteilsrechtlichen Privilegierung 
von stiftungen hatte die Bundesregierung bereits im 
Vorfeld der reform eine absage erteilt (unten ii.). auch 
die ursprünglich angedachte einführung einer nach-
träglichen anrechnungsbestimmung für Vorausempfän-
ge (§ 2315 abs. 1 s. 2 BgB-e) ist nicht gesetz geworden 
(unten V.). Bedeutsam für stiftungen sind aber die neu 
eingeführte ratierliche abschmelzung von lebzeitigen Zu-
wendungen (§ 2325 abs. 3 BgB n.f., unten iii.) sowie das 
erweiterte stundungsrecht (§ 2331 a BgB n.f., unten iV.).

II. Kein Stiftungsprivileg

eine pflichtteilsrechtliche Privilegierung von stiftungen, 
etwa nach dem Vorschlag von Hüttemann und Rawert, 
ist nicht gesetz geworden. sie hatten vorgeschlagen, 
den Wert des Pflichtteils eines unterstellten weiteren 
Kindes zugunsten öffentlicher Zwecke pflichtteilsfrei zu 
stellen.3 Die Bundesregierung hat dies aus zwei gründen 
abgelehnt: Zum einen ließe sich der Kreis der begünstig-
ten adressaten nicht sinnvoll eingrenzen. Das einzig zur 
Verfügung stehende Kriterium sei die anknüpfung an die 
förderungswürdigen gemeinnützigen Zwecke des steuer-
rechts; diese seien jedoch zu weit gefasst. Zum anderen 
bedeute eine Privilegierung gemeinnütziger organisati-
onen eine schwächung der familie. Vielmehr werde den 
stiftungen schon dadurch entgegengekommen, dass die 
gleitende ausschlussfrist für Pflichtteilsergänzungsan-
sprüche (unten iii.) ein gewisses Maß an Planungssicher-
heit schaffe.4 

III. Ratierliche Abschmelzung von lebzeitigen Zuwen-
dungen 

Der Pflichtteilsberechtigte hat einen anspruch 
auf Pflichtteilsergänzung, wenn der erblasser zu 
Lebzeiten einem Dritten eine schenkung gemacht hat 
(§ 2325 abs. 1 BgB). Der Pflichtteilsberechtigte kann den 
Betrag verlangen, um den sich sein Pflichtteil erhöht, 
wenn die schenkung dem Nachlass hinzugerechnet wird. 
seit der entscheidung des Bgh zur „stiftung Dresdner 
frauenkirche“5 ist geklärt, dass auch Zuwendungen an 
stiftungen Pflichtteilsergänzungsansprüche auslösen 
können.6 als schenkung im sinne des § 2325 abs. 1 BgB 
gilt seither auch jede endgültige unentgeltliche 
Zuwendung an eine gemeinnützige stiftung, gleich ob 
sie als kapitalerhöhende Zustiftung oder als Spende zur 

satzungsmäßigen Verwendung erfolgt. Bei beiden handelt 
es sich um einen endgültigen Vermögenstransfer zum 
Nachteil des Pflichtteilsberechtigten.7 auch die lebzeitige 
Errichtung einer stiftung durch den erblasser kann 
Pflichtteilsergänzungsansprüche auslösen, unterfällt also 
§ 2325 abs. 1 BgB. 

Nach bisheriger rechtslage werden Zuwendungen, 
auf die § 2325 abs. 1 BgB anwendbar ist, erst mit ablauf 
von zehn Jahren seit der Zuwendung „pflichtteilsfest“ 
(§ 2325 abs. 3 BgB). es gilt das „alles-oder-Nichts-Prin-
zip“.8 hier setzt die reform an und wandelt die starre frist 
in eine ratierliche abschmelzung. ab dem 1.1.2010 sind 
Zuwendungen nur im ersten Jahr vor dem erbfall in vol-
lem umfang ergänzungspflichtig. innerhalb jedes weiteren 
Jahres vor dem erbfall wird die Zuwendung dann um ein 
Zehntel weniger berücksichtigt. sind zehn Jahre seit der 
Zuwendung verstrichen, wird diese auch weiterhin nicht 
mehr berücksichtigt und somit „pflichtteilsfest“. Diese neu 
geschaffene Möglichkeit einer ratierlichen abschmelzung 
eröffnet für stiftungen immerhin ein gewisses Maß an Pla-
nungssicherheit: Denn mit jedem Jahr, das seit der Zuwen-
dung verstreicht, können sie einen größeren Zuwendungs-
betrag als endgültiges stiftungsvermögen vereinnahmen.9 

Darüber hinaus erzeugt die abschmelzungsregel einen 
anreiz, Vermögenswidmungen an stiftungen frühestmög-
lich zu bewirken. anders als bisher „lohnen“ sich lebzeiti-
ge Zuwendungen auch dann, wenn die Lebenserwartung 
des erblassers keine zehn Jahre mehr beträgt.10 Dabei gilt 
die neue abschmelzungsregel auch für alt-Zuwendungen: 
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1 BgBl. i 2009, 3142 ff.
2 BVerfg, Beschl. v. 19.4.2005 – 1 Bvr 1644/99, 1 Bvr 188/03; 

BVerfge 112, 332 ff.; NJW 2005, 1561ff.
3 Hüttemann/Rawert, Pflichtteil und gemeinwohl – Privilegien 

für gute Zwecke?, in: röthel (hrsg.), reformfragen des Pflicht-
teilsrechts, 2007, s. 73, 85; dies.: Pflichtteil und gemeinwohl, 
ZeV 2007, 107, 112.

4 Zypries, rede zur eröffnung des 2. Deutschen erbrechtstags 
am 16.3.2007 in Berlin.

5 Bgh, urt. v. 10.12.2003 – iV Zr 249/02, BghZ 157, 175 ff.
6 Hüttemann/Rawert (fn. 3), s. 74; dies. (fn. 3), s. 107; eingehend 
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gen, in: fs spiegelberger, 2009, s. 1321 ff.

7 Palandt/Edenhofer, BgB, 68. aufl. 2009, § 2325 rn. 17.
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2008, 113, 114.

10 Langenfeld (fn. 8), s. 3123.
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entscheidend ist der Zeitpunkt des erbfalls, nicht derjeni-
ge der Zuwendung. § 2325 abs. 3 BgB n.f. gilt daher auch 
für Zuwendungen, die vor dem 1.1.2010 erfolgt sind, wenn 
der erbfall nach dem 1.1.2010 eintritt.11

IV. Erweiterte Stundungsmöglichkeit 

gemäß § 2331a abs. 1 BgB n.f. kann der erbe die stun-
dung des Pflichtteils verlangen, wenn die sofortige erfül-
lung des gesamten anspruchs für ihn wegen der art der 
Nachlassgegenstände eine unbillige Härte wäre, insbeson-
dere wenn sie ihn zur aufgabe des familienheims oder zur 
Veräußerung eines Wirtschaftsgutes zwingen würde, das 
für ihn und seine familie die wirtschaftliche Lebensgrund-
lage bildet. Mit der „unbilligen härte“ wird das bisherige 
Kriterium der „ungewöhnlichen härte“ abgelöst. Nach der 
Vorstellung des gesetzgebers soll mit dieser „herabge-
setzten eingriffsschwelle“ der anwendungsbereich des 
§ 2331a abs. 1 BgB erweitert werden.12 es bleibt abzuwar-
ten, ob die rechtsprechung diese Linie auch in die Praxis 
umsetzt.13 

aus den für den gesetzestext gewählten Beispielen für 
das Vorliegen einer „unbilligen härte“ (aufgabe des famili-
enheims, Veräußerung der wirtschaftlichen Lebensgrund-
lage des erben und seiner familie) wird deutlich, dass das 
gesetz im grundsatz von einer natürlichen Person in der 
erbenstellung ausgeht.14 gleichwohl kann die geänderte 
stundungsmöglichkeit auch für stiftungen bedeutsam 
werden. so sind durchaus fälle denkbar, in denen ein ge-
bäude für stiftungen eine ähnliche funktion erfüllt wie ein 
familienheim. Prominentes Beispiel ist die stiftung see-
büll ada und emil Nolde, deren Zweck es ist, in dem letz-
ten Wohnhaus emil Noldes ein Museum über Leben und 
Werk des stifters zu errichten. 

V. Keine nachträgliche Anrechnung von Vorausemp-
fängen 

Die noch im regierungsentwurf15 vorgesehene ergänzung 
des § 2315 abs. 1 BgB um eine nachträgliche anrech-
nungsbestimmung von Vorausempfängen auf den Pflicht-
teil ist nicht gesetz geworden. es bleibt vielmehr dabei, 
dass sich der Pflichtteilsberechtigte nur dasjenige auf den 
Pflichtteil anrechnen lassen muss, was ihm vom erblas-
ser durch rechtsgeschäft unter Lebenden mit der Bestim-
mung zugewendet worden ist, dass es auf den Pflicht-
teil angerechnet werden soll. eine anrechnung auf den 
Pflichtteil findet also nur statt, wenn der erblasser dies vor 
oder bei seiner Zuwendung angeordnet hat.16 Diese an-
rechnungsbestimmung kann grundsätzlich nicht nachge-
holt werden.17 im regierungsentwurf war eine ergänzung 
des § 2315 abs. 1 BgB nicht nur dahingehend vorgesehen, 
dass der erblasser die anrechnung nachträglich durch 
Verfügung von todes wegen bestimmen konnte, sondern 

die anordnung über die anrechnung auch nachträglich 
ändern konnte. Diese erweiterung des § 2315 abs. 1 BgB 
sollte die testierfreiheit stärken und es dem erblasser 
ermöglichen, flexibler auf Veränderungen in seinem Ver-
hältnis zum Pflichtteilsberechtigten zu reagieren.18 Der 
rechtsausschuss hat sich in seiner Beschlussempfehlung 
vom 23.6.200919 aber gegen diese erweiterung der an-
rechnungsbestimmung ausgesprochen. Dem Vertrauen 
des Zuwendungsempfängers darauf, dass eine zunächst 
anrechnungsfrei erhaltene Zuwendung nicht später noch 
anrechnungspflichtig werde, hat man den Vorzug vor ei-
ner stärkung der testierfreiheit des erblassers erteilt. hier 
bleiben nach wie vor Bedenken. Denn in der Laiensphäre 
dürfte die Vorstellung überwiegen, dass lebzeitige Zuwen-
dungen regelmäßig anzurechnen sind.20 auch wird in der 
überwiegenden Zahl der lebzeitigen Zuwendungen – so-
weit keine rechtliche Beratung stattgefunden hat – in un-
kenntnis der gesetzlichen regelung gerade keine anrech-
nungsbestimmung getroffen.21 für stiftungen hätte die 
zunächst vorgeschlagene erweiterung der anrechnungs-
befugnis das risiko, später mit Pflichtteilsergänzungs-
ansprüchen konfrontiert zu werden, erheblich handhabba-
rer gemacht. Die darin liegende chance einer Befriedung 
im schwierigen Verhältnis zwischen Pflichtteilsberechtig-
ten und stiftungen wurde vertan. 

VI. Fazit

für stiftungen ergeben sich durch die jüngste erbrechts-
reform nur punktuelle Neuerungen. Praktisch bedeutsam 
dürfte allein die ratierliche abschmelzung lebzeitiger 
Zuwendungen (§ 2325 abs. 3 BgB n.f.) sein. Diese re-
gelung wirkt umso günstiger für stiftungen, je mehr der 
Zehn-Jahres-Zeitraum ausgeschöpft werden kann. hin-
gegen dürften die Veränderungen des stundungsrechts 
(§ 2331 a BgB n.f.) allenfalls in ausnahmefällen für stiftun-
gen bedeutsam sein. 
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11 art. 2 § 23 abs. 4 s. 2 egBgB; genauso Reimann, Die reform 
des erb- und Verjährungsrechts, famrZ 2009, 1633, 1634; 
Wälzholz (fn. 8), s. 2106.

12 Begründung der Bundesregierung zu § 2331a abs. 1 BgB-e in 
Bt-Drs. 16/8954, s. 21.

13 Kritisch auch Lange, Das gesetz zur reform des erb- und Ver-
jährungsrechts, DNotZ 2009, 732, 737.

14 Röthel (fn. 9), s. 115.
15 Bt-Drs. 16/8954.
16 Palandt/Edenhofer (fn. 7), § 2315 rn. 4.
17 Palandt/Edenhofer (fn. 7), § 2315 rn. 6.
18 Begründung der Bundesregierung zu § 2315 abs. 1 BgB-e in 

Bt-Drs. 16/8954, s. 20.
19 Bt-Drs. 16/13543.
20 so auch Langenfeld (fn. 8), s. 3124.
21 Langenfeld (fn. 8), s. 3124; Reimann (fn. 11) s. 1635 (allerdings 

kritisch zur fassung des § 2315 abs. 1 BgB-e); Röthel (fn. 9), 
s. 114.

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/089/1608954.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/089/1608954.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/089/1608954.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/135/1613543.pdf
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1. Sonderausgabenabzug bei Zuwen-
dungen von Todes wegen

Das finanzgericht hamburg hat mit urteil vom 11.9.2009 
entschieden, dass dem erblasser für Zuwendungen 

von todes wegen an eine bereits bestehende gemeinnüt-
zige stiftung kein sonderausgabenabzug nach § 10b estg 
im rahmen der Veranlagung für das todesjahr zusteht. 
Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um eine Zustiftung 
an eine bereits zu Lebzeiten errichtete und genehmigte 
eigene stiftung, an eine bestehende durch einen ande-
ren errichtete stiftung oder an eine noch zu errichtende 
stiftung handelt. eine stiftung, die als erbin und rechts-
nachfolgerin der erblasserin eingesetzt ist, kann demnach 
keinen sonderausgabenabzug für die Zuwendung der erb-
lasserin am todestag verlangen, selbst wenn die stiftung 
eine spendenbescheinigung auf den todestag ausstellt.

Unveröffentlichtes Urteil des FG Hamburg vom 11.9.2009 
– 3 K 242/08

2. Abzugsfähigkeit von Auslandsspen-
den – BFH hat Persche nachvollzogen

Mit urteil vom 27.5.2009 hat der Bfh die Persche-ent-
scheidung des eugh (urt. v. 27.1.2009 – c-318/07) 

nachvollzogen und entsprechend festgestellt, dass spen-
den an einrichtungen, die die Voraussetzungen des deut-
schen gemeinnützigkeitsrechts erfüllen, als sonderaus-
gaben gemäß § 10b abs. 1 estg steuerlich abzugsfähig 
sind – unabhängig davon, ob der sitz der empfängerkör-
perschaft in Deutschland oder im europäischen ausland 
belegen ist. allerdings ist es sache des steuerpflichtigen, 
der den spendenabzug geltend machen will, die für die 
notwendigen feststellungen erforderlichen Belege vorzu-
legen.

BFH, Urt. v. 27.5.2009 – X R 46/05, BFH/NV – 2009, 1633 f.

3. Keine Formbedürftigkeit eines Ver-
trages über die Zuwendung von Stif-
tungsgeldern

Der Bundesgerichtshof hatte über die frage zu ent-
scheiden, ob zur gültigkeit eines Vertrags, mit dem 

eine stiftung die Zuwendung von stiftungsleistungen ver-
spricht, eine notarielle Beurkundung erforderlich ist. 

Der Bgh sieht in dem finanzierungsvertrag, in dem sich 
eine stiftung verpflichtet, ihre jährlichen erträge der städ-
tischen Betriebsgesellschaft eines Kunstmuseums zur 
Verfügung zu stellen, kein schenkungsversprechen, das 
zu seiner gültigkeit nach § 518 abs. 1 s. 1 BgB notarieller 
Beurkundung bedarf.  Bei der vertraglichen Zuwendung 
von stiftungsleistungen, bei der allein der stiftungszweck 
erfüllt wird, ist dieser rechtsgrund. Daher handelt es sich 
bei der vertraglichen Zuwendung von stiftungsleistungen 

zur Verwirklichung des stiftungszwecks auch dann nicht 
um ein schenkungsversprechen, wenn diese Leistungen 
unentgeltlich versprochen werden.

BGH, Urt. v. 7.10.2009 – Xa ZR 8/08

4. Keine Haftung von Vereinsvorständen 
für Zahlungen nach Eintritt der Insol-
venzreife

Wie auch schon das oLg hamburg (urt. v. 5.2.2009 – 
6 u 216/17; besprochen in npor 2/2009, s. 35) hat 

nun auch das oLg Karlsruhe entschieden, dass § 64 s. 1 
gmbhg (§ 64 abs. 2 gmbhg a.f.) nicht analog auf einen 
eingetragenen (ideal-) Verein angewendet werden kann.

anders als das oLg hamburg zieht das oLg Karlsruhe 
eine vergleichbare interessenlage nicht kategorisch in 
Zweifel, lehnt aber eine analogie primär  mit der fehlen-
den gesetzlichen regelungslücke ab unter ausdrückli-
chem hinweis auf den gesetzgeberischen Willen, wie er in 
der gesetzesbegründung  zum § 15 a inso zum ausdruck 
kommt. 

Beide oberlandesgerichte teilen damit die auffassung, 
dass die Vorschrift des § 64 gmbhg und deren Parallel-
vorschriften keine analoge anwendung auf den Vereins-
vorstand finden können, dementsprechend auch nicht 
auf stiftungsvorstände über § 86 BgB. Vereinsvorstände 
sind folglich nicht, wie der geschäftsführer nach § 64 s. 2 
gmbhg n.f., zur erstattung von Zahlungen verpflichtet, 
die dieser während der Krise tätigt. Der § 42 abs. 2 BgB 
verlangt allein die stellung des insolvenzantrages und ist 
auch nicht nach § 15a abs. 4 inso strafbewehrt.

Die revision wird beim Bgh unter dem az. ii Zr 156/09 
geführt.

OLG Karlsruhe, Urt. v. 19.6.2009 – 14 U 137/07

5. Anforderungen an die Satzung einer 
gemeinnützigen Körperschaft

in seinem urteil hat der Bfh über die anforderungen an 
die Vereinssatzung für die gewährung des ermäßigten 

steuersatzes entschieden, dass der ermäßigte steuersatz 
nach § 12 abs. 2 Nr. 8 ustg für gemeinnützige Körper-
schaften nur zu gewähren ist, wenn die Vereinssatzung 
die formellen anforderungen an die sogenannte Vermö-
gensbindung nach § 61 ao erfüllt. erforderlich ist, dass 
die Vereinssatzung eine regelung sowohl hinsichtlich der 
auflösung und aufhebung als auch bei Zweckänderung 
enthält.

BFH, Urt. v. 23.7.2009 – V R 20/08, DStR 2009, 2047 ff.

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=1b96ae5075869142292967ec62e44f56&nr=19626&anz=1&pos=0&Frame=2
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2009&Sort=3&nr=49466&pos=24&anz=233
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=OLG+Karlsruhe&Art=en&sid=ae9c223481da44b082b68efe7e510379&nr=11792&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=493b5d12d991bed793e775c30167d0c9&nr=19919&anz=1&pos=0&Frame=2
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6. Leistungen einer Familienstiftung an 
Angehörige des Stifters oder deren 
Abkömmlinge als Kapitalerträge nach 
§ 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG

Dem urteil des schleswig-holsteinischen finanzge-
richts lag die frage zugrunde, ob bei (einmaligen) Leis-

tungen einer nicht von der Körperschaftsteuer befreiten 
rechtsfähigen familienstiftung des privaten rechts, eine 
„wirtschaftliche Vergleichbarkeit mit gewinnausschüttun-
gen“ im sinne des § 20 abs. 1 Nr. 9 estg angenommen 
werden kann.

Die familienstiftung, die ende des 19. Jahrhunderts 
vom stifter gegründet wurde, beschloss in den Jahren 
1992 und 1993  im Wege eines Nachtrags zum statut, den 
weiblichen familienmitgliedern zum ausgleich statutsbe-
dingter Nachteile eine einmalige Zuwendung zu gunsten 
ihrer Nachkommen zu zahlen. Das finanzgericht hat mit 
seinem urteil festgestellt, dass es sich bei der in rede 
stehenden auszahlung um eine einer gewinnausschüt-
tung wirtschaftlich vergleichbare einnahme aus Leistung 
der familienstiftung im sinne des § 20 abs. 1 Nr. 9 estg 
handelt und demnach auch eine Kapitalertragsteuerpflicht 
gemäß § 43 abs. 1 Nr. 7a estg besteht.

FG Schleswig-Holstein, Urt. v. 7.5.2009 – 5 K 277/06 
(rechtskräftig)

7. Leitsätze

• Die grenzen einer satzungsmäßigen ermächtigung 
eines Vereinsvorstandes zum Vereinsausschluss von 
Vorstandsmitgliedern ergeben sich aus dem von 
rechts wegen zu fordernden Demokratieprinzip. Dies 
würde unterlaufen, wenn eine Mehrheitsströmung im 
Vorstand die Möglichkeit hätte, eine Minderheit im Vor-
stand einfach aus dem Verein auszuschließen. 

AG Düsseldorf, Urt. v. 27.1.2009 – 52 C 10352/08

• Zuwendungen eines gewerkschaftlichen aufsichts-
ratsmitglieds an gemeinnützige gewerkschaftliche 
einrichtung ohne gesonderte vorherige Verpflichtungs-
erklärung sind nicht als Betriebsausgaben, sondern als 
spenden zu qualifizieren.

FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 2.4.2009 – 10 K 1190/06 B 

• Keine Zurechnung des auf die stiftung anfallenden ge-
winnanteils auf den stifter bei Beteiligung einer aus-
ländischen familienstiftung an einer Kg im rahmen 
der feststellung der einkünfte der Kg. 

BFH, Urt. v. 8.4.2009 – I B 223/08

• ein rechtsstreit um die Wirksamkeit des ausschlus-
ses eines Mitglieds aus einer genossenschaft ist in 
der regel vermögensrechtlicher Natur. Die rechtsmit-
telbeschwer der genossenschaft in Bezug auf ein die 
unwirksamkeit des ausschlusses eines Mitglieds fest-
stellendes urteil bemisst sich spiegelbildlich zu dem 
interesse des genossen am fortbestehen seiner Mit-

gliedschaft nach dem (wirtschaftlichen) Wert des von 
dem ausschluss betroffenen geschäftsanteils.

BGH, Beschl. v. 27.4.2009 – II ZB 16/08 

• Zu den anforderungen an den Nachweis der Berufs-
qualifikation, damit funktionstraining in rheumagrup-
pen, das von den Krankenkassen nach § 43 sgB V in 
Verbindung mit der „gesamtvereinbarung über den 
rehabilitationssport und das funktionstraining“ vergü-
tet wird, nach § 4 Nr. 14 s.1 ustg steuerfrei sein kann.

BFH, Urt. v. 30.4.2009 – V R 6/07 

• Die wirksame Begründung einer stiftung nach liech-
tensteinischem recht setzt voraus, dass das stiftungs-
vermögen der stiftung endgültig und ohne Widerrufs-
möglichkeit zugeführt wird, so dass bei Vorliegen eines 
scheingeschäfts das Vermögen weiterhin dem Vermö-
gen des wirtschaftlichen stifters zuzurechnen ist und 
bei dessen tod in seinen Nachlass fällt.

OLG Stuttgart, Urt. v. 29.6.2009 – 5 U 40/09 

• Leicht zu entfernende einbauten an einem Kraftfahr-
zeug führen nicht zu einer Qualifizierung als Katastro-
phenschutzfahrzeug und damit nicht zu einer Befrei-
ung von der Kraftfahrzeugsteuer gem. § 3 Nr.5 Kraftstg.

FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 24.4.2009 – 4 K 2597/08 (rechts-
kräftig)

• Die für den spendenabzug maßgebliche abgren-
zung der schenkung unter auflage vom entgeltlichen 
rechtsgeschäft richtet sich nach dem Parteiwillen, 
welcher im rahmen einer summarischen Prüfung zu 
ermitteln ist.

 FG Düsseldorf, Urt. v. 2.6.2009 – 16 V 896/09 A

• einnahmen eines ausländischen sportvereins aus so-
genannter spielerleihe sind keine – eine beschränkte 
steuerpflicht auslösenden – einnahmen aus Vermie-
tung oder Verpachtung durch die zeitlich begrenzte 
überlassung eines rechts. eine steuerabzugspflicht 
des inländischen Vereins nach § 50a abs. 4 s. 1 Nr. 3 
i.V.m. § 49 abs. 1 Nr. 6 estg 1990 besteht nicht.

BFH, Urt. v. 27.5.2009 – I R 86/07 

• Wer eine Zuwendung für den fall zusagt, dass ein be-
stimmtes ereignis eintritt, auf das der Zuwendungs-
empfänger hinarbeiten soll, wie eine Prämie für den 
gewinn einer Meisterschaft durch die vom Zuwen-
dungsempfänger trainierte Mannschaft, verspricht kei-
ne belohnende schenkung, sondern eine gegenleis-
tung für das Bemühen des Zuwendungsempfängers 
um die herbeiführung des ereignisses.

BGH, Urt. v. 28.5.2009 – Xa ZR 9/08

Esther Kindler

http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&docid=STRE200970842&psml=bsshoprod.psml&max=true
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/11s1/bs/10/page/sammlung.psml?doc.hl=1&doc.id=STRE200970675%3Ajuris-r03&showdoccase=1&documentnumber=3&numberofresults=3&doc.part=L&doc.price=0.0&paramfromHL=true#focuspoint
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=d29b4c95318c6b290714fdeff8b38447&nr=19257&anz=1&pos=0&Frame=2
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2dd0d9711fb6ff7b803c8d4c119c64f5&client=12&nr=49321&pos=0&anz=6
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=7bf17110c3d106792d6b603ffc53c8bc&nr=19180&anz=1&pos=0&Frame=2
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=af47cf606e00e92d8964198816702cdd&nr=11826&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=fc25f6ce5a4c3dcf74537807572ebbfb&nr=19485&anz=1&pos=0&Frame=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8a78f66cad145dc0fea6d9a9c831fcd8&nr=48128&pos=0&anz=1
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1. Rezensionen: Vereinsbesteuerung. 
Steuervorteile durch Gemeinnützig-
keit; Steuerrecht in Nonprofit-Organi-
sationen

Der gabler Verlag hat zwei neue Werke zum steuer-
recht gemeinnütziger organisationen mit sich teilwei-

se überschneidenden themen herausgegeben. Während 
das Werk von Brinkmeier die Besteuerung des idealver-
eins in den Vordergrund stellt und auch hinweise auf die 
gründung, die satzung und die rechnungslegung gibt, 
stellt Augsten rechtsformübergreifend das gemeinnützig-
keitsrecht der §§ 51 ff. ao, das spendenrecht und die Be-
steuerung bzw. steuerfreiheit nach der Körperschaftsteu-
er, gewerbesteuer, Kapitalertragsteuer, umsatzsteuer und 
Lohnsteuer dar.

Brinkmeier stellt zunächst die zivilrechtlichen grundla-
gen des Vereinsrechts vor. Da sich sein Werk an die Praxis 
wendet, sind naturgemäß manche ausführungen etwas 
knapp. Mehr als missverständlich ist allerdings der hin-
weis darauf, dass die Mitglieder des nicht rechtsfähigen 
Vereins persönlich haften (s. 19), wird doch nach bislang 
ganz herrschender auffassung bei nicht rechtsfähigen 
idealvereinen die haftung der Mitglieder auf das Vereins-
vermögen beschränkt, wenn auch im Zuge der rechtspre-
chung zur akzessorischen haftung in der BgB-gesellschaft 
neuerdings wieder mit beachtlichen argumenten eine 
haftungsrechtliche gleichstellung von nicht rechtsfähigen 
idealvereinen und rechtsfähigen idealgesellschaften bür-
gerlichen rechts gefordert wird (André Meyer, Der grund-
satz der unbeschränkten Verbandsmitgliedgliederhaftung, 
2006). falsch ist auch die aussage, Minderjährige könnten 
nur gründer des Vereins werden, wenn die gründung für 
sie keinen rechtlichen Nachteil bringt und die gesetzlichen 
Vertreter zugestimmt haben (s. 21). Mit Zustimmung ihrer 
eltern können Minderjährige nach § 108 BgB auch rechtli-
che Bindungen eingehen. 

Nicht ungefährlich ist der hinweis, die gewährung ei-
ner Vergütung oder einer pauschalen aufwandsentschä-
digung für den Vorstand könne durch satzung, Beschluss 
der Mitgliederversammlung oder durch einen Vorstands-
beschluss erfolgen (s. 27). Da das gesetz grundsätzlich 
davon ausgeht, dass der Vorstand unentgeltlich tätig wird, 
muss die regelung in der satzung getroffen werden (Bgh 
v. 3.12.2007, NZg 2008, 350). fehlt es daran, ist mangels 
selbstlosigkeit auch die gemeinnützigkeit gefährdet. Dar-
auf weist der Verfasser allerdings richtigerweise hin (s. 94). 
Wichtig wäre auch ein hinweis darauf gewesen, dass der 
durch das gesetz zur weiteren förderung des bürger-
schaftlichen engagements eingefügte neue gemeinnützi-
ge Zweck eben jener engagementförderung als alleiniger 
Zweck eines gemeinnützigen Vereins nicht ausreicht (vgl. 
s. 35), sondern der Verein nach auffassung der finanzver-
waltung auch weiterhin selbst unmittelbar gemeinnützig 
tätig werden muss. Körperschaften, die den gemeinnüt-
zigen Zweck durch überlassung von Liegenschaften an 
steuerbegünstigte Körperschaften, durch Beratung und 

förderung von selbsthilfeorganisationen oder durch die 
unterstützung und Beratung bei stiftungsgründungen nur 
mittelbar fördern, sollen daher nicht als steuerbegünstigte 
Körperschaft anerkannt werden können. 

steuerrechtliche Werke sind stets gefährdet, vom 
nächsten Jahressteuergesetz überholt zu werden. so be-
ruht etwa der hinweis darauf, die Vereinssatzung müsse 
nicht notwendig ausdrücklich die für die erfüllung der ge-
meinnützigkeit erforderlichen satzungsklauseln erhalten 
(s. 23), noch auf der ursprünglichen fassung des § 60 ao 
vor seiner Änderung durch das Jahressteuergesetz 2009, 
das die einhaltung der formulierungen einer Mustersat-
zung vorschreibt.

ausgewogen und differenziert sind hingegen die hin-
weise auf die höchst aktuelle streitfrage, ob nicht reali-
sierte sowie realisierte Verluste in der Vermögensanla-
ge gemeinnützigkeitsschädlich sein können. Brinkmeier 
schließt sich der zutreffenden auffassung an, dass der 
bloße Verlust als solcher die gemeinnützigkeit nicht ge-
fährdet, verweist aber richtig darauf, dass der einschlägi-
ge erlass der finanzverwaltung die Verluste in der Vermö-
gensverwaltung äußerst rudimentär regelt und daher eine 
große rechtsunsicherheit besteht (s. 88). 

Diese kritischen hinweise sollen den Wert des Bu-
ches nicht mindern. sie zeigen, dass sich das recht und 
die Besteuerung der Non-Profit-organisationen zu einer 
hochkomplexen Materie entwickelt haben, deren ständi-
ge Weiterentwicklung das besprochene Werk im rahmen 
einer Neuauflage weiter beobachten sollte. Zudem bietet 
das Werk eine gut geschriebene, umfassende Darstellung 
aller im Leben eines gemeinnützigen Vereins auftreten-
den steuerlichen fragen. Die Voraussetzungen der §§ 51 
ff. ao werden im einzelnen erläutert, ebenso finden sich 
hinweise auf weitere steuern wie etwa die Lotterie-, die 
Vergnügungs- oder die Bauabzugsteuer, an die vielleicht 
mancher Vereinsvorstand nicht denkt. hinweise zum Be-
steuerungsverfahren, zur Betriebsprüfung und zur wichti-
gen frage der steuerlichen haftung des Vorstands runden 
das Buch ab. für die Praxis ist die Vielzahl der Beispielsfäl-
le äußert hilfreich.

Das Werk von Augsten ist eher für den gemeinnützig-
keitsrechtlich Vorgebildeten geschrieben und setzt mehr 
Kenntnisse voraus. umfassend werden die Voraussetzun-
gen der §§ 51 ff. ao mit durchgehend praxisrelevanten 
Zweifelsfällen aus allen Bereichen gemeinnütziger orga-
nisationen besprochen. einen breiten raum nehmen auch 
fragen des spendenabzugs, des sponsoring sowie die Be-
handlung gemeinnütziger organisationen in der umsatz-
steuer ein. interessant ist ein rechtsformvergleich zwi-
schen der stiftung, der gemeinnützigen gmbh und dem 
Verein im Zivil- und im steuerrecht. Praktisch relevant sind 
auch die hinweise zur ausgliederung steuerpflichtiger 
tochtergesellschaften von Non-Profit-organisationen.



Beide Werke ergänzen sich insofern, als die gemeinnüt-
zigkeitsrechtliche grundausbildung eher von Brinkmann, 
die vertiefenden ausführungen von Augsten geleistet 
werden.

Prof. Dr. Birgit Weitemeyer

Thomas Brinkmeier, Vereinsbesteuerung. Steuervorteile 
durch Gemeinnützigkeit, 2008, Gabler, 226 S., ISBN 978-3-
8349-0438-6.

Ursula Augsten, Steuerrecht in Nonprofit-Organisationen, 
2007, Gabler, 237 S., ISBN 978-3-8349-0193-4.

2. Rezension: Die Stiftung. Umfassende 
Erläuterungen, Beispiele und Muster-
formulare für die Rechtspraxis

Bereits anfang des Jahres ist die zweite auflage des 
Werkes „Die stiftung“ von Meyn/Richter/Koss erschie-

nen. Neues bietet diese neue auflage schon auf den ersten 
Blick gleich in zweierlei hinsicht. Zum einen ist der Kreis 
der herausgeber/Verfasser um herrn Wirtschaftsprüfer 
und steuerberater Professor Dr. Claus Koss als erfahrenen 
Praktiker erweitert worden. Neu ist entsprechend eben-
falls das von Koss bearbeitete Kapitel zur rechnungsle-
gung von stiftungen.

entsprechend ist auch gleich vorweg zu nehmen, dass 
es sich bei dem vorliegenden Werk mehr um ein Praktiker-
handbuch für die (tägliche) arbeit mit dem stiftungsrecht-
lichen Mandat handelt, als um ein Werk für die wissen-
schaftliche arbeit, wenngleich dies nicht bedeutet, dass 
das Werk dafür nicht geeignet ist. 

Das Buch wurde gegenüber der fünf Jahre alten Vorauf-
lage wieder auf den neusten stand gebracht, wobei ins-
besondere das gesetz zur weiteren stärkung des bürger-
schaftlichen engagements und der daraus resultierenden 
Änderungen einzuarbeiten waren.

hervorzuheben sind hier die vielfältigen, ganz überwie-
gend auch sehr gelungenen formulierungsvorschläge und 
Praxishinweise. gerade einsteigern im Bereich stiftungs-
rechtlicher Mandate und nicht dauerhaft mit der Materie 
befassten Personen erleichtert dies an vielen stellen die 
arbeit und bedeutet einen gewichtigen Vorteil gegenüber 
anderen Praktikerhandbüchern.

als gelungen hervorzuheben sind auch die ausführli-
chen Darstellungen zum „laufenden geschäftsbetrieb“ ei-
ner stiftung. auf knapp 150 seiten wird hier sowohl aus zi-
vilrechtlicher also auch aus steuerrechtlicher Perspektive 
dargestellt, welche Besonderheiten bei der stiftungsarbeit 
zu beachten sind. sehr ausführlich stellt sich das Kapitel 
bezüglich der steuerrechtlichen aspekte bei der stiftungs-
gründung dar. 

Das (neue) Kapitel zur rechnungslegung bei stiftungen 
ist bereits unter Berücksichtigung des BilMog erstellt wor-
den, so dass hier auch vor erscheinen der dritten auflage 
auf seriöse Weise damit gearbeitet werden kann.

Keine vertiefenden ausführungen finden sich zu kirch-
lichen oder öffentlich-rechtlichen stiftungen, jedoch ist 
dies bei einem Praktikerhandbuch auch weder zu erwar-
ten noch erforderlich, da diese stiftungsformen einem 
Praktiker eher selten begegnen.

etwas kurz geraten sind in diesem Werk die ausführun-
gen zur stiftungs-gmbh und zu den stiftungsrechtlichen 
Kombinationsmöglichkeiten (Doppelstiftung etc.). Da die-
ses thema für Praktiker in der anwaltlichen Beratung auch 
bei mittelständischen Mandanten zunehmend ein thema 
wird, wäre hier eine ausführlichere Darstellung bzgl. der 
Besonderheiten dieser gestaltungsmöglichkeiten sehr 
wünschenswert gewesen.

auch der zweiten auflage liegt eine cD-roM bei. Diese 
enthält u.a. mehrere diverse Muster (für satzungen und 
stiftungsgeschäft) für gemeinnützige stiftungen, welche 
direkt in das vorhandene textverarbeitungsprogramm 
übernommen werden können, eine checkliste für den 
ablauf einer stiftungsgründung und für mögliche steuer-
begünstigte Zwecke, diverse „aBc-sammlungen“, eine 
Musterbilanz, relevante gesetzestexte, BMf-schreiben, 
diverse erlasse und ofD-Verfügungen sowie über 150 ge-
richtliche entscheidungen mit stiftungsrechtlichem Bezug 
im Volltext. Bei den enthaltenen gesetzestexten ist trotz 
eines (erst-) erscheinens des Werkes ende Januar 2009 
das neue thüringische stiftungsgesetz noch nicht enthal-
ten. Die Änderungen des Bayerischen stiftungsgesetzes 
vom 26.9.2009 sind jedoch schon berücksichtigt.

Dies alles ist mit der einfach nutzbaren suchfunktion 
sehr geeignet für schnelle recherchen. es können da-
bei alle enthaltenen Dokumente nach den gewünschten 
schlagwörtern durchsucht werden, also auch die rele-
vanten gesetzestexte und alle enthaltenen gerichtlichen 
entscheidungen. Dies kann die arbeit sehr beschleunigen. 
Zudem wird das Buch bzw. die cD damit auch für wissen-
schaftliche Zwecke interessant, da so relevante gerichts-
entscheidungen, aber auch die steuerrechtlichen erlasse 
etc. schnell durchsucht werden können.

als positiv zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang 
auch die Möglichkeit, den cD-inhalt vollständig auf dem 
computer zu installieren und dann nutzen zu können, 
ohne die cD ständig mitführen zu müssen. gegenüber der 
cD, welche der ersten auflage beilag, ist die jetzige cD 
jedoch ein wenig enttäuschend. War auf der cD der ersten 
auflage noch der komplette Buchinhalt verewigt, so dass 
man auch hierauf auch mobil auf dem Laptop zugreifen 
konnte, ist dies nun nicht mehr möglich. Zwar kann das 
vorliegende Werk auch als eBook erworben werden,  wo-
durch es entsprechend nutzbar wäre, jedoch macht dies 
die erneute investition des vollen Kaufpreises erforderlich.

Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich um ein ge-
lungenes und sehr brauchbares handbuch für die Bera-
tungspraxis. es wird dabei auch höheren fachlichen an-
forderungen gerecht und kann dem stiftungsrechtlich 
orientierten Praktiker uneingeschränkt empfohlen wer-
den. Dass die cD-roM in dieser aktuellen auflage nicht 
mehr den kompletten Buchinhalt umfasst, ist ein bedauer-
liches Detail, welches hoffentlich im rahmen der nächsten 
auflage wieder behoben wird.

RA Marcus Bauckmann
Forschungsstelle für Stiftungsrecht, Paderborn

Christian Meyn/Andreas Richter/ Claus Koss,Die Stiftung. 
Umfassende Erläuterungen, Beispiele und Musterformula-
re für die Rechtspraxis, 2. Auflage 2009, Haufe, 764 S., ISBN 
3-448-08027-6, 978-3-448-08027-8
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3. Gilt die Business Judgment Rule auch 
im Stiftungsrecht?

ob die Business Judgment rule des § 93 abs. 1 s. 2 aktg 
auch für den stiftungsvorstand gilt, ist gegenstand 

einer aktuellen Diskussion im stiftungsrecht.1 auch von 
Hippel beschäftigt sich in seinem Beitrag mit diesem the-
ma. Dafür gibt er zunächst einen einführenden überblick 
über den aktuellen Meinungsstand und definiert die we-
sentlichen Begriffe. Nach Prüfung der übertragbarkeit der 
aktienrechtlichen Business Judgment rule auf stiftungen 
und einem kurzen überblick über die amerikanische Dis-
kussion kommt der autor zu dem schluss, dass § 93 abs. 1 
s. 2 aktg mit gewissen Modifikationen auf stiftungen 
übertragbar sei. Dies entspricht im Wesentlichen auch der 
herrschenden ansicht. Von Hippel differenziert allerdings 
weiter zwischen einer allgemeinen stiftungsrechtlichen 
Business Judgment rule und speziellen fällen des ermes-
sens im stiftungsrecht, bei denen sich Beschränkungen 
aus ausdrücklichen regelungen (satzung oder gesetz) 
ergeben. Der anwendungsbereich der Business Judgment 
rule betreffe mithin nur einen teil der ermessensentschei-
dungen, die dem stiftungsvorstand obliegen, nämlich die 
geschäftsführung von Zweckbetrieben und Mittelbeschaf-
fungsbetrieben. insgesamt soll dies zu einem engeren 
anwendungsbereich der Business Judgment rule im stif-
tungsrecht führen.

Thomas von Hippel, Gilt die Business Judgment Rule auch 
im Stiftungsrecht?, in: Baums/Fleckner/Hellgardt/Roth 
(Hrsg.), Perspektiven des Wirtschaftsrechts – Beiträge für 
Klaus J. Hopt aus Anlass seiner Emeritierung, Berlin 2008, 
S. 167-189.

4. Die fiduziarische Stiftung als Rechts-
person

entgegen der ganz herrschenden Meinung in recht-
sprechung und schrifttum argumentiert Bruns, dass 

neben der schuld- bzw. erbrechtlich konzipierten (nicht 
rechtsfähigen) unselbständigen stiftung zwei formen 
rechtsfähiger stiftungen bestehen: die unter staatlicher 
aufsicht stehende BgB-stiftung und die nicht unter staat-
licher stiftungsaufsicht stehende, aber satzungsgestützte 
fiduziarische stiftung. Die mit satzung und Verwaltungs-
organisation ausgestatte fiduziarische stiftung unter-
scheide sich von der selbständigen stiftung im sinne des 
§ 80 abs. 1 BgB lediglich durch die fehlende staatliche 
anerkennung. Dies könne jedoch nicht die Versagung der 
rechtsfähigkeit rechtfertigen. schließlich erfülle auch die 
fiduziarische stiftung die drei hauptkriterien der §§ 80, 
81 BgB (dauerhafter, nicht das gemeinwohl gefährden-
der Zweck, hinreichendes Vermögen und organisation). 
Demnach handelt es sich nach ansicht des autors bei der 
organisierten fiduziarischen stiftung um nichts anderes 
als eine der staatlichen stiftungsaufsicht entkleidete selb-
ständige stiftung.

Dr. Patrick Bruns, Fiduziarische Stiftung als Rechtsperson, 
JZ 2009, S. 840-846.

5. Untreue zu Lasten gemeinnütziger 
Stiftungen

angeregt durch diverse spendenskandale in jüngerer 
Vergangenheit beschäftigt sich Lassmann erneut mit 

den strafbarkeitsrisiken im Non-Profit-Bereich.2 im Mit-
telpunkt seiner untersuchung steht dabei die strafbarkeit 
wegen untreue (§ 266 stgB) zum Nachteil von Non-Profit-
organisationen. Der autor kommt zu dem ergebnis, dass 
der untreuetatbestand auch im Non-Profit-Bereich und 
hier insbesondere bei der stiftung zur anwendung gelan-
gen kann. erfolgt der eigenverantwortliche umgang mit 
fremdem Vermögen auch zu gemeinnützigen Zwecken, so 
begründet dieser dennoch stets strafbewehrte Pflichten. 
auch lässt sich kein strafrechtsfreier raum aus den tat-
sachen herleiten, dass gemeinnützige stiftungen im Non-
Profit-sektor tätig sind und dass die arbeit in diesem Be-
reich häufig ehrenamtlich erfolgt. ideell zweckgebundenes 
Vermögen ist, so Lassmann, in gleichem Maße geschützt 
wie primär gewinnorientiert eingesetztes Vermögen.

Tom Lassmann, Untreue zu Lasten gemeinnütziger Stif-
tungen – Strafbarkeitsrisiken im Non-Profit-Bereich, NStZ 
2009, S. 473-478.

6. Strafbare Insolvenzverschleppung im 
eingetragenen Verein

ebenfalls mit einem strafrechtlichen thema befassen 
sich Brand und Reschke. sie prüfen, inwiefern der 

durch das am 1.11.2008 in Kraft getretene gesetz zur 
Modernisierung des gmbh-rechts und zur Bekämpfung 
von Missbräuchen (MoMig) neu geschaffene § 15a inso 
auch auf den eingetragenen idealverein bürgerlichen 
rechts (e.V.) anwendung findet. insbesondere betrifft 
dies die frage, ob sich der Vorstand eines eingetrage-
nen Vereins gemäß § 15a abs. 4 inso wegen insolvenz-
verschleppung strafbar machen kann, wenn dieser nicht 
rechtzeitig den nach § 42 abs. 2 s.1 BgB erforderlichen 
insolvenzantrag stellt. Die autoren analysieren dazu die 
reichweite des § 15a inso anhand Wortlaut, systematik, 
historie und telos. sie gelangen zu dem ergebnis, dass die 
in § 42 abs.2 s. 1 BgB enthaltene insolvenzantragspflicht 
nicht gemäß § 15a abs. 4 inso strafbewehrt sei. Vielmehr 
bleibe es für den eingetragenen Verein bei der rechtslage, 
wie sie vor dem inkrafttreten des MoMig galt. Nach Mei-
nung von Brand und Reschke soll dies – trotz des Neben-
zweckprivilegs – auch für großvereine gelten.

Christian Brand/Dennis Reschke, Insolvenzverschleppung 
– künftig auch im eingetragenen Verein strafbar?, NJW 
2009, S. 2343-2347.
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1 siehe beispielsweise Gollan, Vorstandshaftung in der stiftung 
– eine untersuchung zur anwendung der Business Judgment 
rule, Köln, München 2009, zugl.: hamburg, Bucerius Law 
school, Dissertation, 2008 und npor 3/2009.

2 siehe auch Lassmann, stiftungsuntreue, Berlin 2008, zugl.: 
hamburg, Bucerius Law school, Dissertation, 2007.
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7. Die steuerlichen Aufzeichnungs- und 
Buchführungspflichten privatrechtli-
cher Stiftungen

für stiftungen ergibt sich die Verpflichtung zur rech-
nungslegung aus verschiedenen rechtsquellen. einen 

umfassenden überblick über diese steuerlichen aufzeich-
nungs- und Buchführungspflichten für privatrechtliche 
stiftungen gibt Pauls in ihrem aktuellen Beitrag. insbeson-
dere geht die autorin dabei auch auf die auswirkungen 
der jüngst verabschiedeten Bilanzrechtsreform ein. abge-
rundet wird der aufsatz durch einen kritischen Blick auf 
den kürzlich vorgestellten Diskussionsentwurf des iDW zur 
rechnungslegung spenden sammelnder organisationen. 
insgesamt fordert Pauls die Konzeption einer einheitlichen 
rechnungslegung, die sowohl die handels-, stiftungs- und 
steuerrechtlichen anforderungen erfüllt. Diese würde der 
akzeptanz und effizienz insbesondere bei gemeinnützigen 
stiftungen dienen.

Alexandra Pauls, Die steuerlichen Aufzeichnungs- und 
Buchführungspflichten privatrechtlicher Stiftungen, ZSt 
2009, S. 107-118.

8. Das Seeling-Modell bei Nonprofit-Or-
ganisationen

Bislang stellte das so genannte „Seeling-Modell“ bei 
Non-Profit-organisationen eine beliebte gestaltungs-

möglichkeit zur optimierung der umsatzsteuerbelastung 
dar. allerdings wurde diese Praxis durch das urteil des 
eugh vom 12.2.2009 „VNLto“ nun in frage gestellt. Spie-
gel und Heidler untersuchen in ihrem Beitrag anhand von 
zahlreichen Beispielen die Besonderheiten dieses Modells 
bei Non-Profit-organisationen und ob eine solche gestal-
tung für Non-Profit-organisationen auch weiterhin möglich 
ist. Nach ansicht der autoren führt die jüngste rechtspre-
chung des eugh zu einem systembruch im umsatzsteu-
errecht, wonach neben der bisherigen unterscheidung 
zwischen dem unternehmerischen und nichtunterneh-
merischen Bereich nun auch noch eine Differenzierung 
nach der Nutzung für unternehmensfremde oder dem 
unternehmen obliegende Zwecke notwendig wird. ferner 
kritisieren sie, dass das urteil die Benachteiligung von un-
ternehmern in der rechtsform einer juristischen Person 
weiter hinnimmt. eine Privatperson kann Privatvermögen 
– wie im fall „Seeling“ – dem unternehmen zuordnen, ein 
unternehmer in der rechtsform einer juristischen Person 
hat diese Möglichkeit hingegen nicht. Spiegel und Heidler 
lehnen die jetzige entscheidung des eugh daher entschie-
den ab und fordern, dass der eugh im fall des „Seeling-
Modells“ endlich Klarheit schafft.

Harald Spiegel/Kristin Heidler, Das Seeling-Modell bei Non-
profit-Organisationen – Auswirkungen des EuGH-Urteils 
vom 12.02.2009, DStR 2009, S. 1507-1512.

9. Marktliberalismus versus Europäi-
sches Sozialmodell

Mit der europarechtlichen Perspektive von gemein-
nützigen rechtsträgern beschäftigt sich Fischer in 

seinem aktuellen Beitrag. gemeinnützige anbieter von so-
zialleistungen werden als Marktteilnehmer dem Beihilfen-
recht der §§ 87 ff. egV unterworfen. Dies kollidiert jedoch 
häufig mit dem Ziel der herstellung eines europäischen 
sozialmodells. Der autor untersucht daher die Bedeutung 
von Proklamationen des rates der eu zur sozialstaatlich-
keit für den steuerlichen status der Zweckbetriebe im sin-
ne der §§ 65 ff. ao. insgesamt stellt Fischer fest, dass die 
idee der Zivilgesellschaft, obwohl diese in den entwürfen 
eines Vertrages über die arbeitsweise der eu und des Ver-
trags über die eu mehrfach erwähnt wird, in europa noch 
nicht angekommen zu sein scheint. insbesondere vor dem 
hintergrund des urteils des BVerfg zum Lissabon-Vertrag 
fordert er mithin die herstellung einer praktischen Konkor-
danz der einschlägigen primärrechtlichen Vertragsziele für 
die entfaltung bürgerschaftlichen engagements. 

Peter Fischer, Marktliberalismus versus Europäisches Sozi-
almodell, FR 2009, S. 929-937.

Matthias Peukert, LL.M.
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Jörg Alvermann, Die Umsatzbesteuerung von Mitgliedsbei-
trägen, Non Profit Law Yearbook 2008, S. 55-67

Zu den genuinen Pflichten eines jeden Verbandsmit-
glieds gehört die förderung des gemeinsamen Ver-

bandszwecks. Praktisch erfüllt wird diese Pflicht meist 
durch die Zahlung eines Mitgliedsbeitrags. im gegenzug 
ist das Verbandsmitglied – ggf. unter Leistung weiterer 
geldbeträge – zur Nutzung der Vereinsanlagen berechtigt. 
unter welchen Voraussetzungen dieses geben und Neh-
men zwischen Verein und Mitglied eine steuerbare aus-
tauschbeziehung begründet und ggf. sogar zu einer steu-
erpflicht führen kann, erläutert der Beitrag Alvermanns 
anhand der einschlägigen nationalen wie europäischen 
rechtsprechung. an den Beginn stellt er die traditionelle 
sichtweise der deutschen finanzverwaltung, die zwischen 
sogenannten echten und unechten Mitgliedsbeiträgen un-
terscheidet und exemplifiziert dies anhand zahlreicher 
Beispiele. Dieser sichtweise stellt Alvermann die eugh-
entscheidung in der rs. Kennemer golf & country club 
gegenüber. Danach sind Mitgliedsbeiträge umsatzsteu-
erbar, wenn dadurch die Zurverfügungstellung von Ver-
einsanlagen an die Mitglieder abgegolten wird, wobei die 
tatsächliche Nutzung durch das einzelne Vereinsmitglied 
unbeachtlich ist. Alvermann konstatiert, dass nach diesen 
Vorgaben im hinblick auf § 4 Nr. 22b ustg aus der steu-
erbarkeit regelmäßig auch die steuerpflicht folge. im an-
schluss daran erläutert er anhand zahlreicher urteile die 
umfängliche adaption der eugh-Vorgaben durch die deut-
schen finanzgerichte und den Bfh, die in der Konsequenz 
zu einer weitgehenden steuerbarkeit von Mitgliedsbeiträ-
gen geführt hat. Vor diesem hintergrund haben die Befrei-
ungstatbestände der MwstsystrL enorm an Bedeutung 
erlangt, die Alvermann nachgehend allgemein und hin-
sichtlich ihrer anwendbarkeit in Deutschland untersucht. 

am ende seines Beitrags zieht Alvermann resümee über 
die  gegenwärtige rechtslage: Die durch die finanzverwal-
tung fortgeführte Differenzierung zwischen echten und 
unechten Mitgliedsbeiträgen sei nicht aufrecht zu halten. 
Vielmehr sei die umsatzsteuerbarkeit der Mitgliedsbeiträ-
ge nach eugh und Bfh schon gegeben, wenn die Zahlung 
den Mitgliedern Leistungs- und Nutzungsrechte vermittelt. 
Die abgrenzung zu nicht steuerbaren Mitgliedsbeiträgen 
will Alvermann daran festmachen, ob das konkrete Leis-
tungs- und Nutzungsrecht über die allgemeinen Mitglieds-
rechte hinausgeht und Nichtmitgliedern verschlossen 
bleibt.

Birgit Weitemeyer/Martin Mager, Zum Stand der Diskus-
sion um die Geprägetheorie im Gemeinnützigkeitsrecht, 
Non Profit Law Yearbook 2008, S. 69-88

Weitemeyer und Mager analysieren in ihrem Bei-
trag kritisch die so genannte „geprägetheorie“, die 

schlagwort für das anliegen ist, die wirtschaftliche Betä-
tigung gemeinnütziger Körperschaften zu beschränken. 
Weitemeyer und Mager weisen in Kapitel ii zunächst 
darauf hin, dass schon der gedankliche ausgangspunkt 
der Beschränkung unschärfen aufweist und bei der sich-
tung des Meinungsstands berücksichtigt werden müsse. 
Das Verbot eigenwirtschaftlicher Zweckverfolgung durch 
die Körperschaft (§ 55 abs. 1 s. 1 ao) werde von einigen 
stimmen dahingehend konkretisiert, dass die Körper-
schaft insgesamt keine gewinnerzielung beabsichtigen 
dürfe. richtig verstanden handle es sich somit allein um 
ein gebot der Mittelverwendung, das der wirtschaftlichen 
Betätigung kaum grenzen setze. Demgegenüber wird von 
der finanzverwaltung und anderen das Verbot eigenwirt-
schaftlicher Zweckverfolgung primär als quantitative ge-
wichtung von gemeinnütziger und wirtschaftlicher Betä-
tigung verstanden; letztere dürfe der Körperschaft nicht 
das gepräge geben. in der anschließenden analyse der 
Bfh-rechtsprechung kommen Weitemeyer und Mager zu 
dem ergebnis, dass der Bfh der auffassung der finanz-
verwaltung nicht folgt. eine Beschränkung der wirtschaft-
lichen Betätigung – dann allerdings mit ähnlichen Kriterien 
– leite der Bfh allein aus dem ausschließlichkeitsgebot 
(§ 56 ao) ab. Vervollständigt wird die tour d´horizon über 
den Meinungsstand zur geprägetheorie mit stimmen, die 
ihr grundsätzlich widersprechen und solchen, die ihre 
konkrete ausgestaltung ablehnen, ihrem materiellen an-
liegens gleichwohl zustimmen. im anschluss legen Wei-
temeyer und Mager ihre sicht der Dinge dar. Nach ihrer 
Meinung kann aus § 55 abs. 1 s. 1 ao keine Begrenzung 
der wirtschaftlichen Betätigung abgeleitet werden. Der 
Normbefehl betreffe nur die Mittelverwendung. gleich-
wohl ist damit nach Weitemeyer und Mager noch keine 
aussage über die Berechtigung des materiellen anliegen 
der geprägetheorie getroffen. sie fragen daher, ob die 
geprägeheorie als formelles Korrektiv das kleinere übel 
ist, weil den gefahren, die aus der wirtschaftlichen Betä-
tigung resultieren, anders nicht begegnet werden kann. 
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Keinen rechtfertigungsgrund sehen Weitemeyer und Ma-
ger darin, dass gemeinnützige Körperschaften durch das 
steuerprivileg einen Wettbewerbsvorteil hätten. gleiches 
nehmen sie für das Vertrauenswürdigkeitssignal an, das 
von gemeinnützigen organisationen ausgesendet wird. 
Dagegen bejahen Weitemeyer und Mager die gefahr, dass 
der wirtschaftliche geschäftsbetrieb den Zweck der Kör-
perschaft dominieren und zum selbstzweck werden kön-
ne. Mit dem Bfh sehen sie hierin einen Verstoß gegen § 56 
ao. Weitemeyer und Mager entwickeln abgrenzungsmaß-
stäbe, die danach differenzieren, ob es sich um einen rei-
nen Mittelbeschaffungsbetrieb oder um einen Zweckver-
wirklichungsbetrieb handelt, der nur die Voraussetzungen 
der §§ 65 ff. ao nicht erfüllt.

Marcus Helios, Abzugsfähigkeit von Direktspenden an 
gemeinnützige Einrichtungen im EU-Ausland und struktu-
reller Inlandsbezug?, Non Profit Law Yearbook 2008, S. 89-
102

Mit den rechtssachen stauffer, Jundt und Persche 
hat der eugh tiefe furchen in das nationale steu-

erliche gemeinnützigkeitsrecht gepflügt. Der deutsche 
gesetzgeber hat mit dem Jahressteuergesetz 2009 erste 
glättungsversuche unternommen, zu denen neben ei-
ner europarechtskonformen öffnung des § 5 abs. 2 Kstg 
die anpassung von § 51 abs. 2 ao gehört. Helios geht in 
seinem Beitrag der frage nach, ob und wie der gesetz-
geber eine grenzüberschreitende tätigkeit gemeinnützi-
ger organisationen näher ausgestalten und beschränken 
kann. er würdigt dabei kritisch den seiner Meinung nach 
untauglichen Versuch, eine Beschränkung über das Merk-
mal des strukturellen inlandsbezugs zu bewerkstelligen. 
an den Beginn seiner ausführungen stellt Helios einen 
ausführlichen abriss über die entstehungsgeschichte des 
§ 51 abs. 2 ao i.d.f. des Jstg 2009, der vor allem die ab-
sichten der finanzverwaltung beleuchtet. anschließend 
spricht Helios der regelung einen Normbefehl ab, da sie 
lediglich unverbindlicher Programmsatz ohne rechtsfol-
ge sei. Zur Begründung führt er vor allem ihre praktische 
handhabbarkeit an, da es praktisch ausgeschlossen sei, 
in der 2. alternative eine ansehensförderung im ausland 
zu messen, geschweige denn nachzuweisen. für die Pra-
xis bedeute dies ein enormes Maß an rechtsunsicherheit, 
die auch nicht durch die in der gesetzesbegründung pos-
tulierte indizwirkung der §§ 52-54 ao beseitigt werden 
könne. Die gesetzesbegründung leitet Helios zur euro-
parechtlichen Würdigung eines „strukturellen inlandsbe-
zugs“ am Maßstab der eugh-rechtsprechung. Danach sei 
entsprechend den aussagen in der rechtssache stauffer 
den Mitgliedstaaten zwar zugewiesen, „was“ sie als ge-
meinnützig fördern wollen. Die gewährung der steuer-
vergünstigung könne aber nach Helios nicht schlicht nach 
dem ort der Zweckverwirklichung differenzieren, wenn 
gemeinwohlziele der gemeinschaft betroffen sind. Die 
rs. Persche habe zudem klargestellt, dass die Diskrimi-
nierung nicht mit dem hinweis auf die (un-)Wirksamkeit 
der steuerlichen Kontrolle als zwingender grund des all-
gemeininteresses gerechtfertigt werden kann, wenn dem 
steuerpflichtigen die erbringung eines Nachweises durch 
die gesetzliche regelung unmöglich gemacht wird. als 
folgerungen konstatiert Helios erstens den Verstoß von 

§ 49 estDV a.f. gegen die Kapitalverkehrsfreiheit. Zweitens 
sei § 51 abs. 2 ao i.d.f. des Jstg 2009 europarechtskon-
form dahin auszulegen, dass die in der gesetzesbegrün-
dung angedeutete indizwirkung auch bei ausländischen 
Körperschaften greife. Zudem teilt Helios die geäußerten 
Bedenken hinsichtlich der praktischen Nachprüfung nicht, 
da diese im gleichen Maße bestünden, wenn inländi-
sche organisationen im ausland tätig werden; abhilfe sei 
hier über § 90 abs. 2 ao zu schaffen. in seinem ausblick 
schlägt Helios die Betrauung einer zentralen stelle mit der 
spendenrechtlichen anerkennung ausländischer gemein-
nütziger einrichtungen vor.

Anna Katharina Gollan, Spenden als verdeckte Gewinnaus-
schüttung, Non Profit Law Yearbook 2008, S. 103-127

spenden ist ein grundbedürfnis vieler Menschen, die 
gutes tun wollen. Quasi als „Zugabe“ fördert der staat 

dieses ansinnen durch die begrenzte abzugsfähigkeit 
von spenden (§ 10b estg bzw. § 9 abs. 1 Nr. 2 Kstg). Die 
Zuordnung der spendenmotivation verschwimmt aller-
dings, wenn statt einer natürlichen Person eine von ihr 
beherrschte juristische Person formell als spender auf-
tritt. hier stellt sich dann die frage, ob die Zuwendung 
als Betriebsausgabe, spende oder verdeckte gewinnaus-
schüttung der juristischen Person zu qualifizieren ist. Drei 
aktuelle entscheidungen der finanzgerichte zu diesem 
themenkreis nimmt Gollan zum anlass, der frage nachzu-
gehen, wie in diesen fallkonstellationen Betriebsausgabe, 
spende und verdeckte gewinnausschüttung voneinander 
abzugrenzen sind. in einem ersten schritt erläutert sie 
dazu allgemein die drei Begriffe und stellt deren steuer-
liche folgen dar. sodann grenzt Gollan Betriebsausgaben 
und spenden anhand der Zuwendungsmotivation von 
einander ab. Zugleich weist sie aber darauf hin, dass die 
praktische Bedeutung der unterscheidung durch die er-
weiterten Möglichkeiten zum spendenabzug seit dem 
1.1.2007 gesunken ist. im dritten und umfangreichsten 
teil wendet sich Gollan der abgrenzung von spende und 
verdeckter gewinnausschüttung zu. als entscheidendes 
Kriterium markiert sie die gesellschaftsrechtliche Veran-
lassung der Zuwendung. alsdann untersucht Gollan zu-
nächst die Veranlassung der Vermögensminderung durch 
das gesellschaftsverhältnis unter dem gesichtspunkt, ob 
eine – unmittelbare oder mittelbare – Vorteilsgewährung 
an den gesellschafter vorliegt. anhand verschiedener fall-
gruppen zeigt sie auf, wo eine Vorteilsgewährung zu beja-
hen bzw. zu verneinen ist. anschließend untersucht Gol-
lan eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung unter dem 
gesichtspunkt einer Vorteilsgewährung an eine dem ge-
sellschafter nahestehende gemeinnützige organisation, 
lehnt dies aber im ergebnis ab. als ungeeignet lehnt sie im 
letzten abschnitt dieses Kapitels den fremdvergleich der 
rechtsprechung als abgrenzungsmaßstab ab. in Kapitel iV 
erläutert Gollan die folgen der Qualifizierung einer spende 
als verdeckte gewinnausschüttung auf ebene des gesell-
schafters. im letzten Kapitel plädiert Gollan resümierend 
für eine einschränkung der verdeckten gewinnausschüt-
tung im rahmen von § 9 abs. 1 Nr. 2 Kstg und zeigt den 
verbleibenden anwendungsbereich einer verdeckten ge-
winnausschüttung an fallgruppen auf. 

Dr. Gregor Roth
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Wealth Management für stiftungen

Stiftungsarbeit quo vadis – die Konse-
quenzen aus der Niedrigzinsphase

festgeldzinsen unter 1%, anleiherenditen zwischen 2 und 
3% (siehe grafik) – die operative arbeit einer stiftung ist im 
derzeitigen Kapitalmarktumfeld alles andere als einfach. 
rückläufige erträge gefährden bereits seit Längerem die 
nachhaltige erfüllung von stiftungszwecken. und dies ge-
rade in einer Zeit, in der aufgrund leerer öffentlicher Kas-
sen die Notwendigkeit privater Verantwortungs- und da-
mit auch Kostenübernahme – z.B. durch stiftungen – stark 
an Bedeutung zugenommen hat.

immer mehr stiftungen stehen in dem Dilemma zwi-
schen zurückgehenden Vermögenserträgen und nachhal-
tig hohen ausschüttungsverpflichtungen. häufig resultiert 
aus dieser „ertragsnot“ eine Verschiebung des risikopro-
fils bei der anlage des stiftungsvermögens. Mit einem ein-
hergehenden höheren risiko wird versucht, eine entstan-
dene ertragslücke zu schließen. Doch ist dieser Weg für 
stiftungen das allheilmittel?

gerade das vergangene Jahr hat mit dramatischen ein-
brüchen an den aktienmärkten, historischen ausfallraten 
bei festverzinslichen Wertpapieren und dem Platzen so 
mancher vormals scheinbar „risikoloser“ anlagekonstruk-
te die schattenseite einer risikoübernahme gezeigt. auch 
wenn wir uns nun an den Kapitalmärkten anscheinend 
wieder in einem „ruhigen fahrwasser“ befinden, sollten 
sich stiftungsvorstände von dieser vermeintlichen ruhe 
nicht täuschen lassen. risiken treten nun einmal selten 
mit Vorankündigung zutage.

Die stiftungsgremien sollten sich daher zunächst ein 
konkretes Bild über ihre finanziellen erfordernisse und 
die (realistischen) Möglichkeiten aus der anlage des stif-
tungsvermögens machen. Die daraus resultierenden an-
lageziele sollten im einklang mit der individuellen risiko-
bereitschaft und dem risikobudget der stiftung stehen. 
Dabei sollte dem Ziel des langfristigen (möglichst realen) 
Kapitalerhalts eine im Vergleich zur kurzfristigen ertrags-
maximierung übergeordnete Priorität eingeräumt werden. 
Von daher kann die Maxime „weniger ist manchmal mehr“ 
bezogen auf die Zusage fester, langfristiger förderleistun-
gen durchaus hilfreich sein.

stiftungen sollten eine klare, langfristig angelegte anla-
gestrategie verfolgen, die den individuellen stiftungserfor-
dernissen rechnung trägt. Den schwerpunkt sollten dabei 
weiterhin festverzinsliche Wertpapiere wie staatsanlei-
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hen und Pfandbriefe bilden. Darüber hinaus bieten sich 
unternehmens- und inflationsindexierte anleihen sowie 
immobilien(-fonds) an. eine Beimischung qualitativ hoch-
wertiger, dividendenstarker aktien sollte unter dem as-
pekt des langfristigen realen Kapitalerhalts erfolgen. akti-
enanleihen bieten interessante risikoprofile und attraktive 
ertragspotenziale.

ein breit diversifiziertes Portfolio ist dabei unverändert 
das a und o eines guten stiftungsportfolios. auch wenn 
die finanzkrise die bisher geltenden historischen Zusam-
menhänge an den Märkten scheinbar außer Kraft gesetzt 
hat, bleiben gewisse „goldene regeln“ Dauerbrenner. al-
lerdings hat die finanzkrise auch deutlich gezeigt, dass ein 
klassisches „buy and hold“ für stiftungen nicht zielführend 
ist.

Das hinzuziehen externer stiftungsberatungskompe-
tenz kann bei der umsetzung vorteilhaft sein und helfen, 
fehler zu vermeiden.

ein Beitrag von:

frank Kamp
Deutsche Bank ag
Philantropical Wealth



Non-Profit-recht konkret

Prof. Dr. Birgit Weitemeyer*/Prof. Dr. Rainer Hüttemann**

Flexibilisierung der Rücklagenbildung bei gemeinnützigen Stiftungen

I. Problem

Die finanz- und Wirtschaftskrise hat bei der Mehrzahl der 
deutschen stiftungen dazu geführt, dass der Wert ihres 
Vermögens ebenso wie ihre erträge aus der Vermögens-
anlage teils weniger, teils mehr gesunken sind. Besonders 
drastisch ist das Beispiel der stiftung industrieforschung, 
deren stiftungsvermögen zu fast 100% aus 12% des ak-
tienkapitals der iKB-Bank besteht, die seit 2007 keine 
Dividenden mehr ausschüttet und deren aktienwert von 
30 eur im Jahr 2007 auf 0,86 eur im November 2009 ge-
sunken ist. Während die Landesstiftungsgesetze zum er-
halt des stiftungsvermögens aus den erträgen auffordern, 
wenn dieses an Wert verloren hat, sehen sich gemeinnüt-
zige stiftungen hierdurch gehindert, weil sie zum erhalt 
der steuerfreiheit wegen gemeinnützigkeit ihre Mittel 
zeitnah verwenden müssen.1 Wollen stiftungen ihr Vermö-
gen in seinem realen Wert erhalten, müssen sie regelmä-
ßig für einen inflationsausgleich sorgen. 

Das gebot der substanzerhaltung verpflichtet die stif-
tungen zwar nicht zu einer bestimmten form der sub-
stanzerhaltung; die stiftung muss insofern nicht die 
Möglichkeiten der freien rücklage nutzen, wenn sie alter-
nativen hat. Jedoch gibt es faktisch für die meisten, vor 
allem kleineren, stiftungen wenig alternativen zu einem 
inflationsausgleich mittels einer freien rücklage. Nach 
§ 58 Nr. 7a ao kann hierfür jährlich ein Betrag bis zu einem 
Drittel des überschusses aus der Vermögensverwaltung 
sowie bis zu 10% der sonstigen zeitnah zu verwendenden 
Mittel (Zuwendungen im ideellen Bereich, überschüsse 
aus Zweckbetrieben, überschüsse aus wirtschaftlichen 
geschäftsbetrieben) in eine freie rücklage eingestellt wer-
den. allerdings bezieht sich die Zuführung immer nur auf 
ein Kalender- bzw. Wirtschaftsjahr, so dass eine nicht er-
folgte rücklagendotierung nicht in den folgejahren nach-
geholt werden kann. aus diesem grund wird vorgeschla-
gen, das nach § 58 Nr. 7a ao für die rücklagendotierung 
geltende strikte Jahresprinzip zugunsten eines fünf-Jah-
res-Zeitraumes zu ändern, so dass die für eine nachhaltige 
stiftungsarbeit erforderliche Bildung einer freien rücklage 
nicht jährlich erfolgen muss, sondern nachgeholt werden 
kann. 

II. Änderungsvorschlag

am ende der Vorschrift des § 58 Nr. 7a ao:

7. a) eine Körperschaft höchstens ein Drittel des über-
schusses der einnahmen über die unkosten aus Vermö-
gensverwaltung und darüber hinaus höchstens 10 Prozent 
ihrer sonstigen nach § 55 abs. 1 Nr. 5 zeitnah zu verwen-
denden Mittel einer freien rücklage zuführt,
wird folgender halbsatz eingefügt: 

III. Begründung
Die Änderung würde es stiftungen erleichtern, in Zeiten 
der finanzkrise das förderniveau trotz sinkender erträ-
ge aufrecht zu halten, also momentan mehr auszugeben. 
Der Vorschlag dient den fördermittelempfängern bei der 
überbrückung der Krise (theater, Kindergärten, Projekte 
etc.) und kostet den staat insgesamt nichts. Der stiftung 
würde es ermöglicht, innerhalb eines fünf-Jahres-Zeitrau-
mes, wenn die erträge besser sind, mehr als das jährlich 
erlaubte Drittel der erträge des jeweiligen Jahres in höhe 
der in diesem Jahr nicht ausgeschöpften Mittel einzustel-
len. folgende Beispiele erläutern die funktionsweise:

IV. Beispiele 

1. Gegenwärtige Rechtslage

stiftung mit einem Vermögen in höhe von 1 Mio. eur
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in den Jahren 2006 bis 2008 jeweils 4,5% Zinserträge, also 

mögliche freie rücklage nach gegenwärtigem recht: 

verbleibende fördermittel:

2009: Zinserträge bei nur 3 %, Vermögensertrag 

freie rücklage nach derzeitigem recht 

verbleibende fördermittel:

45.000 eur

15.000 eur

30.000 eur

30.000 eur

10.000 eur

20.000 eur

2. Änderungsvorschlag

Wenn die stiftung die 10.000 eur betragende mögliche 
freie rücklage des Jahres 2009 in späteren hochzinspha-
sen nachholen könnte, also zusätzlich zum jährlichen Drit-
tel der erträge in die freie rücklage einbringen könnte, fällt 
es ihr leichter, im Jahr 2009 nichts in die freie rücklage zu 
stellen und die förderbeträge auch im Jahr 2009 in höhe 
von 30.000 eur gleich bleibend zu lassen:

* Direktorin des instituts für stiftungsrecht und das recht der 
Non-Profit-organisationen an der Bucerius Law school, ham-
burg

** geschäftsführender Direktor des instituts für steuerrecht an 
der rheinischen friedrich-Wilhelms-universität Bonn

1 ich habe hierauf in einem Beitrag in der faZ v. 6.5.2009, s. 21, 
hingewiesen.

„; eine Körperschaft kann die Bildung einer 
Rücklage aus Überschüssen der Einnahmen 
über die Unkosten aus Vermögensverwaltung, 
die sie in einem Jahr nicht ausgenutzt hat, bis 
zum Ende des vierten auf das Jahr der Über-
schusserzielung folgenden Jahres nachholen,“
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V. Mögliche Einwände und Gegengründe

gegenüber dem einwand, damit würden gemeinnützige 
stiftungen über gebühr begünstigt, weil sie durch die be-
reits bestehenden Möglichkeiten der rücklagenbildung 
ausreichend vor Vermögensverlusten geschützt seien und 
die rücklagenbeträge dem Wirtschaftsleben entzogen 
würden, ist folgendes zu bedenken. Bereits heute schöp-
fen die großen, professionell gemanagten stiftungen die 
thesaurierungsmöglichkeit des § 58 Nr. 7a ao vollstän-
dig aus. auch für stiftungsunternehmen hat der Bfh eine 
rücklagenbildung im unternehmen selbst für zulässig ge-
halten, wenn dafür wirtschaftliche gründe vorliegen.2 Da-
rüber hinaus kann der stifter in der unternehmenssatzung 
die entnahmerechte der gemeinnützigen stiftung durch 
thesaurierungsklauseln beschränken.3 Die großen unter-
nehmensstiftungen sind auf die vorgeschlagene Änderung 
daher ebenfalls nicht angewiesen. Die regelung kommt 
daher vornehmlich kleineren, ertragsschwächeren stiftun-
gen zugute, die ehrenamtlich geführt werden.

Die gemeinnützigen stiftungen haben von einer solchen 
Lösung weniger Vorteile als vor allem die fördermittel-
empfänger, die ebenso durch die Krise getroffen sind. Die 
flexibilisierung der rücklagenbildung wirkt im ergebnis 
zugunsten einer stabilen arbeit von theatern, Wissen-
schaft und Nichtregierungsorganisationen.

in Zeiten niedrigerer erträge wird die stiftung durch 
den grundsatz der selbstlosigkeit nach § 55 abs. 1 ao 
gezwungen, ihre fördertätigkeit nicht unter bestimmte 
grenzen sinken zu lassen. feste grenzen für die höhe ei-
ner zulässigen Verwaltungsquote gibt es im deutschen ge-
meinnützigkeitsrecht nicht. Zu recht betont der Bfh, dass 
es nicht möglich sei, eine für alle situationen passende 
Verwaltungskostenquote zu nennen.4 in der aufbaupha-
se etwa wird der stiftung eine höhere Verwaltungsquote 
eingeräumt.5 Darüber hinaus hat der Bfh eine grenze von 
50% der einnahmen aus geldspenden für die Kosten der 
Verwaltung und der spendenwerbung als angemessen 
angesehen.6 Die stiftungen können daher auch in Phasen 
von Vermögensverlusten nicht unbegrenzt in rücklagen 
„sparen“.

Das ergebnis einer entsprechenden Novellierung des 
§ 58 Nr. 7 a ao wäre kein Vermögensvorteil für gemeinnüt-
zige stiftungen. Den stiftungen würde nicht ermöglicht, 
zusätzlich Vermögen anzusammeln.  Vielmehr bliebe die 
Maximalhöhe der insgesamt auf den fünf-Jahres-Zeitraum 
bezogenen rücklagendotierung genauso wie nach der ge-

genwärtigen rechtslage. Die reform wäre vor allem ein 
gewinn an Dispositionsfreiheit, der dem gemeinnützigen 
Wirken der stiftungen vor allem in Krisenzeiten zugute 
käme. eine derartige flexibilisierung sieht sogar das inso-
fern strengere us-amerikanische recht vor. Dort besteht 
bekanntlich ein jährliches Mindestausschüttungsgebot in 
höhe von 5% des Marktwertes des stiftungsvermögens 
(so genannte pay out rule). Jedoch können förderbeträge, 
die in einem Jahr oberhalb der 5%-regel ausgegeben wor-
den sind, auf bis zu fünf der folgenden Jahre vorgetragen 
werden. in schlechteren Zeiten kann dann die Mindestaus-
schüttung auch unterbleiben.7

VI. Fazit

im ergebnis geht es lediglich um eine zeitliche flexibilisie-
rung der rücklagendotierung. Damit hätten stiftungen und 
natürlich auch andere gemeinnützige organisationen ein 
flexibles instrument an der hand, um auf ertragsrückgänge 
reagieren zu können, ohne dass die gefahr besteht, dass 
die Non-Profit-organisationen für eine zu lange Dauer ihre 
gemeinnützigen Zwecke nicht verfolgen, sondern Vermö-
genswiederaufbau betreiben. Dem stiftungsmanagement 
würde das Problem der unsicheren Prognose darüber, wie 
sich die eigene ertragslage und die Weltwirtschaftslage 
entwickeln und in welcher höhe eine rücklage notwendig 
erscheint, zum teil abgenommen. Vorschläge vergleich-
bare flexibilisierungen für kommerzielle unternehmen 
liegen mit dem referentenentwurf eines gesetzes zur Be-
schleunigung des Wirtschaftswachstums vom 9.11.2009 
vor, so bei dem neu eingefügten eBitDa-Vortrag für fünf 
Wirtschaftsjahre bei der Zinsschrankenregelung.

Da sich die finanzkrise bereits seit im Jahr 2008 auf 
viele gemeinnützige stiftungen ausgewirkt hat, wird eine 
rückwirkende gesetzesänderung befürwortet, so dass die 
Möglichkeit der Nachholung wenigstens ab dem 1.1.2009 
bestünde.

2 Bfh, urt. v. 15.7.1998 – i r 156/94, BstBl. ii 2002, 162.
3 Bfh (fn. 2).
4 Bfh, urt. v. 23.9.1998 – i B 82/98, BstBl. ii 2000, 320.
5 Bfh (fn. 4).
6 Bfh (fn. 4).
7 Vgl. Toepler, Bewertung von von stiftungsvermögen in den 

usa im Vergleich zu Deutschland, in: Doppstadt/Koss/Toepler, 
Vermögen von stiftungen – Bewertung in Deutschland und den 
usa, 2002, s. 99 ff. Bei operativen stiftungen sind die grenzen 
weniger streng, diese müssen lediglich 85 % ihrer erträge aus-
schütten, dürfen also 15% thesaurieren.

2010: Zinserträge bei 3%, Vermögensertrag

in 2010 nicht ausgeschöpfte rücklage:

fördervolumen: 2010 wie bis 2008

Nachholbetrag in späteren hochzinsphasen für freie rück-

lage:

30.000 eur

10.000 eur

30.000 eur

10.000 eur
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Veranstaltungsberichte

Stiftungsland Österreich – Felix Austria?
Aktuelle Entwicklungen und Tendenzen im Zivil- und 
Steuerrecht

I. Einleitung

am 24.9.2009 veranstaltete das institut für stiftungs-
recht und das recht der Non-Profit-organisationen 

den 16. Länderabend zu ausländischen stiftungsrechten. 
im Mittelpunkt standen neueste entwicklungen im Zivil- 
und steuerrecht der österreichischen Privatstiftung. Mit 
herrn rechtsanwalt Dr. Maximilian Eiselsberg, Wien, der 
die schaffung eines neuen stiftungsrechts für österreich 
initiiert und an der Vorbereitung des Privatstiftungsgeset-
zes mitgewirkt hat, und herrn Mag. Dr. Johannes Zollner, 
habilitand am Lehrstuhl von frau Kollegin Susanne Kalss, 
Wirtschaftsuniversität Wien, konnten zwei ausgewiesene 
experten hierfür gewonnen werden. 

II. Zivilrecht

Die österreichische stiftungslandschaft ist zwiegespalten. 
auf der grundlage des Bundesstiftungs- und fondsgeset-
zes sowie den entsprechenden Landesgesetzen steht die 
rechtsform der ausschließlich gemeinnützigen Zweck-
verfolgung dienenden stiftungen. soweit die Zwecke der 
stiftung über die interessen innerhalb eines Bundeslandes 
hinausgehen, ist das Bundesrecht einschlägig. Die rechts-
form ähnelt sehr der deutschen stiftung der §§ 80 ff. BgB 
und untersteht ebenso wie diese der stiftungsaufsicht 
durch Behörden. um einen fonds im sinne dieser gesetze 
handelt es sich, wenn zur Zweckverfolgung auch das Ver-
mögen selbst verwendet werden darf. Die gemeinnützige 
stiftung ist allerdings wenig verbreitet. im Vergleich dazu 
bestehen in Deutschland 16.406 stiftungen (stand 2008), 
von denen 95% als gemeinnützig anerkannt sind.

einen siegeszug hat hingegen die seit 16 Jahren beste-
hende österreichische Privatstiftung auf der grundlage 
des Privatstiftungsgesetzes von 1993 (Psg) angetreten. 
Die referenten trugen plastisch vor, dass die österreichi-
sche Wirtschaft die einführung dieser auch zu privaten 
Zwecken nutzbaren stiftungsform stark forciert hat, so 
dass es nicht Wunder nimmt, wenn sich die Liste der stif-
ter und stiftungen wie ein „Who is who“ der österreichi-
schen unternehmerlandschaft liest. am 31.8.2009 waren 
3232 Privatstiftungen registriert; nur ein kleiner teil (ge-
schätzt ca. 8%) sind ausschließlich gemeinnützig. Der um-
fang der gemeinnützigen Zuwendungen der primär privat-
nützigen Privatstiftungen lässt sich nicht erfassen, weil sie 
kaum veröffentlicht werden. ebenso wenig kann gesehen 
werden, in welchem ausmaß und ab welchem Zeitpunkt 
gemeinnützige aufgaben zum stiftungszweck werden. 

Die unternehmerische Betätigung ist der Privatstiftung 
nur sehr eingeschränkt erlaubt, da sie nicht eine über 
die bloße Nebentätigkeit hinausgehende gewerbsmäßige 
tätigkeit ausüben darf, nicht die geschäftsführung einer 
handelsgesellschaft übernehmen und nicht persönlich 

haftende gesellschafterin einer Personengesellschaft des 
handelsrechts oder einer eingetragenen erwerbsgesell-
schaft sein darf. Zur unternehmensfortführung eignet sich 
die Privatstiftung daher nur insoweit, als die stiftung als 
trägerin von unternehmensbeteiligungen dienen kann. 
Die tätigkeit als Konzernspitze ist allerdings unter gewis-
sen umständen zulässig. 

Zollner stellte die besonderen Vorteile der stiftung für 
den stifter heraus, unterstrich jedoch auch die darin lie-
genden risiken: Die stiftung dient der Perpetuierung des 
darin gebundenen Vermögens, das dem Zugriff von erben 
ebenso wie dem des stifters entzogen ist. als Mindest-
vermögen sind 70.000 eur vorgesehen, welches nicht der 
funktion eines Mindestkapitals dient, sondern lediglich als 
seriositätsschwelle fungiert, denn das Vermögen darf von 
gesetzes wegen auch ausgeschüttet werden. Die erträg-
nisse fließen entsprechend der Zwecksetzung dem stifter 
selbst oder bestimmten Personen, meist familienangehö-
rigen als Destinatären zu. Dem geheimhaltungsinteresse 
des stifters dient die regelung, dass wichtige informatio-
nen nicht in dem öffentlich einsehbaren firmenbuch, son-
dern in eine nicht einsehbare Zusatzurkunde aufgenom-
men werden können. 

Zwar verliert der stifter mit der errichtung der stiftung 
ebenso wie im deutschen recht grundsätzlich den Zugriff 
auf das stiftungsvermögen. er kann dem jedoch entgehen, 
indem er sich die Änderung der stiftungserklärung oder 
sogar den Widerruf der Privatstiftung vorbehält. Dieses 
recht steht zwar nur dem stifter zu und ist nicht vererb-
lich. Die stiftung lässt sich jedoch für eine längere Zeit 
gestaltbar halten, indem möglichst viele Mitglieder der 
dem hauptstifter folgenden generation in den Kreis der 
stifter aufgenommen werden. auch kann der stifter kraft 
privatautonomer gestaltung selbst dem Vorstand angehö-
ren, sich ein ernennungs- und abberufungsrecht sowie als 
Vorstandsmitglied ein Mehrfachstimmrecht oder Dirimie-
rungsrecht, d.h. ein doppeltes stimmrecht bei stimmen-
gleichheit, vorbehalten. 

als größte gefahr für die Privatstiftung arbeitete Zollner 
die vom gesetz kaum geregelte und somit der freien ge-
staltung überlassene foundation governance heraus. Wie 
auch aus anderen stiftungsrechten bekannt, verursacht 
das fehlen eines eigentümers ein stiftungstypisches struk-
turelles Kontrolldefizit. Da eine laufende Kontrolle der Pri-
vatstiftung durch eine aufsichtsbehörde nicht vorgesehen 
ist, sieht das gesetz im schwerpunkt eine interne Kontrol-
le vor. so soll das sechs-augen-Prinzip beim stiftungsvor-
stand, der aus mindestens drei Personen bestehen muss, 
gewährleisten, dass eine wechselseitige Kontrolle statt-
findet. außer dem stifter dürfen Begünstigte oder deren 
angehörige bis zu einem bestimmten Verwandtschafts-
grad nicht Vorstandsmitglied werden. Zollner wies auf 
eine aktuelle entscheidung des ogh vom 5.8.2009 (86 ob 
42/09h) hin, nach der den in einem stiftungsbeirat organi-
sierten Begünstigten nicht die uneingeschränkte Möglich-
keit eingeräumt werden kann, den Vorstand zu bestellen 
oder bei Vorliegen eines wichtigen grundes abzuberufen. 
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Völlig ungeklärt ist, ob ein Begünstigter auf den ausgleich 
von schäden der stiftung durch den Vorstand hinwirken 
kann, die dieser durch schuldhafte Pflichtverletzungen be-
gangen hat, eine frage, die durch die aktuelle finanzkrise 
neue aktualität gewonnen hat.

als einen gewissen ausgleich für die fehlende Kontrol-
le durch eine Behörde ist die zwingende Bestellung eines 
stiftungsprüfers vorgesehen, der durch das gericht oder 
einen aufsichtsrat bestellt wird und beeideter Wirtschafts-
prüfer/Buchprüfer und steuerberater sein muss. ihre vom 
gesetz zugedachte Kontrollfunktion hat die anordnung ei-
ner sonderprüfung hingegen bislang nicht erfüllt, kann sie 
doch nur durch die stiftungsorgane und nicht von amts 
wegen beantragt werden. Zollner empfahl dem gesetzge-
ber daher dringend, das Psg mit dem Ziel einer wirksame-
ren foundation governance zu verbessern, weil nach dem 
demnächst zunehmenden abtritt der ersten stiftergenera-
tion in vielen stiftungen die gefahr der Verselbständigung 
des stiftungsmanagements besteht und eigenreparaturen 
nicht mehr möglich sein werden.

hingegen wurde durch Wissenschaft und rechtspre-
chung geklärt, dass die berechtigten ansprüche Dritter an 
den stifter wie etwa Pflichtteils- und unterhaltsansprüche, 
ansprüche zur aufteilung des ehelichen Vermögens nach 
einer scheidung sowie die gläubigerrechte nach dem an-
fechtungs- und Konkursrecht nicht beeinträchtigt werden 
können. 

III. Steuerrecht

Zum großen erfolg der Privatstiftung haben in nicht uner-
heblichem Maße ihre günstigen steuerfolgen beigetragen, 
wie Eiselsberg hervorhob. Die Vermögenswidmung an 
eine Privatstiftung unterlag bis zur abschaffung der erb-
schaft- und schenkungsteuer in österreich zum 31.7.2008 
der ermäßigten erbschaft- und schenkungsteuer in höhe 
von 5%. seit dem 1.8.2008 wird das zugewendete Vermö-
gen nun mit einer stiftungseingangssteuer in höhe von 
2,5% des Verkehrswertes der Zuwendung, bei grundstü-
cken entsprechend der grunderwerbsteuer von 3,5%, 
belastet. für inländisches land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen, grundvermögen und Betriebsgrundstücke gilt 
die –  meist günstige – Bewertung auf der grundlage von 
steuerlichen einheitswerten. 

Voraussetzung für die niedrige stiftungseingangssteuer 
ist, dass der Zuwendende oder die empfangende stiftung 
im Zeitpunkt der Zuwendung einen Wohnsitz, gewöhn-
lichen aufenthaltsort, sitz oder ort der geschäftsleitung 
im inland haben. Diese gestaltung macht es auch für 
ausländer attraktiv, durch Wohnsitzverlagerung nach ös-
terreich für ihre Vermögensnachfolge die österreichische 
Privatstiftung zu nutzen. Die stiftungseingangssteuer er-
höht sich auf 25%, wenn der empfänger nicht mit einer 
Privatstiftung nach dem Psg vergleichbar ist, die erforder-
lichen Dokumente nicht offen gelegt werden oder mit dem 
ansässigkeitsstaat der stiftung keine umfassende amts- 
oder Vollstreckungshilfe in steuersachen besteht. 

Verfassungsrechtliche Bedenken werden geäußert, weil 
nach abschaffung der erbschaft- und schenkungsteuer 
entsprechende Vermögensübertragungen an andere emp-
fänger gänzlich steuerfrei bleiben. für den steuerpflich-
tigen kann die errichtung einer Privatstiftung gleichwohl 

günstiger sein, weil deren erträge aus Land- und forstwirt-
schaft, gewerbebetrieb und Vermietung und Verpachtung 
einem steuersatz in der Körperschaftsteuer von 25% un-
terliegen. Veräußerungsgewinne außerhalb der spekulati-
onsfristen von 10 Jahren bei immobilien und von einem 
Jahr bei Wertpapieren bleiben steuerfrei. erträge aus der 
Beteiligung an Kapitalgesellschaften oder genossenschaf-
ten sind bereits aufgrund der allgemeinen Befreiungsnorm 
des § 10 Kstg steuerbefreit. ausländische Beteiligungs-
erträge bleiben steuerfrei, wenn keine steuerentlastung 
aufgrund von DBa eingreift. erträge, die eine Privatstiftung 
aus ihren Beteiligungen erzielt, können daher, so Eisels-
berg, „steuerfrei geparkt“ werden. Nur Zinsen aus Bank-
einlagen oder rentenpapieren oder Beteiligungsveräuße-
rungen von anteilen von 1% oder mehr unterliegen einer 
12,5%igen „Zwischenbesteuerung“, die bei ausschüttung 
an die Destinatäre wieder gutgeschrieben wird, wenn zu-
gleich die 25%ige Kapitalertragsteuer einbehalten wird. 
Dies ergibt einen gewissen, die thesaurierung erleichtern-
den steuerstundungseffekt. 

Zuwendungen, die die stiftung zur erfüllung des stif-
tungszwecks leistet, unterliegen stets der 25%igen Kapi-
talertragsteuer, gleichgültig, welche Mittel die stiftung zur 
auszahlung heranzieht. es wird also auch die „substanz“ 
erfasst; dies gilt auch bei der Liquidation durch auszah-
lung des Vermögens an den Letztbegünstigten. Dies wird 
als der „Mausefallen-effekt“ bezeichnet, weil der stif-
tungsrechtliche Widerruf zu abgabenrechtlichen Nachtei-
len führt. Dieser effekt wurde mit Wirkung ab 1.8.2008 ab-
geschafft: Nach diesem Zeitpunkt gewidmetes Vermögen 
kann steuerfrei von der stiftung herausgegeben werden. 
allerdings darf die steuerneutrale ausschüttung nur erfol-
gen, soweit keine erträge mehr vorhanden sind; diese sind 
vorrangig auszuschütten.

IV. Fazit

Die Veranstaltung führte den teilnehmern aus Wissen-
schaft und Praxis die Besonderheiten sowie ganz aktuelle 
entwicklungen auf dem gebiet des österreichischen stif-
tungszivil- und stiftungssteuerrechts deutlich vor augen. 
intensiv wurden die fragen der foundation governance, 
des schutzes außenstehender gläubiger der stiftung und 
die steuerlichen Privilegierungen der Privatstiftung disku-
tiert. einig war man sich, dass der Beitrag der stiftungen 
für die allgemeinheit und damit für die Zivilgesellschaft in 
österreich im Vergleich zu anderen Ländern noch unter-
entwickelt ist. hierzu wurde der Vorschlag geäußert, eine 
große Konferenz mit internationaler Beteiligung in Wien 
auszurichten, in der die Bedeutung eines gemeinnützigen 
stiftungswesens diskutiert werden sollte. 

Prof. Dr. Birgit Weitemeyer
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Aktives vs. passives Portfoliomanagement
Veranstaltung des Alumni-Vereins Private Wealth Ma-
nagement e.V.

Der alumni-Verein Private Wealth Management e.V.1 

veranstaltete am 31.10.2009 in Münster ein sympo-
sium über „aktives vs. passives Portfoliomanagement“ für 
ca. 80 teilnehmer aus den Bereichen stiftungen, Banken 
und Beratung. Das thema des aktiven bzw. passiven Port-
foliomanagements von finanzinstrumenten, z.B. in form 
von aktien und fonds, hat nicht nur für vermögende Pri-
vatpersonen und institutionelle anleger, sondern auch für 
Non-Profit-organisationen große Bedeutung. Denn hier 
liegt regelmäßig ein Vermögen vor, zu dessen Verwaltung, 
erhaltung und ggf. Vermehrung die geschäftsführenden 
organe verpflichtet sind. sofern diese institutionen nur in 
sichere anlagen investieren – beispielsweise renten und 
festgelder – besteht angesichts der inflation und der nied-
rigeren rendite die ständige gefahr des realen Kapital-
verlustes. Die ausgangsfrage für das symposium lautete: 
Kann innerhalb der Vermögensverwaltung und des Port-
foliomanagements ein echter Mehrwert (sogenanntes al-
pha) erzielt werden, der nicht durch den Markt bzw. seine 
informationseffizienz erklärbar und vorab prognostizierbar 
ist?

Professor Dr. Martin Bohl, inhaber des Lehrstuhls für 
Volkswirtschaftslehre an der universität Münster, trug 
hierzu vor, empirische Kapitalmarktforschungen hätten er-
geben, dass effiziente Kapitalmärkte existierten und dass 
daher stichhaltige Prognosen auf Basis allgemein für die 
Marktteilnehmer verfügbarer informationen nicht mög-
lich seien. insofern ging er eher von einer Verengung der 
handlungsspielräume der Marktteilnehmer aus, z.B. in Be-
zug auf die selektion einzelner investitionsmöglichkeiten 
und das „timing“. es sei daher kaum möglich, „den Markt 
zu schlagen“. ganz im sinne der theorien von Markowitz 
käme es darauf an, in dem Portfolio eine möglichst breite 
Diversifikation nach regionen, sektoren und anlageinstru-
menten herzustellen.

aus praktischer sicht stellte Thomas Meyer zu Drewer, 
Lyxor asset Management, frankfurt, dasjenige investi-
tionsinstrument vor, das dieser sichtweise der Kapital-
märkte am ehesten entspreche: Die sogenannten etfs 
(exchange trades funds, d.h. fonds mit sondervermögen 
nach dem investmentgesetz), die sehr kostengünstig über 
Börsenindizes die entwicklung bestimmter Kapitalmärk-
te abbildeten. Damit erziele der anleger wenigstens die 
Marktrendite, während lediglich 10 - 15% der aktiv gema-
nagten fonds den jeweiligen index überträfen. überdies 
könne sich der anleger in seinem sonstigen (anlage-)Ver-
halten auf seine eigentlichen stärken konzentrieren. 

erhebliche Zweifel an der effizienz der Kapitalmärkte äu-
ßerten hingegen Eckhard Sauren, sauren fonds-service 
ag, Köln, und Michael Keppler, Keppler asset Manage-
ment inc., New York. Sauren kritisierte, dass die Vertreter 
des passiven Managements sich zu sehr prozyklisch ver-
hielten und in jeder form auf ein generieren des „alpha“ 
verzichteten. er trat für eine analytische Vorgehensweise 
ein, die es ermögliche, aus der Vielzahl der fondsmanager 
in einem strukturierten Prozess und über persönliche ge-
spräche diejenigen zu identifizieren, die auch in Zukunft 
überdurchschnittliche Performances erzielen würden. 
Keppler vertrat den quantitativ fundamentalen ansatz im 
investitionsmanagement. Nach seiner erfahrung gelänge 
es immer wieder, unter substanz- und ertragsaspekten 
über sogenannte „top-Value-Konzepte“ besonders erfolg-
reiche unternehmen herauszufiltern. er warnte dabei vor 
einer zu sehr „kapitalgewichteten“ Vorgehensweise bei 
der auswahl von Märkten und unternehmen.

in der anschließenden, von Johannes Stegmaier, Müns-
ter stegmaier rombach family office, Bad Waldsee, gelei-
teten Diskussion, erhielten die unterschiedlichen ansätze 
zusätzliche Konturen. Bohl räumte ein, dass die Märkte 
„halbstreng informationseffizient“ seien und es immer 
wieder zu bestimmten anomalien oder ausnahmen kom-
me. er habe aber Zweifel, ob die später erfolgreicheren 
Manager zu Beginn ihrer Karriere mit wissenschaftlichen 
Methoden herausgefunden werden könnten. auch über 
die unterschiedlichen Verwaltungskosten, deutlich gerin-
ger beim passiven ansatz als beim aktiven ansatz, gab es 
unterschiedliche Bewertungen. ebenso wurde darauf hin-
gewiesen, dass die ehedem so scharfe Kontur der etfs 
wegen der zwischenzeitlichen Produktvielfalt nachgelas-
sen habe.

Rechtsanwalt Dr. Matthias Baus
Executive MBA, Hamburg

1 Der alumni-Verein Private Wealth Management e.V. (www.
alumni-pwm.de) ist ein gemeinnütziger Verein, der aus dem 
Postgraduierten-studiengang „Private Wealth Management 
– familienunternehmen, Vermögensmanagement, Nachfol-
gegestaltung“ hervorgegangen ist. Zweck des Vereins ist die 
förderung von forschung und Lehre im Bereich Private Wealth 
Management. Private Wealth Management bezeichnet einen 
interdisziplinären Bereich im schnittpunkt von rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften, der sich mit rechtlichen, steuerli-
chen und wirtschaftlichen aspekten von erbrecht, Nachfolge-
gestaltung und Vermögensmanagement sowie mit angrenzen-
den fragestellungen befasst.

http://www.alumni-pwm.de
http://www.alumni-pwm.de
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9. Hamburger Tage des Stiftungs- und Non-Profit-
Rechts

Das institut für steuerrecht und das recht der Non-Pro-
fit-organisationen der Bucerius Law school, hamburg, 

lud vom 6.-7.11.2009 zu den 9. hamburger tagen des stif-
tungs- und Non-Profit-rechts ein. unter der Leitung von 
Professor Dr. Birgit Weitemeyer wurden zwei tage lang 
aktuelle Probleme und fallgestaltungen aus dem gemein-
nützigen sektor erörtert. Dabei wurden in vier themenblö-
cken das stiftungs- und Vereinsrecht, die governance und 
transparenz von Non-Profit-organisationen, das aktuelle 
gemeinnützigkeitsrecht sowie das thema der gemeinnüt-
zigkeit auf dem Prüfstand des europarechts behandelt.

Die „hamburger rede“ hielt in diesem Jahr rechtsanwalt 
Dr. Christian Jacobs, Vorsitzender des stiftungsrats der Ja-
cobs foundation und Partner der sozietät White & case, 
hamburg. seine rede stand unter dem thema: „grenzen 
überschreiten: Neue herausforderungen und chancen 
für stiftungen“. Jacobs rief die stiftungen dazu auf, auch 
in Zeiten der Krise risiken einzugehen und zu beweisen, 
dass „sie mehr als nur schönwettersegler“ seien. ferner 
forderte er von den nationalen gesetzgebern, grenzüber-
schreitende tätigkeiten der stiftungen stärker zu fördern.

I. Themenblock – Stiftungsrecht/Vereinsrecht

1. Professor Dr. Dr. h.c. Werner F. Ebke1 berichtete „Zum 
stand der schaffung eines european foundation statute“. 
Leider konnte er die aktuellen stellungnahmen der Mit-
gliedstaaten und verschiedenen organisationen zu dem 
geplanten european foundation statute noch nicht aus-
werten und präsentieren, da die europäische Kommission 
die stellungnahmen aus technischen gründen noch nicht 
online gestellt hatte. stattdessen stellte Ebke dar, welchen 
schwierigkeiten stiftungen mit grenzüberschreitenden 
aktivitäten begegnen. als besonders problematisch stellte 
sich heraus, dass die anwendbarkeit der Niederlassungs-
freiheit nach art. 48 eg auf stiftungen nicht vollständig 
geklärt ist. Nach der rechtsprechung des eugh ist Vor-
aussetzung für die Niederlassungsfreiheit die Verfolgung 
eines erwerbszwecks. Konsequenz wäre, dass beispiels-
weise eine stiftung, die sogenannte „Merchandising“-ar-
tikel vertreibt, unter den schutz der grundfreiheiten des 
eg-Vertrages käme, eine lediglich gemeinnützig tätige 
stiftung dagegen nicht. Bezüglich des european founda-
tion statute kam Ebke zu dem schluss, dass diese für gro-
ße, grenzüberschreitend tätige stiftungen eine sinnvolle 
rechtsform wäre.

in der anschließenden Diskussion trat das Problem noch 
deutlicher zu tage, dass für stiftungen bei einer förderung 
im ausland viele hürden bestehen. auch das deutsche 
recht enthalte zum teil nicht hinreichende regelungen 
bezüglich der steuerbefreiung von ausländischen stiftun-
gen, die sich in Deutschland engagieren wollen.

2. sodann hielt Dr. Annette Happ2 einen Vortrag mit dem 
titel „Änderungen der stiftungsverfassung und des stif-
tungszwecks in der Praxis“, wobei sie sich hauptsächlich 
auf die Änderungen des stiftungszwecks konzentrierte. 
Die stiftung als „fels mitten in den sie umbrandenden Wo-
gen des modernen Lebens“3 lasse nachträgliche Änderun-
gen in nur sehr beschränktem Maß zu. Happ zeigte in ih-

rem Vortrag Möglichkeiten für die Praxis auf, um doch eine 
gewisse flexibilität zu erreichen. Nach Bundesrecht gebe 
es nur die in § 87 BgB geregelte Änderungskompetenz der 
stiftungsaufsichtsbehörde für den fall der unmöglichkeit 
oder gemeinwohlwidrigkeit der erfüllung des stiftungs-
zwecks. eine Änderungskompetenz der stiftungsorgane 
lasse sich aus dieser Vorschrift jedoch nicht entnehmen. 
Die Landesrechte böten keine einheitlichen regelungen, 
des Weiteren sei die Verfassungsmäßigkeit dieser Normen 
in Zweifel zu ziehen. Happ riet daher dazu, einen Ände-
rungsvorbehalt in die stiftungssatzung aufzunehmen. Da-
mit dieser zulässig sei, müsse er die Voraussetzungen für 
eine Zweckänderung ausdrücklich benennen und objekti-
ve Kriterien enthalten.

3. Professor Dr. Arnd Arnold4 trug zu dem thema „Die 
haftung in Verein und stiftung“ vor, wobei er die grund-
lagen und die gesetzesreform zur haftungsbeschränkung 
von Vereins- und stiftungsvorständen darlegte. Besonde-
res augenmerk legte Arnold auf die im oktober in Kraft 
getretene gesetzesänderung zur begrenzten haftung 
von ehrenamtlichen Vorständen gemeinnütziger Vereine 
(§ 31a BgB). Dabei führte er aus, dass die Norm nicht nur 
auf den Vorstand im sinne des § 26 BgB, sondern auch 
auf besondere Vertreter im sinne des § 30 BgB und Mit-
glieder des erweiterten Vorstands oder Präsidiums anzu-
wenden sei. Die haftungsbeschränkung sei auch auf eh-
renamtlich tätige Vereinsmitglieder auszudehnen. Arnold 
maß der Neuregelung jedoch keine große praktische Be-
deutung zu, da die insolvenzverschleppungshaftung nach 
§ 42 abs. 2 BgB sowie die haftung für steuern und sozial-
abgaben erhalten bleibe.

in der anschließenden Diskussion wurde die these Ar-
nolds kritisch gesehen, dass die haftungsprivilegierung 
nach § 31a BgB auch für ehrenamtlich tätige Vereinsmit-
glieder anzuwenden sei, auch wenn sympathie für die 
gleichstellung von „häuptling und indianer“ aufgebracht 
wurde.

4. ein sehr aktuelles Problemfeld behandelte Dr. Ste-
phan Schauhoff5 in seinem Vortrag zum thema „Die Ver-
waltung des stiftungsvermögens in der finanzkrise – Zivil-
rechtliche und steuerrechtliche risiken“. Dabei ging es vor 
allem um den ausgleich zwischen Zweckverwirklichung 
und Vermögenserhaltung. es sei bereits unklar, was genau 
unter Vermögenserhalt zu verstehen sei. Nach ansicht 
von Schauhoff geht es nicht um einen real- oder Nominal-
werterhalt, vielmehr gebe der stifter vor, in welchem Maß 
Vermögen zu erhalten sei oder ob die ertragsverwendung 
vorgehen solle. insbesondere führe der grundsatz der Ver-
mögenserhaltung nicht zu einem Verbot des Verlustes bei 
der anlage, es gebe auch keine sonstigen konkreten Ver-
bote wie z.B. im Vag. unzulässig seien nur unverantwort-

1 institut für deutsches und europäisches gesellschafts- und 
Wirtschaftsrecht, ruprecht-Karls-universität heidelberg.

2 rechtsanwältin bei cMs hasche sigle in hamburg und Preis-
trägerin des W. rainer Walz-Preises 2007.

3 Liermann, in: Deutsches stiftungswesen: Wissenschaft und 
Praxis 1948-1966, tübingen 1968, s. 153 (155).

4 Dipl.-Volkswirt, institut für Wirtschafts- und steuerrecht ein-
schließlich Wirtschaftsstrafrecht, christian-albrechts-universi-
tät zu Kiel.

5 fachanwalt für steuerrecht, flick gocke schaumburg.
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liches spekulieren und entscheidungen im eigeninteresse. 
in Bezug auf die Bilanzierung seien vorrangig die Landes-
stiftungsgesetze zu beachten, des Weiteren sei vor allem 
das transparenzgebot und das Niederstwertprinzip zu 
befolgen. als besonders problematisch stellte sich – auch 
in der nachfolgenden Diskussion – die frage nach der Be-
deutung von tz. 9 des BMf-schreibens zu § 55 ao heraus. 
Nach der erfahrung von Schauhoff werde diese regelung 
jedoch nur selten angewendet.

in der Diskussion wurde weiterhin auf das Problem hin-
gewiesen, dass bei der Berechnung der Verluste auch ein-
deutige regeln über gewinnermittlung notwendig seien 
und für stiftungen und Vereine bislang nur ein rudimentä-
res rechnungslegungssystem vorhanden sei.

II. Themenblock – Governance und Transparenz von 
Non-Profit-Organisationen

1. Professor Dr. Silke Michalski6 ging der frage nach, wie 
viel Markt eine Non-Profit-organisation braucht und be-
schäftigte sich mit dem Problem der betriebswirtschaft-
lichen orientierung von gemeinnützigen stiftungen und 
Vereinen. sie diskutierte dabei die Notwendigkeit einer 
vermehrten ausrichtung der Non-Profit-organisationen in 
richtung Markt sowie die damit einhergehenden Professi-
onalisierungs- und effizienzeffekte. studien hätten gezeigt, 
dass NPos dieselben Managementziele verfolgen wie 
klassische gewinnorientierte unternehmen. auch habe 
ein agieren auf dem Markt langfristig positive auswirkun-
gen auf das Leistungsangebot. Dabei vertrat Michalski die 
these, dass NPos eine stark selektive Vorgehensweise 
bei der einführung von Marktprinzipien und betriebswirt-
schaftlichen handlungsprinzipien bräuchten. schließlich 
müsse ein schonender ausgleich zwischen effizienzstei-
gerung und Verfolgung der „Mission“, dem gemeinnützi-
gen Zweck, gefunden werden.

2. Die Wirtschaftsethikerin Dr. Dorothea Baur7 setz-
te sich mit der frage „corporate social responsibility in 
Non-Profit-organisationen – notwendig oder überflüssig?“ 
auseinander. Dabei sprach die rednerin sich gegen eine 
corporate social responsibility von NPos aus, wobei sie 
betonte, dass Non-Profit-organisationen zwar soziale 
Verantwortung hätten, diese aber keine Corporate soci-
al responsibility sein dürfe. Wenn man von einer auf das 
unternehmen bezogenen sozialen Verantwortung spre-
che, dann impliziere man damit, dass es sich bei NPos 
um wirtschaftliche unternehmen handelt, die in erster 
Linie Dienstleister gegenüber ihren geldgebern sind. Da-
mit wäre die stoßrichtung der Verantwortung eine ökono-
mische, was nicht wünschenswert sei. NPos sollten sich 
vielmehr klar von Wirtschaftsakteuren abgrenzen und sich 
zu ihrer sozialen Verantwortung vor allem gegenüber ih-
ren Begünstigten bekennen.

3. einen wertvollen einblick in die arbeit der rheinland-
pfälzischen aufsichts- und Dienstleistungsdirektion gaben 
die leitende regierungsdirektorin Claudia Bies8 und der 
regierungsamtmann Sven Brauers9 mit ihrem Vortrag zu 
den „Praxiserfahrungen mit dem rheinland-pfälzischen 
sammlungsrecht“. Das sammlungsrecht als besonderes 
ordnungsrecht soll die aufsicht der spendensammelnden 
organisationen gewährleisten. Durch die Möglichkeiten 
einer präventiven Kontrolle, der erteilung von auflagen so-

wie dem auskunftsanspruch bezüglich der Mittelverwen-
dung sei es der Behörde in vielen fällen bereits gelungen, 
unseriösen spendensammlungen entgegenzuwirken. so 
hat die Behörde seit 2002 bereits 44 landesweite samm-
lungsverbote erteilt.

4. Nach diesem praxisorientierten Bericht sprach sich 
Dr. Marcus Arndt10 für eine „zeitgemäße Neubelebung der 
sammlungsgesetze der Länder“ aus. Während ursprüng-
lich in allen Bundesländern sammlungsgesetze existierten, 
bestehen nach einem „aufhebungstrend“ heute in mehr 
als der hälfte aller Bundesländer keine sammlungsgeset-
ze mehr. als gründe für die abschaffung werden unter 
anderem der Bedeutungsverlust der gesetze, der Wunsch 
nach entbürokratisierung, die eigenverantwortlichkeit des 
Bürgers und das Bestehen anderweitiger informations-
möglichkeiten genannt. Arndt plädierte dennoch dafür, 
unter Berücksichtigung des technischen fortschritts und 
den Veränderungen auf dem spendensektor neue samm-
lungsgesetze zu erlassen. als problematisch sah er vor 
allem an, dass mit dem Wegfall der sammlungsgesetze 
keine präventiven überwachungsmöglichkeiten der ord-
nungsbehörden mehr bestehen und die eingriffsmöglich-
keiten nach dem Polizei- und ordnungsrecht – die das 
Vorliegen einer gefahr für die öffentliche sicherheit vor-
aussetzen – gering sind. 

in der Diskussion wurde deutlich, dass die abschaffung 
der sammlungsgesetze in vielen Bundesländern als un-
befriedigend empfunden wird, da eine effektive Kontrolle 
der spendensammlungen nur über das allgemeine Polizei- 
und ordnungsrecht nicht als ausreichend erscheint. eini-
ge teilnehmer sprachen sich für die Wiedereinführung der 
sammlungsgesetze in den verschiedenen Bundesländern 
zum schutz der gutgläubigen spender aus.

Zum abschluss des abends wurde der W. rainer Walz-
Preis 2008 verliehen. Die unterhaltsame Laudatio wurde 
dabei von Professor Dr. Peter Rawert11 gehalten. Die dies-

6 Professur für BWL, insb. Management von öffentlichen, priva-
ten und Nonprofit-organisationen, universität hamburg.

7 esaDe Business school, Barcelona.
8 Leitende regierungsdirektorin, aufsichts- und Dienstleistungs-

direktion rheinland-Pfalz, trier.
9 regierungsamtmann, aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

rheinland-Pfalz, trier.
10 fachanwalt für Verwaltungsrecht, Weißleder & ewer, Kiel.
11 Notar, Notariat Ballindamm, hamburg.
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jährigen Preisträgerinnen waren Dr. Anna Katharina Gollan 
mit dem thema: „Die anwendbarkeit der Business Judg-
ment rule auf Non-Profit-organisationen“ und Dr. Christi-
ne Geisler mit dem thema: „Die selbständige stiftung im 
internationalen Privatrecht“.

III. Themenblock: Aktuelles Gemeinnützigkeitsrecht

1. am samstagmorgen referierten zunächst Ralf Klaß-
mann12 und Wolfgang Schmidbauer13 zu aktuellen steu-
errechtlichen fragestellungen der Wohlfahrtspflege. 
Zunächst ging Klaßmann auf aktuelle gemeinnützige Be-
günstigungen in der alten- und Behindertenhilfe sowie 
-pflege ein, erläuterte verschiedene gesetzliche Neue-
rungen und nannte die Voraussetzungen der steuerlichen 
Begünstigungen. einen schwerpunkt bildete die Neure-
gelung des § 4 Nr. 16 ustg. Schmidbauer sprach sodann 
über Kooperationen im gesundheitswesen, die bei steuer-
begünstigten trägern, wie z.B. einer Krankenhaus-gmbh, 
unter besonderer Beobachtung der finanzverwaltung ste-
hen. Der referent erläuterte eine reihe von gemeinnüt-
zigkeitsrechtlichen, ertrag- und umsatzsteuerrechtlichen 
fragestellungen und wies Wege zur steueroptimierung.

2. Professor Dr. Ulrich Haas14 berichtete über den „neu-
en überschuldungstatbestand bei Non-Profit-organisatio-
nen“. er erläuterte die Änderungen des § 19 abs. 2 inso, 
der zunächst dahin gehend modifiziert wurde, dass eine 
überschuldung dann ausscheiden soll, wenn die fortfüh-
rung des unternehmens nach den umständen überwie-
gend wahrscheinlich ist. Haas diskutierte dann die Voraus-
setzungen für die erstellung einer fortführungsprognose. 
Bei rechtssubjekten, die ideelle Zwecke verfolgen, sah er 
die einbeziehung von zukünftigen spenden mangels hin-
reichender sicherheit als problematisch an, ließ aber eine 
einbeziehung des (stiftungs-)grundstocks und umlaufver-
mögens zu. es gehe lediglich um alle tatsächlich verfüg-
baren Mittel, unabhängig von ihrer herkunft. Haas kam zu 
dem schluss, dass der einzige unterschied der neuen zur 
alten rechtslage darin besteht, dass bei einer positiven 
fortführungsprognose, aber bestehenden unterbilanz un-
ter Zugrundelegung der fortführungswerte, keine über-
schuldung gegeben sein soll.

aus dem auditorium wurde die häufige Änderung des 
§ 19 abs. 2 inso kritisiert: geschäftsführer und Vorstände 
müssten immer genau wissen, wann eine überschuldung 
vorliege, der gesetzgeber selbst scheine dies jedoch nicht 
zu wissen. auch die ausklammerung von spendenbeiträ-
gen stieß auf Widerspruch.

3. Zum thema „insolvenz und gemeinnützigkeit“ sprach 
Dr. Günter Kahlert.15 ausgangspunkt seines Vortrags war 
ein urteil des Bfh,16 nach dem die steuerbefreiung einer 
gemeinnützigen Körperschaft endet, wenn sie ihre eigent-
liche steuerbegünstigte tätigkeit eingestellt hat und über 
ihr Vermögen das insolvenzverfahren eröffnet wird. Nach 
ansicht des gerichts könne eine Körperschaft in der insol-
venz nicht mehr gemeinnützig sein, da der einzige Zweck 
darin bestehe, die gläubiger zu befriedigen. Kahlert stellte 
klar, dass dies das resultat einer formalen rechtsanwen-
dung sei und warf die frage auf, ob das gericht bei der 
entscheidung die Verzahnung von insolvenz- und steu-
errecht nicht ausreichend berücksichtigt habe. Vor allem 
fehle in der Diskussion die sicht des gläubigers. Kahlert 

verglich die Lage während des insolvenzverfahrens mit 
der situation kurz davor: Während der gläubiger vor er-
öffnung des insolvenzverfahrens (theoretisch) Zugriff auf 
das gesamte, steuerlich nicht geminderte Vermögen habe, 
stehe er danach in Konkurrenz zum fiskus. Kahlert wandte 
außerdem ein, dass das Vermögen einer gemeinnützigen 
Körperschaft den gemeinnützigen Zwecken gewidmet sei 
und insofern eine Vermögensbindung bestehe. auch bei 
auflösung sei das Vermögen zu gemeinnützigen Zwecken 
zu verwenden, bei der insolvenz dürfe nichts anderes gel-
ten. er kam daher zu dem schluss, der Bfh solle seine 
entscheidung nochmals überdenken.
in der anschließenden Diskussion erhielt Kahlert lebhafte 
Zustimmung: Das Problem müsse im steuerrecht gelöst 
werden.

4. Karin Heger17 stellte die aktuelle rechtsprechung des 
Bfh zum spenden- und gemeinnützigkeitsrecht dar. Da-
bei ging sie auf die ergangenen entscheidungen zu dem 
ausgleich von Verlusten aus wirtschaftlichen18 sowie aus 
vermögensverwaltenden19 tätigkeiten mit Mitteln des ide-
ellen Bereichs ein. ein weiterer Diskussionspunkt war die 
frage, ob der Bfh durch sein urteil vom 4.4.200720 die ge-
prägetheorie, nach der eine Körperschaft, die von ihrem 
geschäftsbetrieb geprägt wird, wegen Verstoßes gegen 
§ 55 abs. 1 s. 1 ao mangels selbstlosigkeit nicht steuerbe-
freit sein kann, aufgegeben hat. Heger deutete das urteil 
als aufgabe der theorie. Zuletzt ging sie noch auf das Zu-
sammenwirken mehrerer gemeinnütziger Körperschaften 
zur Verwirklichung steuerbefreiter Zwecke ein21.

12 Wirtschaftsprüfer und steuerberater, Leiter des Branchencen-
ters „gesundheit und soziales“ und Mitleiter der Niederlas-
sung Köln sowie Partner der BDo Deutsche Warentreuhand 
ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

13 steuerberater, Partner, Leiter fachbereich „gesundheitswesen 
und sozialwirtschaft“.

14 Lehrstuhl für Zivilverfahrensrecht und Privatrecht, universität 
Zürich.

15 rechtsanwalt und steuerberater, White & case LLP.
16 Bfh, urt. v. 16.5.2007 – i r 14/06, BstBl. ii 2007, 808.
17 richterin am Bundesfinanzhof, München.
18 Vgl. Bfh, urt. v. 13.11.1996 – i r 152/93, BstBl. ii 1998, 711; 

Bfh, urt. v. 1.07.2009 – i r 6/08.
19 Bfh, urt. v. 23.10.1991 – i r 19/91, BstBl. ii 1992, 62; Bfh, urt. 

v. 24.07.1996 – i r 35/94, BstBl. ii 1996, 583.
20 Bfh, urt. v. 4.4.2007 – i r 76/05, BstBl. ii 2007, 631.
21 Bfh, urt. v. 1.7.2009 – i r 2/08, Bfh-NV 2009, 1837.
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IV. Themenblock: Die Gemeinnützigkeit auf dem Prüf-
stand des Europarechts

1. „aktuelle entwicklungen des gemeinnützigkeitsrechts 
aus der sicht der finanzverwaltung“ wurden von Heiner 
Woitschell22 dargestellt. er stellte zunächst eine Änderung 
des anwendungserlasses zu den §§ 51-68 ao für den an-
fang des nächsten Jahres in aussicht, wobei der genaue 
Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht absehbar sei. 
Dann ging er auf einzelne fragestellungen in Bezug auf die 
anforderungen an die gemeinnützigkeit ein. hervorzuhe-
ben sei die neuere regelung des § 52 abs. 2 Nr. 25 ao, wel-
cher die förderung des bürgerschaftlichen engagements 
zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher 
Zwecke als förderung der allgemeinheit anerkennt. Woit-
schell stellte klar, dass nach ansicht der finanzverwaltung 
das gebot der unmittelbarkeit nach § 57 ao unberührt 
bleibe. Dies führe dazu, dass bei einer nur mittelbaren för-
derung der gemeinnützigen Zwecke die anerkennung der 
steuerbegünstigung ausgeschlossen sei.23 
2. Professor Dr. Jürgen Kühling24 hielt einen Vortrag zu dem 
thema: „Der Zweckbetrieb im gemeinnützigkeitsrecht 
und staatliche Beihilfen“. Nach seiner ansicht verstoßen 
eine reihe direkter und indirekter Begünstigungstatbe-
stände zugunsten gemeinnütziger Betriebe gegen das eg-
Beihilfenrecht. Das gelte auch für die verschiedenen Pri-
vilegierungen von Zweckbetrieben im sinne des § 65 ao. 
sein Vorschlag war, die steuerbefreiungen und den spen-
denabzug auf originär gemeinnützige tätigkeiten unter 
ausschluss der Zweckbetriebe zu beschränken, wobei für 
geringfügig wirtschaftliche tätigkeiten eine am De-mini-
mis-Maßstab orientierte ausnahme denkbar sei.

an der anschließenden Podiumsdiskussion unter der 
Leitung von Professor Dr. Rainer Hüttemann25 nahmen Dr. 
Tobias Traupel26 und Professor Dr. Peter Fischer27 teil. Trau-
pel stimmte Kühling in seinen ausführungen zu und beton-
te noch, dass sich auch die NPos in wirtschaftsrelevanten 
Bereichen bewegen würden. sie müssten sich daher auch 
den beihilfenrechtlichen regelungen unterwerfen. Wett-
bewerb sei auch im gemeinnützigen Bereich gut, denn er 
generiere Wohlfahrt. auch gemeinnützige organisationen 
müssten effizient arbeiten, um ihre Ziele besser erfüllen 
zu können.

Fischer lehnte hingegen eine anwendung des eg-Bei-
hilfenrechts auf gemeinnützige organisationen ab. Der in 
art. 20 gg normierte sozialstaat finde sich auf europäi-
scher ebene in der Präambel des eu-Vertrages wieder, die 

unter Bezugnahme auf die europäische sozialcharta die 
Bedeutung der sozialen grundrechte betont. Vor diesem 
hintergrund äußerte er erhebliche Zweifel an der Beihil-
fenrelevanz der förderung von gemeinnützigen organisa-
tionen. Dem Dritten sektor sollten keine weiteren büro-
kratischen hindernisse entstehen.

insgesamt waren die 9. hamburger tage des stif-
tungs- und Non-Profit-rechts ein ort des fruchtbaren 
austausches zwischen den Vertretern aus Wissenschaft, 
Verwaltung und Praxis. Man darf sich daher auf die 10. 
hamburger tage des stiftungs- und Non-Profit-rechts vom 
5.-6.11.2010 freuen.

Leona Grundmann*
Annemarie Lietmeyer**

22 regierungsdirektor, hessisches Ministerium der finanzen, 
Wiesbaden.

23 ofD frankfurt, Verf. v. 5.9.2008, az. s 0171 a-174-st 53.
24 Lehrstuhl für öffentliches recht und immobilienrecht, univer-

sität regensburg.
25 Dipl. Volkswirt, rheinische friedrich-Wilhelms-universität 

Bonn.
26 Leitender Ministerialrat, gruppenleiter im Ministerium für Wirt-

schaft, Mittelstand und energie in Nordrhein-Westfalen, Düs-
seldorf.

27 Vorsitzender richter am Bfh a.D., Düsseldorf.
* Wissenschaftliche hilfskraft am institut für steuerrecht, rhei-

nische friedrich-Wilhelms-universität Bonn.
** Wissenschaftliche Mitarbeiterin am institut für steuerrecht, 

rheinische friedrich-Wilhelms-universität Bonn.
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Gemeinschaftsveranstaltung des 78. Deutschen 
Fürsorgetages und der ConSozial 2009 vom 10.-
12.11.2009

5.721 Besucher zählte die gemeinschaftsveranstaltung 
des 78. Deutschen fürsorgetages und der consozial 

2009, die am 12.11.2009 zu ende ging. gemeinsame Ver-
anstalter waren der Deutsche Verein für öffentliche und 
private fürsorge e. V. und das Bayerische sozialministe-
rium.

„Die Kontinuität des sozialen rechtsstaats stellt für uns 
alle erbe und Verpflichtung dar“, betonte Professor Dr. 
Hans-Jürgen Papier, Präsident des Bundesverfassungsge-
richts, in seinem Plenumsvortrag, der die Bedeutung des 
sozialen eindrucksvoll aus dem Blickwinkel der Verfassung 
beleuchtete. für eine ökosoziale Marktwirtschaft plädierte 
der Nachhaltigkeitsforscher Prof. Dr. Franz Josef Raderma-
cher in seinem abschlussvortrag. auf beeindruckende Wei-
se stellte er Zusammenhänge zwischen individuellem tun, 
nationalstaatlicher steuerung und globalen auswirkungen 
her und betonte die chancen für weltweit vernetztes han-
deln im angesicht der finanzmarkt- und Wirtschaftskrise.

in sechs symposien des Kongresses mit themen wie 
„Zwischen sozialstaat und eigenverantwortung“, „familien 
stärken“, „ohne Bildung keine teilhabe“ oder „organisatio-
nen gestalten“ diskutierten hochrangige experten zentrale 
sozialpolitische und sozialwirtschaftliche Weichenstellun-

gen. 26 fachvorträge lieferten aktuelles orientierungswis-
sen und 31 Praxisreferate und Projektpräsentationen zeig-
ten gelungene innovationen.

Wilhelm Schmidt, Präsident des Deutschen Vereins: 
„Vom Deutschen fürsorgetag gehen regelmäßig impulse 
für die politische arbeit der nächsten Jahre aus: Bekämp-
fung von Kinderarmut, die entwicklung nachhaltiger struk-
turen zu Verminderung von altersarmut und die Weiterent-
wicklung der Pflege seien hier nur einige stichworte. Der 
Deutsche Verein wird über den Deutschen fürsorgetag 
hinaus die arbeit der Bundesregierung in diesen wichtigen 
fragen begleiten und wenn nötig auch anschieben.“

Der mit 8.000 eur dotierte consozial Managementpreis 
wurde dem Projekt „sowieDaheim“ des Main-Kinzig-Krei-
ses verliehen, das ein innovatives Konzept der tagespflege 
in Privathaushalten erprobt. Mit dem consozial Wissen-
schaftspreis wurden zu gleichen teilen Dr. Annegret Saxe 
für eine arbeit zu den erfolgsfaktoren von stiftungskoope-
rationen und Alexandra Kurka-Wöbking mit forschungen 
über hilfebedarf und Versorgung älterer Menschen im 
kommunalen Kontext ausgezeichnet.

Die nächste consozial findet vom 3.-4.11.2010 wieder in 
Nürnberg statt, der nächste fürsorgetag vom 8.-10.5.2012 
in hannover.

Janne Seelig
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Olaf Werner, Jenaer Gründungsdekan und vorma-
liger Vorsitzender des Deutschen Juristen-Fakul-
tätentages, vollendete am 18. August 2009 das 70. 
Lebensjahr. Der Jubilar, der über viele Jahre den Ge-
sprächskreis Stiftungsprivatrecht im Bundesver-
band Deutscher Stiftungen leitete, entfaltet heute 
vielfältige Aktivitäten. Er ist geschäftsführender 
Direktor des Ernst-Abbe-Instituts für Stiftungs-
wesen und prägt das Stiftungsrecht nachhaltig. 
Anlässlich des Jubiläums ehren ihn mehr als 50 
Wissenschaftler und Praktiker mit einer Festschrift, 
die im Schwerpunkt das Stiftungsrecht in all seinen 
Facetten abdeckt. 

Namhafte Stiftungsrechtler analysieren stiftungs-
rechtliche Grundlagen und greifen Streitfragen 
etwa zur Stiftungsgründung und -struktur auf. 
Auch internationale Bezüge fi nden Berücksichti-
gung. Weitere Aufsätze aus dem Zivil- und Wirt-
schaftsrecht spiegeln die Interessengebiete von 
Olaf Werner. Dazu zählen das Vereins-, Erb- und 
Sachenrecht ebenso wie das Prozess- und Insolven-
zrecht. Themen mit Bezug auf die deutsche Verei-
nigung fi nden sich etwa zur Rückführung von Raub- 
und Beutekunst.

Festschrift für Olaf Werner

Gründen und Stiften
Festschrift zum 70. Geburtstag des Jenaer 
Gründungsdekans und Stiftungsrechtlers 
Olaf Werner
Herausgegeben von Prof. Dr. Ingo Saenger, 
Prof. Dr. Walter Bayer, Prof. Dr. Elisabeth Koch 
und Prof. Dr. Torsten Körber
2009, 756 S., geb., 138,– €, 
ISBN 978-3-8329-4290-8
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Das institut für stiftungsrecht und das recht der Non-Profit-organisa-
tionen der Bucerius Law school, hamburg, vergibt für das Jahr 2009 
den von der humanistischen stiftung, frankfurt, gestifteten W. Rainer 
Walz-Preis.

W. rainer Walz hat das institut als Direktor von 2002 an bis zu seinem 
tode im Jahr 2006 zu einer führenden forschungseinrichtung zu allen 
rechtlichen fragen des Dritten sektors entwickelt. Der Preis ist be-
stimmt für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im rahmen 
einer abschlussarbeit eine bedeutende wissenschaftliche Leistung 
auf dem gebiet des stiftungsrechts, des Vereins-, genossenschafts-, 
gemeinnützigkeitsrechts, des sonstigen Zivil-, straf- und öffentlichen 
rechts der Non-Profit-organisationen sowie der rechtsökonomie er-
bracht haben.

Der Preis ist mit 5.000 EUR dotiert und wird im rahmen der „hambur-
ger tage des stiftungs- und Non-Profit-rechts“ am 5. November 2010 
vergeben. Der Preis kann auch geteilt und an mehrere Personen 
vergeben werden. Bewerberinnen und Bewerber sollten ein akade-
misches oder staat li ches abschlusszeugnis nachweisen. selbstbe-
werbungen sind erwünscht. Der Bewerbung sind ein exemplar der 
wissenschaftlichen arbeit, welche die grundlage für die Bewerbung 
bildet, ein Lebenslauf, die gutachterlichen Beurteilungen der arbeit 
und ggf. Nachweise der examina beizufügen. Das Promotions- oder 
habilitationsverfahren soll im Jahre 2009 abgeschlossen werden.

über die Vergabe des Preises entscheidet unter ausschluss des 
rechtsweges die Leitung gemeinsam mit dem Beirat des instituts für 
stiftungsrecht und das recht der Non-Profit-organisationen. Wenn 
keine geeigneten Bewerbungen eingehen, kann von der Vergabe des 
Preises abgesehen werden.

Bewerbungen können bis zum 31. Januar 2010 beim

institut für stiftungsrecht und 
das recht der Non-Profit-organisationen
Professor Dr. Birgit Weitemeyer
Bucerius Law school
Jungius straße 6, 20355 hamburg

eingereicht werden.

W. Rainer Walz-Preis 2009
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8. Doktorandenseminar zum 
Non-Profit-Recht
Das institut für stiftungsrecht und das recht der Non-Profit-organisati-
onen der Bucerius Law school wird im kommenden Jahr das 8. Dokto-
randenseminar zum Non-Profit-Recht (stiftungsrecht, Vereinsrecht, 
gemeinnützigkeitsrecht, das recht anderer Non-Profit-organisationen 
sowie das gesamte Zivil-, straf- und öffentliche recht, soweit es Non-
Profit-organisationen betrifft) veranstalten und lädt interessierte Dok-
toranden mit themen aus diesem Bereich herzlich zur teilnahme ein.

Die Veranstaltung findet voraussichtlich am 18. und 19. Juni 2010 
in der Bucerius Law School, Jungiusstraße 6, 20355 hamburg, statt.

angefragt als Vortragende sind herr rolf hunck, Deutsche Bank ag, 
hamburg, herr Prof. Dr. rainer hüttemann, universität Bonn, herr Prof. 
Dr. Peter rawert, hamburg, sowie herr Prof. em. Dr. Dieter reuter, Kiel.

schwerpunkt der Veranstaltung ist neben Vorträgen zu relevanten und 
aktuellen themen des Non-Profit-rechts die Möglichkeit, das eigene 
Promotionsvorhaben in Kleingruppen vorzustellen und zu diskutieren.

Ziel des Doktorandenseminars ist außerdem, den teilnehmern den 
Kontakt zu anderen Doktoranden und den gemeinsamen austausch 
zu ermöglichen.

Die Veranstaltung wird am freitag Mittag mit einer Begrüßung durch 
Prof. Dr. Birgit Weitemeyer, Bucerius Law school, beginnen und abends 
mit einem gemeinsamen abendessen sowie einem Besuch des Buce-
rius Kunst forums ausklingen. am samstag endet die Veranstaltung 
mit einem Mittagsimbiss.

Die Kosten für übernachtung und Verpflegung werden übernommen. 

Bei interesse wenden sie sich an:

Julia theele 
tel. 040/30706-270 
email: julia.theele@law-school.de
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